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I. Gesellschaftspolitische Bedeutung der Kinderbetreuung

1. Zusammenhang mit der Geburtenrate
Seit Mitte der 60-er Jahre mit durchschnittlich 2,72 Kindern pro Frau sank die Gesamtfruchtbarkeitsrate der EU-15 kontinuierlich auf 1,42 im Jahr 1995. Seitdem ist wieder ein leichter Aufwärtstrend auf 1,53 im Jahr 2000 zu verzeichnen. Frankreich und Irland liegen mit einer Geburtenrate von 1,89 Kindern pro Frau derzeit an der Spitze. Die niedrigsten Geburtenraten haben Italien mit 1,25 und Griechenland mit 1,0 Kindern pro Frau.  
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Auch in Österreich bekommt eine Frau in Durchschnitt  nur 1,34 Kinder. 1960 lag die Geburtenrate in Österreich bei 2,69.
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Weite Teile der Bevölkerung Europas stellen vermehrt besorgt die Frage, ob und wie künftig, wenn die Gesellschaft mehr und mehr von älteren Menschen infolge des Älterwerdens der jetzigen „Baby-Boom-Generation“ geprägt sein wird, die Finanzierung unserer heutigen Pensions- und Gesundheitssysteme nachhaltig abgesichert werden kann. Diese Systeme basieren in Europa vielfach auf dem Generationenvertrag und sind daher besonders demographischen Risiken ausgesetzt.

Da dieser Prozess einer alternden Bevölkerung im Großen und Ganzen alle Staaten Europas, insbesondere aber die Mitgliedstaaten der EU betrifft,
werden diese Diskussionen nunmehr intensiv auch auf der Unionsebene geführt.

Bei Wahrung des Prinzips der Subsidiarität wird hier versucht, zu  gemeinsamen Lösungen zu gelangen, die nicht nur auf die nationalen Erfahrungen zurückgreifen, diese aber auch abbilden.
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Zwar hängt die Fertilität bzw. Reproduktion einer Gesellschaft von einer Reihe von Einflussfaktoren ab, wie z.B. den tradierten kulturellen Lebensmustern sowie den Veränderungen der Bildungs-, Erwerbs- und geschlechtsspezifischen Beteiligungsmöglichkeiten. Die öffentliche und wissenschaftliche Diskussion fokussiert aber, sieht man einmal von der Zuwanderungsdebatte ab – nahezu ausschließlich auf die Familienpolitik. Es wird häufig auch und meist unverhohlen über direkte oder indirekte Transferzahlungen versucht, bevölkerungspolitische Ziele zu erreichen. Die Möglichkeiten über finanzielle Förderung von Familien die Fertilitätsrate zu erhöhen, sind umstritten. Transferzahlungen an Familien waren bisher in den EU-Ländern eher ein schwacher Stimulus zur Steigerung der Geburtenrate. Vielmehr besteht die Gefahr, dass eine einseitige finanzielle Förderung zu diskontinuierlichen Berufsverläufen führt und der Chancengleichheit von Frauen am Arbeitsmarkt entgegensteht. Wie die Beispiele skandinavischer Länder und Frankreich zeigen, kann mit bedarfsdeckenden Betreuungsangeboten dem demographischen Wandel wirksamer entgegengesteuert werden. Und eine unsichere Beschäftigungslage ist nicht förderlich, damit Familien sich den Kinderwunsch realisieren. Auch ein Vergleich mit anderen EU-Ländern deutet nicht darauf hin, dass ein direkter Zusammenhang weder zwischen der Höhe der Transferzahlungen an Familien noch einer niedrigen Erwerbsbeteiligung und einer hohen Geburtenrate besteht. So liegt nach Vergleichen von Euro-stat die Erwerbsbeteiligung österreichischen Frauen etwa im europäischen Durchschnitt, die Geburtenrate aber am unteren Ende.
Keines der Länder mit der höchsten Geburtenrate, also die skandinavischen Länder, Irland und Frankreich, zahlen mehr Kinderbetreuungsgeld und Familienbeihilfe als Österreich.
 Vielmehr funktioniert dort die öffentliche Kinderbetreuung besser. Weiterhin zeigen die Beispiele skandinavischer Länder wie auch Großbritanniens, dass eine überdurchschnittliche Erwerbsbeteiligung der Frauen einer überdurchschnittlichen Geburtenrate nicht entgegensteht.
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Hochqualifizierte Frauen bleiben häufiger kinderlos als der Durchschnitt der Frauen. Dies liegt weniger an finanziellen Problemen. Die Ursachen sind vielmehr in den langen Ausbildungszeiten und der anschließenden hohen Erwerbsorientierung zu sehen. Während der langen Ausbildungszeiten wird der Kinderwunsch häufig verschoben.   
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Dies gilt dann auch beim Übergang in die Berufstätigkeit. In dieser Phase sind Erwerbsorientierung, aber auch die Beschäftigungsmöglichkeiten besser qualifizierter Frauen deutlich höher als bei Frauen mit niedrigerem Aus-bildungsniveau. Grund hierfür sind starke intrinsische Motivation und hohe Humankapitalinvestitionen. Hinzu kommt, dass längere Unterbrechungszeiten oder Teilzeitarbeit mit höheren Bildungsinvestitionen ein höheres Risiko für eine adäquate Beschäftigung im weiteren Berufsverlauf nach sich ziehen. Dies gilt insbesondere für Erziehungsphasen unmittelbar nach der Ausbildung sowie in den ersten Jahren der Berufstätigkeit. Um zu vermeiden, dass der vom Lebensverlauf und auch aus biologischer Sicht günstige Zeitpunkt versäumt wird, sind gerade für qualifizierte und intrinsisch stark motivierte Frauen Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine störungsarme Kinderbetreuung ermöglichen. Dies gilt bereits während der Ausbildung, aber auch für die ersten, häufig besonders stressbetonten Berufsjahre. Dabei werden bei qualifizierten, besser verdienenden Frauen finanzielle Unterstützungen weniger hilfreich als ein umfassendes außerhäusliches Betreuungsangebot sein. Denn wie Erfahrungen aus anderen EU-Ländern (Skandinavien, Frankreich) zeigen, tragen bessere Betreuungsmöglichkeiten dazu bei, dass Kinderwünsche früher realisiert werden.
 Ähnliches gilt auch für die ehemalige DDR, wo nach dem Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten Ende der siebziger Jahre die Geburt der Kinder zeitlich vorgezogen wurde und früher erfolgte. 
Um die Fertilität der Gesellschaft zu erhöhen spielt die Verbesserung der Familienpolitik eine entscheidende Rolle. Zur Verbesserung ihrer alltagssituation wünschen sich berufstätige an erster Stelle flexiblere Arbeitszeiten für sich und ihren Partner. 
 Am zweit häufigsten werden bessere Rahmenbedingungen für die Kinderbetreuung genannt. Frauen mit Kleinkindern sehen Defizite vor allem bei der ganztägigen Kinderbetreuung, für Frauen mit  Kindergartenkindern steht eine bessere Mittags- und Ferienbetreuung im Vordergrund und Frauen mit Grundschulkindern wünschen sich insbesondere eine zusätzliche Nachmittagsbetreuung. Dafür wären sie auch häufig bereit, höhere Kosten als sie gegenwärtig haben, zu übernehmen. Dies gilt sowohl für Frauen mit Kleinkindern, Kindergartenkindern und Kindern im Grundschulalter: Mehr als neun von zehn der erwerbstätigen und nicht erwerbstätigen Frauen in Ost- und Westdeutschland würden höhere Betreuungskosten übernehmen.

Durch die schwerpunktmäßige Förderung familiärer Kinderbetreuung werden Mittel gebunden, die für eine bessere Ausgestaltung außerhäuslicher Rahmenbedingungen zur Entlastung von Familien fehlen. Auf Grund unzureichender Betreuungsangebote können Frauen mit Kindern einerseits häufig ihre Wünsche nach Teilhabe am Erwerbsleben nicht realisieren und müssen Brüche im Berufsverlauf in Kauf nehmen. Andererseits führt ein defizitäres Betreuungsumfeld vor allem bei qualifizierten Frauen dazu, dass ihre latent vorhandenen Kinderwünsche aufgeschoben und häufig aufgegeben werden.

Zwar kostet ein umfassendes Betreuungsangebot zusätzlich Geld. Doch gelingt es dadurch mehr Frauen dem Arbeitsmarkt zu erhalten, bleiben dem Staat Einnahmen erhalten. Denn verzichten Familien auf Grund fehlender Betreuungseinrichtungen auf ein zweites Gehalt, entgehen dem Staat Steuer- und Sozialversicherungseinnahmen. Dies gilt insbesondere in den Fällen, wo durch längere Unterbrechungszeiten Vakanzen entstehen. Hinzu kommt, dass bei der alternativen Ausweitung außerhäuslicher Kinderversorgung zusätzliche Arbeitsplätze und damit auch Steuereinnahmen entstehen bzw. möglicherweise Arbeitslosigkeit abgebaut werden kann.                                                
Das seit Mitte der 60-er Jahre in den meisten Industrieländern zu beobachtende Phänomen stetig rückläufiger periodenspezifischer Fertilitätsziffern wird vielfach mit dem zunehmenden Bildungsniveau sowie der wachsenden Erwerbsorientierung von Frauen erklärt.
 
Die Befunde einer Reihe neuerer Untersuchungen
 deuten jedoch darauf hin, dass es unter bestimmten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Frauen durchaus möglich ist, Berufskarriere und Mutterschaft miteinander zu vereinbaren. Eine der notwendigen Voraussetzungen hierfür ist neben gleichberechtigten Geschlechterrollen und flexiblen Arbeitsbedingungen insbesondere die ausreichende Versorgung mit Kinderbetreuungsmöglichkeiten.
 
2. Kriminalprävention
In Österreich stieg zwischen 1990 und 1998 der Anteil angezeigter Jugendlicher und Kinder an allen Verdächtigen von 1,5 auf 16,2 Prozent. Die Zahl krimineller Kinder unter 14 Jahren hat sich verdreifacht. 1998 wurden 3.774 Kinder zwischen 10 und 14 angezeigt, knapp 30.000 waren zwischen 14 und 19 Jahren, erwachsene Verdächtige gab es 171.000. 
Bestimmt wird der Trend von Vermögensdelikten, vor allem Ladendiebstählen. Im Jahr 1990 waren 16,1 Prozent der ertappten Ladendiebe unter 19 Jahren, 1998 26,3 Prozent. Der Knick in der Statistik kam Mitte der neunziger Jahre, als die Sicherheitstechnik boomte; u.a. mit Videoüberwachungsgeräten für Kaufhäuser. Mehr Kontrolle – mehr Anzeigen. Das Risiko, in Kaufhäusern beim Stehlen erwischt zu werden, unterschätzen die Jugendlichen. 
Drogendelikte sind ein weiterer Faktor für die steigende Jugendkriminalität. Der Anteil Jugendlicher an der Zahl aller Verdächtigen stieg bei Verbrechen nach dem Suchtmittelgesetz zwischen 1990 und 1998 von 2,2 auf 15,4 Prozent; bei Vergehen von 10,6 auf 27,5. Die Zahl der Drogendelikte hängt davon ab, wie intensiv Polizei und Gendarmerie daran arbeiten. 
Die niedrigste Jugendkriminalität verzeichnet das Burgenland (13,7 % an der Gesamtkriminalität), die höchste Vorarlberg (22,2 %). Grund: Beim Ladendiebstahl liegt die Quote Jugendlicher bei 41,4 Prozent in Vorarlberg – mehr als eineinhalbmal höher als der Bundesdurchschnitt. 
Im Jahr 1990 waren bundesweit 39,2 Prozent der Straßenräuber unter 19 Jahren, 1998 waren es 65,7 Prozent. Der ständig steigende Anteil Jugendlicher beim Straßenraub lässt sich nicht durch bessere Überwachung erklären, auch die Anzeigenbereitschaft dürfte nicht im gleichen Ausmaß gestiegen sein.
     
Die Kriminalität von Personen, die sich noch in der Entwicklung befinden, ist in zweifacher Hinsicht für die Gesellschaft bedeutend: Da insbesondere Jugendliche dem Einfluss der Umwelt sehr stark ausgesetzt sind, lässt die Jugendkriminalität immer Rückschlüsse auf jene Einflüsse zu, die auf den Jugendlichen einwirken. Eine hohe Jugendkriminalität deutet etwa oft auf ein „wertkünnes“ Klima sowie auf ein Nichtgenügen kultureller und sozialer Maßstäbe und Kontrollen hin.
 

Eine weitere Bedeutung kommt der Jugendkriminalität in Bezug auf das  Rückverbrechertum zu. So beginnt etwas das „Gewohnheitsverbrechertum“ von Erwachsenen zu 80 % bereits im Entwicklungsalter. Dennoch wird nur etwa jeder vierte straffällig gewordene Jugendliche chronisch kriminell. „Je größer also die Jugendkriminalität ist, desto mehr Jugendliche schweben in Gefahr, zu Gewohnheitsverbrechern zu werden.“
 

Jugendkriminalität geht weiters oft mit der „Verwahrlosung“ einher. Die Verwahrlosung ist durch das Fehlen von Eigenschaften, die ein Jugendlicher gleichen Alters normalerweise aufweist, gekennzeichnet und hat oft das Einschalten des Vormundschaftsgerichts zur Folge.

Die positive Bedeutung der Jugendkriminalität liegt darin, dass sie die gesellschaftlichen Verhältnisse unmittelbar widerspiegelt und somit einen Druck auf die Gesellschaft ausübt diese Mängel zu beheben. Damit sind nicht nur der Staat, sondern auch die Erwachsenen angesprochen.

In diesem Zusammenhang spielt auch die Betreuung der Jugendlichen und Kinder am Nachmittag, nach der Schule und in den Schulferien eine wichtige Rolle. Während die Eltern am Nachmittag einer Erwerbstätigkeit nachgehen bleiben viele Kinder unbeaufsichtigt, weil in vielen Regionen keine Hortplätze vorhanden sind. So sind die Wartelisten im städtischen Bereich oft lang. Besonderes groß ist der Mangel an Betreuungsplätze in vielen sowieso schon benachteiligten Gegenden. Auch die teilweise sehr hohen Kosten bewirken, dass sozial schwächere Familien diese Ausgaben nicht tragen können.  Diese „Freiheit“ führt häufig dazu, dass schon jüngere Kinder in schlechte Gesellschaft geraten und Straftaten begehen.Hält man vor Augen, dass die Kosten des Strafvollzuges eines Häftlings pro Tag über € 100,-betragen,
 kann man ausrechnen, dass eine Prävention in Form von Nachmittagsbetreuung für Kinder sich rechnen würde.
3. Frühförderung
Das Bildungssystem ist in vielen europäischen Ländern nicht konkurrenzfähig. PISA, IGLU und andere Untersuchungen haben aufgezeigt, dass z.B. österreichische Schüler schlechtere Leistungen in Leseverständnis, Mathematik und Naturwissenschaften erbringen als Gleichaltrige in nord- und außereuropäischen Ländern.
 Auch würde europaweit zu wenig Motivation für die Beschäftigung mit den in der Wissensgesellschaft besonders wichtigen Themen geweckt. So zeigte z.B. eine Eurobarometer-Studie, dass 67,3% der Jugendlichen in Europa naturwissenschaftlichen Unterricht als nicht besonders interessant finden und 53,4% sich wenig für wissenschaftliche Themen interessieren.

Seitens der Wirtschafts- und Bildungspolitik wird nun gefordert, dass das Bildungssystem so reformiert werde, dass mehr junge Menschen höherwertige Schul-, Hochschul- und Berufsabschlüsse erwerben und dieses möglichst in kürzerer Zeit als bisher schaffen. Zugleich sollte generell die Qualität der Bildung verbessert werden. In diesem Kontext wird von Kinderbetreuungseinrichtungen gefordert, dass sie sich mehr als Bildungseinrichtungen verstehen müssten. Es wird hier auf neuere Ergebnisse der Hirnforschung verwiesen, die die Bedeutung der ersten Lebensjahre aufgezeigt und deutlich gemacht hätte, wie viel durch eine gute Förderung von Kleinkindern erreicht werden kann.

Nach Veröffentlichung der PISA-Studie fordern jetzt auch Politiker „mehr Bildung“ in Kindertageseinrichtungen. Außerdem müssten Kindertagesstätten noch neue, zusätzliche Aufgaben wie z.B. die Durchführung von Sprachlernprogrammen für ausländische Kleinkinder, die Vermittlung mathematisch-naturwissenschaftlicher Kenntnisse oder die Förderung von „Literacy“ übernehmen, damit die „Bildungskatastrophe“ bewältigt werden könne.

In den meisten deutschen Bundesländern werden jetzt Leitlinien für die Bildung in Kindertageseinrichtungen entwickelt.
 Beispielsweise hat das Staatsinstitut für Frühpädagogik vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Frauen den Auftrag erhalten, einen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder unter sechs Jahren zu entwickeln. Er umfasst in seiner gegenwärtigen Fassung zwei Teile mit insgesamt 320 Seiten
 : Im Allgemeinen Teil werden z.B. das Bild vom Kind und das Verständnis von Bildung erläutert sowie Zielsetzung, Aufbau und Praxiserprobung des Plans benannt. Im II. Teil werden die bei Kleinkindern zu fördernden personalen, kognitiven, lernmethodischen, motivationalen, sozialen und Orientierungskompetenzen beschrieben. Zudem werden die klassischen und die neuen thematischen Schwerpunkte frühpädagogischer Förderung detailliert dargestellt - von der Sprachförderung über die Medien-, Musik-, Gesundheits- und Bewegungserziehung bis hin zur ästhetischen, religiösen, mathematisch-naturwissenschaftlichen und Umweltbildung.

Auch in Österreich werden die Bildungsfunktion von Kindergärten und die Qualität der dort geleisteten Arbeit vermehrt thematisiert. So wurde ein neues Bildungskonzept vom Charlotte Bühler-Institut der Universität Wien unter Beachtung der veränderten gesellschaftlichen Bedingungen und auf der Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse erarbeitet.
  Es betont die Autonomie der kindlichen Persönlichkeit und spricht dem Kleinkind ein hohes Maß an Kompetenz, Selbststeuerung und Kritikfähigkeit zu. So lerne das Kind eigenständig durch die aktive Teilhabe am Geschehen im Kindergarten und sei „Regisseur“ seiner Entwicklung. Die Erfahrungen, die es in verschiedenen Alltagssituationen mache, führten zur Entwicklung von Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz. Deshalb seien Alltagssituationen wertvolle Bildungssituationen, die von der Kindergartenpädagogin pädagogisch genutzt werden sollten.

Das Kernstück des neuen Bildungskonzepts ist der Transaktionsansatz, mit dessen Hilfe es gelingt, die komplexen Wechselbeziehungen zwischen Kind, Erzieherin und der Lebenswelt Kindergarten zu verstehen. Im Vordergrund steht nicht ausschließlich das Erreichen von bestimmten Bildungszielen, sondern vielmehr die Qualität der transaktionalen Lernprozesse. Die folgenden transaktionalen Prozesse sind nach dem Konzept pädagogische Arbeit:

Objektivieren: Das Kind orientiert sich an der Realität und erfährt von den Eigengesetzlichkeiten der Welt, es muss sich an seine Umwelt anpassen. Subjektivieren: Das Kind passt sich die Umwelt an die eigenen Bedürfnisse an. Prozesse des Subjektivierens stärken die Identität des Kindes und schützen vor Entfremdung. 

Aneignen: Betrifft das Wahrnehmen, Lernen und Verinnerlichen.
Das Charlotte Bühler Institut erarbeitet derzeit auch ein Feststellungsverfahren zur pädagogischen Qualität in österreichischen Kindergärten und Kinderkrippen.

Während von den deutschen Erziehern mehr Bildungsarbeit trotz gleich  bleibender oder sich sogar verschlechternder Rahmenbedingungen gefordert wird, würde zumindest in Oberösterreich ein ganz zentraler Faktor verbessert: Das Mitte April 2002 beschlossene Oberösterreichische Kindergarten- und Hortgesetz  hat  eine schrittweise Senkung der Kinderhöchstzahl auf 23 Kinder pro Gruppe  bewirkt. 

4. Arbeitsmarkt
Mit den Neuregelungen des  Kinderbetreuungsgeldes  sollte eine hohe Erwerbstätigkeit von Frauen, die Gleichstellung von Mann und Frau, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Förderung flexibler Arbeitszeiten angestrebt werden.
Tatsächlich befanden sich aber nach der Neuregelung prozentual mehr Frauen mit Kleinkindern in einem längeren Karenzurlaub und weniger im Berufsleben als in den 90er Jahren. Vor allem bei längeren Unterbrechungsphasen besteht aber die Gefahr, dass einerseits zusätzliche Probleme für die betriebliche Personalpolitik entstehen. Dies kann berechtigte oder unberechtigte Vorurteile der Betriebe stärken und zu Zurückhaltung bei der Einstellung  junger Frauen führen.
 Andererseits nehmen mit der Dauer der Unterbrechung, insbesondere  bei qualifizierteren Frauen, Dequalifizierungsprozesse zu, die die Investitionen in das weibliche Humankapital entwerten und die Rückkehr von Frauen auf einen adäquaten Arbeitsplatz erschweren. 
Wünsche nach mehr und längeren Kinderbetreuungsangeboten werden auch von der Wirtschaft gefordert.
 Je kürzer Frauen nach der Geburt eines Kindes aus dem Erwerbsleben ausscheiden und je weniger Frauen Teilzeit arbeiten, umso mehr rechnen sich nämlich die Investitionen der Arbeitgeber in deren Aus- und Fortbildung. Zugleich werden die Ausgaben für die „Ersatzbeschaffung“ geringer: So können die Kosten für die Suche und das Einarbeiten einer neuen Mitarbeiterin, die eine Kollegin in Elternkarenz vertreten soll, bei hoch qualifizierten Stellen in die Zigtausende gehen.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat ausgerechnet, dass im Bereich der Einkommensteuer 6 Milliarden Euro und im Bereich der Sozialversicherungen 8,9 Milliarden Euro mehr eingenommen werden würden, wenn alle erwerbswilligen Mütter mit Kindern ohne bisherige ganztägige Betreuung infolge des Ausbaus der Kinderbetreuung erwerbstätig würden. 
 Da hierfür zusätzliches Personal in Kindertageseinrichtungen benötigt würde und dieses Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge entrichten müsse, kämen zusätzlich noch 1,3 bzw. 4,4 Milliarden Euro dazu. Außerdem würden die Kommunen 1,5 Milliarden Euro sparen, wenn alle Alleinerziehenden mit Kindern unter 13 Jahren, die Sozialhilfe beziehen, eine Berufstätigkeit aufnehmen würden. Solche zusätzlichen Einnahmen und Kosteneinsparungen wären in den kommenden Jahren natürlich besonders willkommen, wenn die Ausgaben für die Pensionisten aufgrund der Bevölkerungsentwicklung ansteigen.
II.
Bedeutung der Kinderbetreuung für die Familien
1. Für die Chancengleichheit der Frau
Der Mangel an für die Eltern erschwinglichen Angeboten zur Kinderbetreuung sowie an anderen Initiativen, die es Eltern ermöglichen, ihre familiären und erzieherischen Pflichten mit einer Erwerbstätigkeit oder einer Ausbildung zur Erlangung eines Arbeitsplatzes in Einklang zu bringen, stellt ein Haupthindernis dafür dar, dass Frauen zu gleichen Bedingungen wie Männer Zugang zum Arbeitsmarkt und eine bessere Eingliederung in das Berufsleben finden, uneingeschränkt an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens teilnehmen und ihre Talente, Begabungen und Fähigkeiten in der gegenwärtigen demographischen Lage effizient einsetzen.
Zwar verbringen Väter immer mehr Zeit mit Kinderbetreuung, aber es ist immer noch eine „Frauensache“ sich um den Nachwuchs zu kümmern.
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Bei den Frauen derselben Altersgruppe waren Ende der 90er Jahre nur etwa 57 % der Personen mit Kinderbetreuungspflichten erwerbstätig, verglichen mit ca. 69 % der Frauen ohne solche Pflichten. Lediglich in Dänemark und Griechenland war der Unterschied in der Erwerbstätigenquote zwischen Frauen, die Kinder betreuten, und denen, die es nicht taten, weniger  als 5 Prozentpunkte. Zugleich aber bestand zwischen diesen beiden Ländern ein großer Unterschied im Gesamtanteil der erwerbstätigen Frauen: In Griechenland lag er nur bei ca. 55 %, in Dänemark dagegen bei rund 80 %. Obwohl die Differenz  zwischen der Erwerbstätigenquote von ,,Kinderbetreuerinnen“ und ,,Nichtkinderbetreuerinnen“ in den südeuropäischen Mitgliedstaaten (außer Portugal) verhältnismäßig gering ausfiel, ist dort also unabhängig von der familiären Situation nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Frauen erwerbstätig. Viel größer als in den anderen Ländern war diese Differenz jedoch in Deutschland und den Niederlanden (etwa 20 Prozentpunkte), wo die Gesamterwerbstätigenquote der Frauen deutlich über dem EU-Durchschnitt lag, und in Irland, wo sie darunter lag.
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Die Betreuung von Kindern und anderen Pflegebedürftigen hat nicht nur Auswirkungen darauf, ob jemand erwerbstätig ist oder nicht, sondern auch auf die Dauer der Arbeitszeit. Dies gilt sowohl für die Frage, ob die betreffende Person einer Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung nachgeht, als auch für die durchschnittliche Zahl der Arbeitsstunden im jeweiligen Beschäftigungsverhältnis. Für Frauen scheint in vielen Teilen der Union die Teilzeitarbeit das wichtigste Mittel zu sein, um eine Erwerbstätigkeit mit Kinderbetreuungspflichten vereinbaren zu können. Frauen wie auch Männer, die ein Kind betreuen, haben häufig eine kürzere Wochenarbeitszeit, Frauen bevorzugen Teilzeitarbeit, Männer die verkürzte Arbeit an Vollzeitarbeitsplätzen. Männer bevorzugen dagegen offenbar die verkürzte Arbeit an Vollzeitarbeitsplätzen.

1998 gingen in der Union 37 % der erwerbstätigen Frauen im Alter von 20 bis 49 Jahren, die Zeit auf die Kinderbetreuung verwandten, einer teilzeitbeschäftigung in dem Sinne nach, dass sie in der Regel weniger als 30 Wochenstunden arbeiteten. Das ist mehr als das Doppelte des Prozentsatzes der Frauen derselben Altersgruppe, die keine Kinder betreuten (17 %). Die Unterschiede zwischen den beiden Anteilen — und dementsprechend die offensichtlichen Auswirkungen der Kinderbetreuung auf die Beschäftigungsmuster — fallen jedoch in den Mitgliedstaaten keinesfalls gleich aus.

Dänemark war das einzige Land der Union, in dem der Anteil der teilzeitbeschäftigten Frauen in der Gruppe derer mit Kinderbetreuungspflichten niedriger war als in der anderen Gruppe. In Finnland und Portugal dagegen fiel er annähernd gleich aus . In den drei anderen südeuropäischen Mitgliedstaaten und in Frankreich kam Teilzeitarbeit bei Kinder betreuenden Frauen häufiger vor als bei anderen, wobei der Unterschied jedoch verhältnismäßig gering war. In den übrigen Ländern fiel er schon größer aus. In Deutschland, Irland und im Vereinigten Königreich lag der Anteil der teilzeitbeschäftigten Frauen bei den Personen mit Kinderbetreuungspflichten ungefähr 35 Prozentpunkt höher als bei den anderen, in den Niederlanden sogar etwa 50 Prozentpunkte darüber. In allen Fällen ging mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Frauen, die Kinder betreuten, einer Teilzeitbeschäftigung nach.
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In der Praxis ist EU-weit die Anzahl der Frauen, die einer selbständigen Tätigkeit nachgehen, sehr viel kleiner als die der Männer. Noch stärker gilt das für die Anzahl der Unternehmerinnen bzw. der Frauen, die Arbeitnehmer beschäftigen. Abgesehen von der Landwirtschaft, in der sehr viele Frauen und Männer selbständig erwerbstätig waren (41 % der Frauen, 57 % der Männer), belief sich der Anteil der Frauen, die im Jahr 2000 in der gesamten Union selbständig erwerbstätig waren, der EU-Arbeitskräfteerhebung zufolge auf gerade einmal 8% aller erwerbstätigen Frauen. Das war nur halb so viel wie bei den selbständig erwerbstätigen Männern.

Noch größer ist der Unterschied bei den Anteilen der Selbständigen, die Arbeitnehmer beschäftigen. Sie können als ungefähre Ersatzkennzahl für diejenigen, die Unternehmen betreiben, und somit für die Anzahl der Unternehmer gelten. Hierzu ist festzustellen, dass es sich dabei nur um einen Teilindikator der Personen handelt, die in Unternehmen Verantwortung tragen, da viele dieser Personen — insbesondere in größeren Betrieben — zumeist nicht als Selbständige, sondern als Arbeitnehmer eingestuft werden, da sie im Unternehmen Gehalt beziehen. Ein direkterer Indikator wäre die Anzahl der Direktoren und Hauptgeschäftsführer von Unternehmen im Rahmen der Berufsgruppensystematik.

Mit Ausnahme der kommunalen Dienstleistungen (d. h. Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen sowie Öffentliche Verwaltung), die in Europa vorwiegend im öffentlichen Sektor angesiedelt sind und daher nur sehr wenige Selbständige aufweisen (wo jedoch, wie bereits erwähnt, ein unverhältnismäßig hoher Frauenanteil beschäftigt ist), und der Landwirtschaft wurden im Jahr 2000 gut 8 % der erwerbstätigen Männer, aber nur 4% der erwerbstätigen Frauen als Selbständige mit Arbeitnehmern eingestuft, womit der betreffende Männeranteil mehr als das Doppelte betrug. Lediglich in Italien und Luxemburg überstieg der Anteil der selbständig erwerbstätigen Männer den der Frauen um weniger als 80 %. In Griechenland und Irland war der Anteil der Männer über 2,5-mal so hoch wie der der Frauen, und in Frankreich erreichte er auch fast diesen Wert, während er in Dänemark sogar 3-mal so hoch war.
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Männer sind nicht nur in der Kategorie der selbständig Erwerbstätigen mit Arbeitnehmern wesentlich stärker vertreten als Frauen, sie werden in den Unternehmen auch wesentlich häufiger als Führungskräfte der verschiedensten Art eingestuft. Im Jahr 2000 traf das für 10 % der erwerbstätigen Männer in der EU zu, aber nur für knapp über 5,5 % der Frauen. Lediglich in Spanien und Irland überstieg der betreffende Anteil der Männer den der Frauen um weniger als 50 % (nämlich um jeweils 30 %), in Dänemark und Finnland dagegen war er mehr als 2,5-mal so hoch.

Männer sind doppelt so häufig in Führungspositionen vertreten wie Frauen und haben dreimal häufiger Spitzenpositionen inne.
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Das geschlechtsspezifische Lohngefälle kommt auch darin zum Ausdruck, dass Frauen weit häufiger am Ende der Lohnskala anzutreffen sind als an der Spitze. Obwohl knapp 40 % aller Vollzeitbeschäftigten weiblichen Geschlechts sind, betrug der Anteil der Frauen unter den obersten 10 % der Vollzeitbeschäftigten mit dem höchsten Stundenverdienst nur 20 %.
 Dagegen waren sie bei den untersten 10 % der Arbeitnehmer mit dem niedrigsten Stundenverdienst mit ungefähr 54 % vertreten Spitzenverdiener relativ schwach vertreten, während ihr Anteil an den untersten 10 % der Geringverdiener unverhältnismäßig hoch ist.
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2.  Zusammenhang mit anderen gesetzlichen Regelungen (Kinderbetreuungsgeld, Karenzurlaub, Pensionsreform)
Aufgrund des  Kinderbetreuungsgeldgesetzes  (KBG) haben Mütter einen Rechtsanspruch auf das Kinderbetreuungsgeld bis ihr Kind 2  ½ Jahre alt ist.
 Mit dieser Neuregelung wäre die Änderung anderer Gesetze - u.a. des Mutterschutzgesetzes, des Elternkarenzgesetzes, des Karenzgeldgesetzes, des Familienlastenausgleichsgesetzes, des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und des Allg. Sozialversicherungsgesetzes notwendig gewesen. Die leistungsrechtlichen Bestimmungen des KBG und die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen wurden aber nicht aufeinander abgestimmt.
Die Dauer des Karenzurlaubes wurde nicht verlängert. Er kann nach wie vor ohne weitere Vereinbarung nur bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres des Kindes in Anspruch genommen werden. Das nicht wieder Antreten des Dienstes nach der Vollendung des 2. Lebensjahres des Kindes stellt einen Entlassungsgrund dar. Auch der Kündigungsschutz wurde nicht verlängert. Er endet nach wir vor 4 Wochen nach dem Karenzurlaub.
In dieser Phase spielt die Kinderbetreuung eine ganz wichtige Rolle.

Ab 1.1.2004 bis zum Jahr 2028 wurde der Durchrechnungszeitraum für die Pensionsbemessung um 1 Jahr pro Kalenderjahr von den derzeit besten 15 Jahren auf die besten 40 Jahre ausgedehnt. Liegen weniger als 40 Beitragsjahre vor, so sind diese zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage heranzuziehen. Durch die Ausweitung des Durchrechnungszeitraums von den besten 15 auf die besten 40 Jahre werden entsprechend immer mehr „schlechtere“ Jahre zusätzlich zur Errechnung der Pension herangezogen. 

Pro Kind können 3 Jahre vom Durchrechnungszeitraum abgezogen werden. Dabei ist unerheblich, ob sich die Zeiten der Kindererziehung überlappen. (Zwillinge: 6 Jahre Verminderung des erweiterten Durchrechnungszeitraumes). Der Durchrechnungszeitraum beträgt aber mindestens 15 Jahre. Dies gilt für Männer genauso wie für Frauen. Anspruch für ein und dasselbe Kind besteht in den jeweiligen Zeiträumen für jene Person, die das Kind tatsächlich und überwiegend erzogen hat.

Frauen müssen trotzdem aufgrund der Verlängerung des Durchrechnungszeitraumes mit drastischen Kürzungen rechnen. Bisher wurden für die Berechnung der Pension die besten 15 Jahre herangezogen, dadurch fielen bei Frauen Perioden der Teilzeit, Kindererziehung und Arbeitslosigkeit (zum Beispiel nach der Babypause) nicht ins Gewicht. Zusätzlich werden Frauen auch in Zukunft vermehrt als flexible Arbeitskraft genutzt. Es ist daher mit einem Anstieg von atypischen Beschäftigungsverhältnissen zu rechnen. Der typische Lebensverlauf von Frauen weist also alles andere als durchgängige Versicherungszeiten und gleichbleibendes oder sogar steigendes Einkommen auf. Die Ausweitung der Durchrechnung auf 40 Jahre wird ohne Deckelung die Pensionen von Frauen um 30 bis 50 % verringern!

3 Jahre Kindererziehungszeiten werden zwar aus der Berechnung rausgerechnet, trotzdem hat die Ausweitung der Durchrechnung aber in vielen Fällen für Frauen eine Verschlechterung der Bemessungsgrundlage zur Folge. Tatsache bleibt schließlich, dass immerhin 85 % der Frauen in Teilzeitbeschäftigung arbeiten. In der ersten Phase bis zum Schuleintritt des Kindes sind es sogar ausschließlich Mütter die zugunsten der Kinderbetreuung ihre Berufstätigkeit reduzieren, denn es existieren keine Statistiken über Väter, die bis zum Schuleintritt des Kindes in Teilzeit arbeiten, da die Zahl laut WIFO-Studie „verschwindend gering“ ist. 

Insgesamt ist die Teilzeitarbeit bei Frauen kontinuierlich im Steigen begriffen. Das bedeutet, je mehr Beitragsjahre für die Errechnung der Pensionshöhe herangezogen werden, umso mehr Teilzeitjahre mit sehr niedrigen Einkommen werden auch in die Berechnungsgrundlage für die Pension eingerechnet. Um eine ähnlich hohe Pension, wie Männer  zu erhalten müssen Frauen, also mit Vollendung des 3. Geburtstages ihrer Kinder, wieder eine Vollzeitbeschäftigung nachgehen. Es wäre daher notwendig eine flächendeckende, an den Arbeitszeiten der Eltern orientierte Kinderbetreuung in Österreich zur Verfügung zu stellen.
 
III.
Die Empfehlungen der Europäischen Union an den Mitgliedstaaten zur Kinderbetreuung
1. Die kompetenzrechtliche Lage

Die Europäische Union fördert die Gleichberechtigung von Mann und Frau
. Aufgrund der EUV und die EGV
 erließ der Rat der Europäischen Union  am 31.März 1992 eine Empfehlung zur Kinderbetreuung
.

2. Die Empfehlung der Kommission

Die Kommission rät den Mitgliedstaaten Maßnahmen auszubauen, die es Männern und Frauen ermöglichen, ihre beruflichen und familiären Pflichten besser miteinander in Einklang zu bringen.  Im Aktionsprogramm der Kommission zur Durchführung der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer ist diese Empfehlung vorgesehen. 

In ihrem dritten mittelfristigen Aktionsprogramm zur Chancengleichheit für Frauen und Männer (1991-1995) hat die Kommission weitere Anstrengungen in diesem Bereich vorgesehen. 

Die Kommission hat in ihrer dem Rat am 24. August 1989 zugeleiteten Mitteilung über die Familienpolitik
 die Wichtigkeit verstärkter Bemühungen auf dem Gebiet der Kinderbetreuung hervorgehoben.

Die verschiedenen Formen der Kinderbetreuung, Elternurlaub und Mutterschaftsurlaub sind Teile eines Gesamtgefüges, innerhalb dessen alle Arbeitnehmer familiäre Pflichten und berufliche Wünsche miteinander in Einklang bringen können. 
 

Die Vereinbarkeit der sich aus der Betreuung von Kindern ergebenden Pflichten hinsichtlich des Berufs- und Familienlebens sowie der Erziehung muss in einem weiten Rahmen gesehen werden, der auch den besonderen Interessen und Bedürfnissen von Kindern in den verschiedenen Altersstufen Rechnung trägt. Hierfür bedarf es der Ermutigung zu einer globalen Politik, die diese Vereinbarkeit anstrebt.
 

Die Nachfrage nach für die Eltern erschwinglichen Möglichkeiten der Kinderbetreuung übersteigt in allen Mitgliedstaaten das Angebot. Hinzu kommt, dass in dieser Hinsicht zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und Regionen innerhalb der Mitgliedstaaten beträchtliche Unterschiede bestehen. Den Mitgliedstaaten wird deswegen empfohlen, schrittweise Initiativen zu ergreifen und anzuregen, die es Frauen und Männern ermöglichen, ihre beruflichen, familiären und erzieherischen Pflichten im Hinblick auf die Kinderbetreuung miteinander in Einklang zu bringen.  

In Bezug auf Angebote zur Kinderbetreuung wird den Mitgliedstaaten empfohlen, unter Berücksichtigung der jeweiligen Verantwortlichkeit der nationalen, regionalen und lokalen Behörden, der Sozialpartner, anderer maßgeblicher Organisationen sowie von Privatpersonen Initiativen zu ergreifen und anzuregen, die darauf abzielen, dass Eltern, die erwerbstätig sind oder einer Ausbildung zur Erlangung eines Arbeitsplatzes folgen oder sich um einen Arbeitsplatz, oder um eine Ausbildungsmöglichkeit zur Erlangung eines Arbeitsplatzes bemühen,  soweit wie möglich Zugang zu Angeboten zur Kinderbetreuung am Ort erhalten. In diesem Zusammenhang sollte insbesondere darauf hingewirkt werden, dass die Angebote zur Kinderbetreuung  für die Eltern erschwinglich sind,  eine im Hinblick auf Gesundheit und Sicherheit der Kinder zuverlässige Betreuung mit einer umfassenden Erziehung und einem pädagogischen Ansatz verbinden,  an den Bedürfnissen von Eltern und Kindern ausgerichtete Zugangsmöglichkeiten vorsehen,  in allen Gegenden und Regionen der Mitgliedstaaten, und zwar sowohl in Stadt- als auch in ländlichen Gebieten, verfügbar sind,  den Zugang für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, z. B. sprachlicher Art, und für Kinder aus Einelternfamilien gewährleisten und deren Bedürfnissen Rechnung tragen. 

Nach der Empfehlung der Kommission sollten Flexibilität und Vielfalt der Angebote zur Kinderbetreuung gefördert werden, und zwar als Teil einer Strategie, die darauf abzielt, die Auswahlmöglichkeiten zu verbessern und den verschiedenen Präferenzen, Bedürfnissen und Umständen von Kindern und Eltern entgegenzukommen; dabei sollten die verschiedenen Angebote aufeinander abgestimmt sein. 

Es sollte angestrebt werden, dass die Ausbildung der in der Kinderbetreuung Beschäftigten der großen Bedeutung und dem gesellschaftlichen und erzieherischen Wert ihrer Arbeit entspricht. 

Die Verantwortlichen für die Angebote zur Kinderbetreuung sollten ermutigt werden, durch regelmäßigen Kontakt und Informationsaustausch eng mit den Eltern und den örtlichen Stellen zusammenzuarbeiten, um so auf die Bedürfnisse der Eltern und die besonderen örtlichen Umstände eingehen zu können.

Die nationalen, regionalen und lokalen Behörden, die Sozialpartner, andere maßgebliche Organisationen sowie Privatpersonen sollten ermutigt werden, entsprechend ihrer jeweiligen Verantwortlichkeit einen finanziellen Beitrag zur Schaffung und/oder zum Betrieb von einander ergänzenden und für die Eltern erschwinglichen Angeboten zur Kinderbetreuung zu leisten, die den Eltern eine Auswahlmöglichkeit bieten.
Die Kommission empfiehlt den Mitgliedstaaten, Initiativen zu ergreifen und anzuregen, die darauf abzielen, Maßnahmen, insbesondere im Rahmen von Tarifverträgen, zu unterstützen, deren Zweck es ist, Rahmenbedingungen sowie eine Struktur und Organisation der Arbeit zu schaffen, die den Bedürfnissen aller erwerbstätigen Eltern, denen die Betreuung und Erziehung von Kindern obliegt, entgegenkommen, die Art der Ausübung und die gesellschaftliche Bedeutung der Arbeit von in Kinderbetreuung tätigen Personen aufzuwerten,  unter anderem im öffentlichen Sektor Maßnahmen zu fördern, die für die Entwicklung von Initiativen in diesem Bereich als Beispiel dienen könnten.
3. Netzwerk „Kinderbetreuung“ der Kommission
Die Europäische Union beschäftigt sich mit Kinderbetreuung aufgrund ihrer Verpflichtung zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt. In diesem Kontext wurde 1986 das Netzwerk Kinderbetreuung der Europäischen Kommission eingerichtet. Laut dem Dritten Aktionsprogramm zur Chancengleichheit von Frauen und Männern aus dem Jahr 1991 soll es u.a. „Kriterien zur Definition von Qualität in Kinderbetreuungseinrichtungen“ festlegen. 
Ein erster Entwurf der Mitglieder des Netzwerks wurde 1991 an mehr als 3.000 internationale, europäische, regionale und lokale Institutionen gerschickt; deren Stellungnahmen wurden in die Endfassung eingearbeitet.

Das Aktionsprogramm enthält notwendige und durchführbare Ziele für alle Länder der EU, die bis zum Jahr 2006 erreichbar sein sollen. Es soll die politische Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse von Familien und Kindern erhöhen sowie zu einer die gesamte Gesellschaft einbeziehenden offenen Diskussion über Philosophie, Ziele, Methoden und Praxis der Fremdbetreuung führen. So sollen der Begriff „Qualität“ und die entsprechenden Kriterien von Eltern, Kindern, Fachkräften und anderen interessierten Personen gemeinsam bestimmt werden, damit deren unterschiedliche Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen und Werte Berücksichtigung finden: „Qualität ist ein relatives Konzept, das auf Werten und Überzeugungen beruht. Demzufolge sollte die Definition von Qualität ein dynamischer, kontinuierlicher und demokratischer Prozess sein. Es muss eine Balance gefunden werden zwischen der Definition von bestimmten gemeinsamen Zielvorgaben, die für alle Einrichtungen gelten, und der Förderung der Vielfalt zwischen einzelnen Einrichtungen“.

IV.
Die verfassungsrechtliche Lage in den Angelegenheiten der Kinderbetreuung in Österreich
Nach der österreichischen Verfassungsrechtslage fällt die Regelung des Kindergarten- und Hortwesens in die ausschließliche Gesetzgebungs- und Vollziehungszuständigkeit der Bundesländer.
 Überdies werden das Tagesmutterwesen sowie die Betreuung von Kleinkindern teilweise im Jugendwohlfahrtsrecht teilweise in speziellen Kinderbetreuungs- bzw. Tagesbetreuungsgesetzen geregelt. Daraus ergibt sich, dass keine Österreichweiten Qualitätsstandards gelten.

V. Rechtliche Bestimmungen in den einzelnen Bundesländern
1. Rechtliche Quellen (Gesetze, Verordnungen)
In allen österreichischen Bundesländern findet man Bestimmungen über Kindergärten. Größtenteils tragen diese Normen  die Bezeichnung „Kindergartengesetz“  so im Burgenland, Kärnten, Niederösterreich und in Vorarlberg. In Tirol und Oberösterreich sind Horte und Kindergärten in einem Gesetz zusammengefasst unter der Bezeichnung „Kindergarten- und Hortgesetz“. In der Steiermark und in Salzburg sind die Regelungen über Kindergärten in  „Kinderbetreuungsgesetzen“ zu finden, in Wien im Kindertagesheimgesetz.  

Vorschriften über Kinderbetreuungseinrichtungen sind im Burgenland im „Kindergartengesetz“ und im „Gesetz über Einrichtung von Tagesheimstätten“, in Niederösterreich, in der Steiermark und in Salzburg im „Kinderbetreuungsgesetz“, in Oberösterreich, in der Steiermark und in Kärnten im „Jugendwohlfahrtsgesetz“. In Wien können Unterdreijährige in den Kindertagesheimen untergebracht werden, für diese Einrichtungen gilt das Wiener Kindertagesheimgesetz 2003, für die sonstigen Kinderkrippen (abgesehen von den Familiengruppen in den Kindertagesheimen) und alterserweiterten Gruppen das Wiener Tagesbetreuungsgesetz 2001. 
Schulkinder werden  in Horten, Kinderhäuser, in Alterserweiterte- und Familiengruppen betreut. Für diese Einrichtungen gilt in Burgenland das „Kindergartengesetz 1995“, in Oberösterreich und in Tirol das „Kindergarten- und Hortgesetz“, in Niederösterreich, Salzburg und in der Steiermark das „Kinderbetreuungsgesetz“. 

Bestimmungen über Tageseltern sind in „Jugendwohlfahrtsgesetzen“ in Oberösterreich, Burgenland und in Tirol zu finden. In den übrigen  Bundesländern ist die Betreuung durch Tagesmütter und Tagesväter in „Kinderbetreuungsgesetzen“, oder gar nicht gesetzlich geregelt, wie in Kärnten, in Vorarlberg und in Wien.  

In mehreren Bundesländern finden wir Verordnungen die die Gesetze präzisieren oder ergänzen, z.B. die Niederösterreichische und die Wiener Tagesbetreuungsverordnung, die Salzburger Kindertagesbetreuungsverordnung 2002, die  „Kärntner Verordnung über die Höchststärke der  Kindergruppen und über die Beschäftigung von Kindergartenhelferinnen“ und die Verordnung der Niederösterreichischen Landesregierung über Tagesmütter und -Väter. Außerdem findet man zahlreiche Verordnungen die die Bauvorschriften für Kindergärten enthalten. In Kärnten werden die fachlichen Anstellungserfordernisse für Kindergärtnerinnen und Erzieher an Horten  in der Verordnung der Landesregierung von 1991 geregelt. In Niederösterreich sind die Ausbildungserfordernisse  von Kindergartenhelferinnen in einer Verordnung zusammengefasst. Eigene gesetzliche Regelungen über die fachlichen Erfordernisse für Kindergärtnerinnen und Erzieher an Horten gibt es in der Steiermark und in Tirol.
2. Aufgaben der Kinderbetreuung

Bildungsangebote für Kleinkinder sollen laut dem Netzwerk Kinderbetreuung in der Gegenwart wirken und nicht auf die Schulzeit ausgerichtet sein. Auch Kinder unter drei Jahren sollen und können gebildet werden; die hierfür geeigneten Aktivitäten und Methoden sind jedoch nicht allgemein bekannt und müssten noch weiterentwickelt werden. Die pädagogische Arbeit kann auf ganz unterschiedliche Weise gestaltet werden: „Wir akzeptieren, dass es unterschiedliche Ansichten gibt, inwieweit das Lernumfeld und die Bandbreite des Lehrplans strukturiert werden können; ob die Aktivitäten selbst gewählt oder angeleitet sein sollten; und in welchem Maß Erwachsene, die mit kleinen Kindern arbeiten, den Lernprozess aktiv unterstützen und in ihn eingreifen sollen. In einigen Einrichtungen wird der Schwerpunkt auf das unbehinderte freie Spiel und die freie Wahl der Kinder gelegt. Andere vertreten einen stärker didaktischen Ansatz. Wieder andere verfolgen einen projektorientierten Ansatz, der die komplexen Beziehungen und Fähigkeiten betont, die sowohl Eltern als auch Kinder einbringen müssen“ 
.

Ziele 16 – 20  der  Netzwerk Kinderbetreuung lauten: „ Gruppenangebote für kleine Kinder von null bis sechs Jahren, ob öffentlich oder privat, sollten abgestimmte Werte und Ziele haben, zu denen eine explizite und ausformulierte Bildungsphilosophie gehört. 
Die Bildungsphilosophie sollte von Eltern, Personal und anderen interessierten Gruppen entworfen und entwickelt werden. Die Bildungsphilosophie sollte weit gefasst sein und unter anderem folgende Punkte enthalten und befördern: die kindliche Autonomie und ein Identitätskonzept; gesellige soziale Beziehungen sowohl zwischen den Kindern als auch zwischen Kindern und Eltern; Begeisterung für das Lernen; linguistische und mündliche Fähigkeiten, zu denen auch sprachliche Vielfalt gehört; mathematische, biologische, andere naturwissenschaftliche, technische und umweltbezogene Konzepte; musikalischer Ausdruck und ästhetische Fähigkeiten; Theater, Puppenspiel und Pantomime; Bewegungserziehung und Körperbeherrschung; Gesundheitserziehung, Nahrungsmittelkunde und Ernährung; Aufmerksamkeit gegenüber dem jeweiligen Gemeinwesen. 

Auf welche Art die Bildungsphilosophie in die Praxis umgesetzt wird, sollte explizit und ausführlich festgehalten sein. Einrichtungen sollten über ein Organisationsprogramm verfügen, das alle ihre Aktivitäten mit einschließt, auch den pädagogischen Ansatz, die Weiterentwicklung des Personals, die Gruppenzusammensetzungen, Aus- und Weiterbildungsanforderungen für das Personal, Raumnutzung und auch, wie finanzielle Mittel eingesetzt werden, um das Programm voranzutreiben.

Die Erziehung und das Lernumfeld sollten die Familie jedes Kindes, sein Zuhause, seine Sprache, das kulturelle Erbe, seinen Glauben, seine Religion und sein Geschlecht widerspiegeln und wertschätzen“.

Nach wissenschaftlichen Untersuchungen über die Qualität von Kinderbetreuung wirkt sich positiv aus, wenn die Fachkräfte konkrete Ziele hinsichtlich der Förderung der kognitiven, sozialen und Sprachentwicklung aufgestellt haben und durch ein kindzentriertes Curriculum bzw. einen Jahres- und Wochenplan sicherstellen, dass alle Erziehungsziele berücksichtigt werden und das pädagogische Angebot reichhaltig und vielfältig ist
. Auch hat sich eine gewisse Strukturierung des Tagesablaufs mit einem ausgewogenen Verhältnis von Freispiel und angeleiteten Beschäftigungen bewährt: „Auf der einen Seite können die Kinder dann in einer angereicherten erzieherischen Umwelt ihre Bedürfnisse und Interessen ausleben, haben genügend Freiraum, etwas selbst zu erforschen, für sich oder mit anderen zu spielen und zu lernen. Sie können mit anderen Kindern interagieren, die als Verhaltensmodelle wirken sowie zum Messen und damit zur Entwicklung der Kräfte reizen. Auch können sie einzeln, zu zweit oder zu dritt mit den Fachkräften sprechen. Häufigkeit und Qualität dieser Interaktionen gelten als sehr wichtig für die kindliche Entwicklung. Auf der anderen Seite nehmen die Kinder an bildenden Aktivitäten teil, wobei ihnen auch hier Wahlmöglichkeiten gegeben werden können (Kleingruppen, Projektarbeit, offene Gruppen). Diese Beschäftigungen werden von den Fachkräften kindgemäß angeboten und sollten weder zu schwer noch zu leicht sein, so dass sie die Kinder nicht frustrieren bzw. langweilen. Sie sprechen alle Sinne an und umfassen alle Entwicklungsbereiche. So gibt es angeleitete Aktivitäten, die der kognitiven Stimulierung, dem Wissenserwerb und der Schulvorbereitung dienen, die (fein-)motorische Kompetenzen und kreative Fähigkeiten fördern, die Malen, Tanzen, Musizieren und Rollenspiel umfassen. Auch wird dem Erwerb kommunikativer Fertigkeiten und der interkulturellen Erziehung Bedeutung beigemessen“.
 Durch Freispiel und Beschäftigungen werden Forschungsdrang, Selbsttätigkeit und entdeckendes Lernen gefördert. Die Welt wird für die Kinder aus eigener Anschauung und Erfahrung, durch Experimentieren und Probehandeln begreifbar.

In „guten“ Kindertageseinrichtungen verstärken die Fachkräfte positive soziale Verhaltensweisen und fördern die Zusammenarbeit zwischen Kindern, nichtaggressive Formen der Konfliktbewältigung und die Entwicklung von Problemlösefertigkeiten.

Der Kindergarten im Burgenland hat die Aufgabe, die Familienerziehung der Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt zu unterstützen und zu ergänzen. Insbesondere hat er durch geeignete Spiele und durch die erzieherische Wirkung, welche die Gemeinschaft Gleichaltriger bietet, die körperliche, geistige und seelische Entwicklung der Kinder zu fördern und zu einer grundlegenden religiösen, sittlichen und sozialen Bildung sowie zu einer Persönlichkeitsentfaltung und Sprachschulung beizutragen. Er hat sohin nach erprobten Methoden der Kleinkindpädagogik im Zusammenwirken mit den Erziehungsberechtigten in besonderer Ansehung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt des Landes Burgenland die Schulreife zu fördern.
 

In Kärnten hat der allgemeine Kindergarten die Aufgabe, Kinder zwischen

dem vollendeten dritten Lebensjahr und dem Schuleintritt zu erziehen und zu betreuen. Die Familienerziehung ist nach sozialen, ethischen und religiösen Werten zu unterstützen und zu ergänzen. Die Entwicklung der Kinder, ihre Bildung und die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit ist insbesondere im Spiel und im Erleben der Gemeinschaft zu fördern. Die Erreichung der Schulfähigkeit ist zu unterstützen, wobei jeder Leistungsdruck und jeder schulartige Unterricht auszuschließen ist.

Der Hort hat die Aufgabe, schulpflichtige Kinder zu betreuen. Die Familienerziehung ist nach sozialen, ethischen und religiösen Werten zu unterstützen und zu ergänzen. Die Entwicklung der Kinder, ihre Bildung und die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit ist zu fördern. Die Kinder sind zur Pflichterfüllung gegenüber der Schule und zu sinnvoller Freizeitgestaltung anzuleiten.

Die Kinderkrippe hat die Aufgabe, Kindern zwischen dem vollendeten ersten und dem vollendeten dritten Lebensjahr Aufsicht, Pflege, soziale Geborgenheit und Bildungsförderung zu gewähren. Die Familienerziehung ist nach sozialen, ethischen und religiösen Werten zu unterstützen und zu ergänzen.

Niederösterreichische  Kindergärten haben die Aufgabe, die Familienerziehung der Kinder vom  vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt zu unterstützen   und zu ergänzen. Insbesondere haben sie durch geeignete Spiele und durch die erzieherische Wirkung, welche die Gemeinschaft bietet, die körperliche, seelische und geistige Entwicklung der Kinder zu fördern und zu einer grundlegenden religiösen und ethischen Bildung beizutragen. Überdies hat er nach erprobten Methoden der Kleinkindpädagogik, unter Ausschluss jedes  schulartigen Unterrichtes, im Zusammenwirken mit den Eltern die Kinder zu fördern. Die Bedürfnisse der Kinder haben dabei im Mittelpunkt zu stehen.

Die Tagesbetreuung hat die Familienerziehung zu unterstützen und ergänzend zu fördern. Sie hat mit den Eltern zusammenzuarbeiten.  Die Bedürfnisse des Kindes und des Jugendlichen haben dabei im Mittelpunkt zu stehen, wobei die erzieherische Wirkung der Gemeinschaft zu fördern ist.

In Horten sind die Kinder und Jugendlichen außerdem zur Erfüllung ihrer schulischen Pflichten und zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung anzuleiten.

Aufgabe des Kindergartens in Oberösterreich ist es, die Erziehung der Kinder durch die Familie zu unterstützen und zu ergänzen. Dabei sind die Anlagen der Kinder nach grundlegenden sittlichen, religiösen und sozialen Werten ihrer Entwicklung entsprechend zu entfalten. Der Kindergarten hat Möglichkeiten zur Entwicklung eines gesunden Gefühllebens zu bieten, die Fähigkeiten des Erkennens und Denkens zu fördern und die Anlagen zu zielgerichteter schöpferischer Aktivität zur Entfaltung zu bringen. Weiters ist auf die körperliche Entwicklung, die nötige körperliche Pflege und die Gesundheit der Kinder zu achten, an der Verhütung von Fehlentwicklungen mitzuwirken und unter Ausschluss jedes schulartigen Unterrichtes die Schulfähigkeit zu fördern. Kinder mit nicht ausreichenden Kenntnissen der deutschen Sprache sind im Hinblick auf die Schulfähigkeit dem jeweiligen Entwicklungsstand entsprechend sprachlich besonders zu fördern. Unter Auswertung der jeweiligen Erkenntnisse der Erziehungswissenschaften und der Kinderpsychologie hat der Kindergarten seine Aufgabe insbesondere durch geeignetes und ausreichendes Spiel sowie durch die erzieherische Wirkung, welche die Gemeinschaft Gleichaltriger bietet, zu erfüllen.

Der Kindergarten in Salzburg hat die Aufgabe, die Erziehung der Kinder in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen und die soziale Integration behinderter Kinder zu fördern. Er hat dabei durch entwicklungsgemäße Erziehung und Bildung, insbesondere durch Spiel, die erzieherischen Wirkungen einer Gemeinschaft Gleichaltriger zu bieten, die körperliche, seelische und geistige Entwicklung der Kinder zu fördern und zu einer grundlegenden sittlichen,  religiösen und sozialen Bildung beizutragen sowie nach erprobten Methoden der Kleinkindpädagogik unter Ausschluss jedes schulartigen Unterrichtes die Schulfähigkeit der Kinder zu fördern.

Dem Kindergarten obliegt bei Erfüllung seiner Aufgabe auch die Pflicht zur Aufsicht über die Kinder.  Bei Erfüllung seiner Aufgabe hat der Kindergarten in geeigneter Weise, insbesondere auch durch Veranstaltung von Elternbesprechungen, mit den Eltern und anderen Erziehungsberechtigten zusammenzuarbeiten. Der  Kindergarten hat in ganzheitlicher, ausgewogener Weise als Erziehungs- und Bildungsziele die Förderung der Kinder in folgenden Bereichen zu verfolgen:

- emotionale und soziale Entwicklung,

- soziale Integration behinderter Kinder,

- religiöse Bildung,

- kreative Fähigkeiten,

- Sprachentwicklung,

- musikalische und musikalisch-rhythmische Fähigkeiten,

- Beweglichkeit (einschließlich Motorik),

- bildnerisches Gestalten,

- kognitive Fähigkeiten sowie Natur- und Sachbeziehung (einschließlich Verkehrsverhalten).

Aufgabe des Hortes ist es, die Erziehung der Kinder durch die Familie und die Schule zu unterstützen und zu ergänzen. Den Kindern ist die erzieherische Wirkung einer Gemeinschaft zu bieten; die Kinder sind zur Erfüllung ihrer Pflichten, insbesondere der mit dem Schulbesuch verbundenen, und zu einer sinnvolle Freizeitgestaltung anzuleiten; die körperliche, seelische und geistige Entwicklung der Kinder ist in angemessener Weise zu fördern. Dabei ist zur sittlichen, religiösen und sozialen Bildung der Kinder beizutragen.

Alle Steiermärkischen Kinderbetreuungseinrichtungen haben die Aufgabe, die Familienerziehung bis zur Beendigung der Schulpflicht zu unterstützen

und zu ergänzen und dafür zu sorgen, dass den Kindern eine positive Gesamtentwicklung ermöglicht wird. Alle Kinderbetreuungseinrichtungen haben nach Möglichkeit Integrationsaufgaben im Hinblick auf Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen oder auf interkulturelle Aspekte zu übernehmen und zu einer grundlegenden religiösen und ethischen Bildung beizutragen und bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Eltern, bzw. den Lehrern der Kinder in geeigneter Weise möglichst eng zusammenzuarbeiten.

Kinderkrippen haben, unter Berücksichtigung der individuellen Eigenart der Kinder deren soziale, emotionale, motorische und kognitive Entwicklung zu unterstützen.

Kindergärten haben die Aufgabe, auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes einzugehen, insbesondere auch die Familiensituation zu berücksichtigen. Sie haben nach den gesicherten Erkenntnissen und Methoden der Kleinkindpädagogik die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit jedes Kindes und seine Fähigkeit zum Leben in der Gemeinschaft zu fördern. Sie haben unter Ausschluss jedes schulartigen Unterrichts auf den Eintritt in die Schule vorzubereiten.
Horte haben die Aufgabe, schulpflichtigen Kindern außerhalb der Unterrichtszeit Gelegenheit zu geben, ihre mit dem Schulbesuch verbundenen Pflichten zu erfüllen, ihren Neigungen nachzugehen, ihre Begabungen zu fördern und die Schüler zu selbständiger Urteilsfindung und zu sozialem Verständnis zu führen.

Kinderhäuser haben die Kinder altersübergreifend zu integrieren.

Tagesmütter haben die Aufgabe, für ein positives, auf das Lebensalter der Kinder abgestimmtes Umfeld zu sorgen.

Die Aufgaben der einzelnen Arten der Kinderbetreuungseinrichtungen

können von der Landesregierung durch Verordnung als didaktisch-methodischer Rahmen für die Betreuungsarbeit näher ausgeführt werden.

In den Kinderbetreuungseinrichtungen ist die Erziehung der Kinder nach ethischen und religiösen Werten im Einvernehmen mit den Eltern insbesondere bei der Gestaltung der Feste im Jahresablauf und nach Möglichkeit in Zusammenarbeit mit den jeweiligen gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften in einer dem Alter angemessenen Weise zu pflegen. In öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen, in denen die Mehrzahl der Kinder einem bestimmten Religionsbekenntnis angehört, soll in jedem Gruppenraum  ein religiöses Zeichen angebracht werden.

Tiroler Kindergärten haben die Aufgabe, die häusliche Erziehung und Betreuung der Kinder zu unterstützen und zu ergänzen. Sie haben hierbei durch eine der jeweiligen Entwicklungsstufe der Kinder angemessene Erziehung und Förderung der Begabung, insbesondere durch die erzieherische Wirkung, die die  Gemeinschaft Gleichaltriger ausübt, und durch ausreichendes und geeignetes Spielen die seelische, geistige und körperliche Entwicklung der Kinder bis zum Besuch einer Schule zu fördern sowie zur Entwicklung des sittlichen und des religiösen Empfindens der Kinder und ihres Gemeinschaftssinnes beizutragen. Die Kindergärten haben im Rahmen ihren Aufgaben  die ganzheitliche Bildung und Förderung der Kinder unter Bedachtnahme auf die emotionale Erziehung, das Sozialverhalten und das Wertverhalten anzustreben und insbesondere folgende Bildungs- und Erziehungsinhalte zu vermitteln: Bewegungserziehung, Bildnerische Erziehung, Denkförderung, Vorbereitung auf den Schulbesuch, musikalische und musikalisch-rhythmische Erziehung, Naturbegegnung einschließlich der Erziehung zu einem umweltbewußten Verhalten, Sachbegegnung, religiöse Erziehung, Sprachbildung.

Die Kindergartenerziehung in Vorarlberg ist nach den Erfahrungen der 
Erziehungswissenschaften, der Kinderpsychologie und – soweit dies in Betracht kommt – nach den Erfahrungen der Sonder- und Heilpädagogik durchzuführen. Sie ist nicht als Unterricht im Sinne der Schule zu gestalten.

Aufgabe der Erziehung ist die Förderung der seelischen, geistigen, sittlichen, religiösen, sozialen und körperlichen Entwicklung der Kinder. Hiebei ist insbesondere vorzusehen, dass durch freies und angeleitetes Spiel sowie durch geeignete Beschäftigungen zur Persönlichkeitsbildung und zur Einordnung der Kinder in die Gemeinschaft beigetragen wird, dass der sprachliche Ausdruck entwickelt und gepflegt wird und dass die Kinder zur Beobachtung der unmittelbaren Umgebung angeleitet und zur Ordnung  und Sauberkeit erzogen werden. Die Erziehung von Kindern mit Behinderung hat der Art und dem Grad ihrer Behinderung zu entsprechen.

Zum Zweck einer erfolgreichen Kindergartenarbeit haben die Kindergärtnerinnen  engen Kontakt mit den Erziehungsberechtigten zu pflegen. Vor allem sind Elternabende durchzuführen, in denen die Kindergartenarbeit zu besprechen ist. Die Voralbergische Landesregierung hat durch Verordnung nähere Bestimmungen über die Kindergartenerziehung erlassen (Erziehungsplan). In Kindergärten, deren Rechtsträger eine Gebietskörperschaft ist, ist den von den gesetzlich anerkannten Kirchen oder Religionsgesellschaften hiezu beauftragten Personen zur Förderung der religiösen Entwicklung der Kinder ihres Bekenntnisses die erforderliche Zeit in einem Gesamtausmaß von höchstens einer Stunde pro Woche zur Verfügung zu stellen. Kinder, deren Erziehungsberechtigte eine Teilnahme nicht wünschen, sind von dieser Betreuung auszunehmen.

Wiener Kindertagesheime haben die Aufgabe, in Ergänzung zur Familie nach gesicherten Kenntnissen und Methoden der Pädagogik die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit jedes Kindes und seine Fähigkeit zum Leben in der Gemeinschaft zu fördern und es in der Entwicklung seiner körperlichen, seelischen und geistigen Kräfte zu unterstützen. Das Bildungskonzept ist auf die Integration von Kindern unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunft sowie auf ihre individuelle physische und psychische Eigenart abgestimmt. Lernen erfolgt in einer für das Kind ganzheitlichen und spielerischen Art und Weise unter Vermeidung von starren Zeitstrukturen und vorgegebenen Unterrichtseinheiten. Entsprechende  Rahmenbedingungen wie ein kindgemäßes Raumangebot sowie entwicklungsadäquates Spiel- und Beschäftigungsmaterial sollen Kinder zu kreativem Tätigsein anregen. In Kindertagesheimen sollen die Kinder durch einen partnerschaftlich demokratischen Führungsstil unabhängig von geschlechtsabhängigen Rollenfixierungen auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten und selbstverantworteten Leben in der Gemeinschaft begleitet werden. Gleichzeitig ermöglichen diese Einrichtungen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Männer und Frauen.

Die Tagesbetreuung in Wiener Kinderbetreuungseinrichtungen hat familienergänzend zur Erziehung und Betreuung der Tageskinder beizutragen und damit die Erziehungsberechtigten zu unterstützen und zu entlasten. Die Betreuung beinhaltet die altersspezifische Förderung der Tageskinder nach allgemein anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Pädagogik und nach den Grundsätzen der gewaltlosen Erziehung. Sie hat in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten zu erfolgen. Es ist Gewähr für die bestmögliche Betreuung und Erziehung der Tageskinder unter weitgehender Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse zu bieten.

3. Formen der Kinderbetreuung
Institutionelle Kinderbetreuung unterscheidet sich vor allem nach der  Alterstruktur der betreuten Kinder in Krippe, Kindergarten, Hort und Kindergruppe, wobei die verwendeten Begriffe in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich sind. Daneben bieten auch Spielgruppen und Tagesmütter/-väter ihre Dienste an. 

Etwa 70% aller Betreuungseinrichtungen werden von Gebietskörperschaften (v.a. Gemeinden) betrieben. Weiters treten Pfarren, Familienorganisationen, gemeinnützige Vereine, Betriebe und Privatpersonen als Träger von Einrichtungen auf. 

Krippen/Krabbelstuben sorgen für die altergemäße Betreuung von Kindern unter 3 Jahren. Da dieses Angebot sich primär an berufstätige Eltern richtet, sind fast alle dieser Einrichtungen ganztägig ohne Unterbrechung und ganzjährig geöffnet. Sie befinden sich vorwiegend in den größeren Städten, 2/3 der Angebote sind in Wien. 

Kindergärten bieten Familienergänzende Betreuung für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Ziel der Kindergartenerziehung ist die Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung der Kinder durch geeignete Spiele und die erzieherische Wirkung der Gruppe. Der Kindergarten findet als vorschulisches Bildungsangebot allgemeine Akzeptanz, weshalb auch eine Vielzahl von Kindern nicht berufstätiger Eltern diese Einrichtungen besuchen. Daher bieten auch nur ca. 56% aller Kindergärten ganztägige Öffnungszeiten ohne Unterbrechung. 

Horte sorgen für die Betreuung schulpflichtiger Kinder nach Unterrichtsschluss und an schulfreien Tagen. Neben der Unterstützung bei den Hausaufgaben und der Vorbereitung auf Prüfungen bieten diese Einrichtungen altersgemäße Freizeitaktivitäten.
Tagesmütter/-väter betreuen vorwiegend Kleinkinder, meist gemeinsam mit eigenen Kindern in einem Privathaushalt. Die Bedeutung dieser Betreuungsform hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, da einerseits die Zahl der Tageskinder gestiegen ist und andererseits die Qualifikation der Tageseltern verbessert wurde. In den meisten Bundesländern ist eine Ausbildung verpflichtend vorgesehen.
Kindergruppen haben sich seit den späten 80-er Jahren neben den traditionellen Betreuungseinrichtungen etabliert. Sie sind durch ein hohe Maß an elterlichen Mitspracherechten und elterliche Eigenverantwortung gekennzeichnet. Die Kinder werden meist in altersgemischten Gruppen von 5 bis 15 Kindern betreut. In manchen Bundesländern wird der Begriff Kindergruppe auch für Krippen und sonstige alterserweiterte Einrichtungen verwendet.
In der Steiermark können Kinder auch in Kinderhäuser betreut werden. Im Kinderhaus gibt es bis zu 30 Kinder, vor allem Kindergartenkinder, aber auch Unterdreijährige und Schulkinder. Die Räumlichkeiten sind auch an die Bedürfnisse der alterserweiterten Gruppen angepasst. 
In vielen Einrichtungen werden Integrationsgruppen geführt, wo Behinderte Kinder mit nicht behinderten Kindern in der Gruppe betreut werden. Daneben gibt es heilpädagogische Kindergärten und Horte, die für die Betreuung, Erziehung und Bildung behinderter Kinder bestimmt sind. In manchen Bundesländern ist die Bezeichnung für diese Formen Sonderkindergarten/Sonderhort geläufig. 
4. Bewilligung und Aufsicht
Bewilligt werden Kindergärten in der Regel von der Landesregierung. In Vorarlberg übernehmen diese Aufgabe die Bezirkhauptmannschaften. In Wien fällt diese Obliegenheit in die Kompetenz des Magistrates. Es reicht eine Anzeige für die Aufnahme des Betriebs eines Kindergartens in Oberösterreich. Tagesbetreuungseinrichtungen werden entweder von den Landesregierungen, wie in der Steiermark und Salzburg oder von der Bezirksverwaltungsbehörde genehmigt. In Wien ist wiederum das Magistrat zuständig. Tageseltern bedürfen in der Regel einer Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde mit der Ausnahme der Steiermark, wo die Landesregierung zuständig ist. In Wien  besorgt das Magistrat diese Aufgabe.
Für Horte gilt das für den Kindergärten gesagte, mit der Besonderheit, dass in Salzburg für die Inbetriebnahme eines Hortes eine Anzeige ausreichend ist.
Mit der Aufsicht ist meistens die für die Bewilligung zuständige Behörde betraut. In  Niederösterreich wird diese Aufgabe geteilt, die  fachliche Aufsicht über Kindergärtnerinnen und Leiterinnen unterliegt der Landesregierung  die Erhaltung hat die Bezirksverwaltungsbehörde zu überwachen.
 Besonderes gilt für Städte mit eigenem Statut. In Vorarlberg wird die Inspektorin der Landesregierung als Organ der Betriebshauptmannschaften tätig.

5. Kinderzahl

Forschungsergebnisse zeigen, dass in kleinen Gruppen und bei einer guten Erwachsenen-Kind-Relation die soziale, kognitive und Sprachentwicklung der Kinder besser verlaufen.
 Bei sehr jungen Kindern ist es besser, wenn sie in einer kleinen Gruppe von einer Fachkraft als in einer größeren Gruppe von zwei Fachkräften betreut werden: Im erstgenannten Fall wird ihr Bedürfnis nach einer zentralen Bezugsperson und engen Bindungen eher befriedigt.

In kleinen Gruppen gibt es mehr Informationsaustausch und mehr gemeinsame Aktivitäten zwischen Kindern und Fachkräften, mehr Anleitung und direkte Stimulierung, mehr qualitativ hochwertige Interaktionen und sichere Bindungen.
 Positiv wirkt sich aus, wenn die Gruppe weder zu klein noch zu groß ist - im ersten Fall gibt es z.B. zu wenig Spiel- und Gesprächspartner, im zweiten Fall kommt es zu häufig vor, dass Kinder am Rand des Geschehens stehen, anderen Kindern nur zuschauen oder jüngere nachahmen.
 

Anhand der Ergebnisse der von Univ. Ass. Dr. Gottfried Wetzel
Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Salzburg in 1997 erstellte Studie liegen für Österreich (im speziellen für Salzburg und Oberösterreich) die Schlüssel zur Qualitätsverbesserung bei der Kleingruppenarbeit: Die Ergebnisse zeigen, dass Kleingruppenarbeit am deutlichsten mit der Gesamtqualität zusammenhängt. Somit wird empfohlen, die Kleingruppenarbeit noch stärker auszuweiten, auch wenn der Anteil in Österreich bereits bei 40% gegenüber dem Fokus der Erzieherin auf der Gesamtgruppe bzw. der Arbeit mit Einzelkindern liegt und in dem hier durchgeführten Ländervergleich den höchsten Wert erreicht hat. „Je günstiger die Betreuungsrelation, desto größer der Anteil der pädagogischen Aktivitäten und umso geringer der Anteil der rein pflegerischen Aspekte. Bei vorteilhafter Betreuungslage bieten die pädagogischen Kräfte Aktivitäten in Kleingruppen an. Das bedeutet, dass für ein Kinder:Kindergärtnerinnen-Verhältnis zu sorgen ist, das Kleingruppenarbeit ermöglicht.

In den USA - wo es zumeist altershomogene Gruppen gibt - werden folgende Standards z.B. von der National Association for the Education of Young Children, der Child Welfare League of America, den Federal Interagency Day Care Requirements und Wissenschaftlern vertreten: Die Gruppe sollte bei Säuglingen maximal sechs bis acht, bei Ein- und Zweijährigen sechs bis 12, bei Dreijährigen 14 bis 20 sowie bei Vier- oder Fünfjährigen 16 bis 20 Kinder umfassen. Auf eine Fachkraft sollten maximal vier Kinder unter zwei Jahren, sechs Zweijährige bzw. zehn Drei-, Vier- oder Fünfjährige kommen. Forschungsergebnisse zeigten, dass bei zu großen Gruppen die Qualität der Interaktionen zwischen den Kindern abnahm und diese sich weniger gut entwickelten. Bei sehr jungen Kindern erwies es sich als besser, wenn sie in einer kleinen Gruppe mit einer Fachkraft als in einer großen Gruppe mit zwei Fachkräften waren: Im erstgenannten Fall wurde das Bedürfnis nach einer zentralen Bezugsperson eher befriedigt, die auf das einzelne Kind eingeht und sich seiner Welt anpasst.

Die tatsächlichen Gruppengrößen differieren in den Europäischen Länden durchschnittlich zwischen 21 und 24 Kindern. Während in den anderen Ländern hohe interne Unterschiede vorkommen, ist diese in Österreich durch die gesetzlich vorgegebenen Obergrenzen in den Bundesländern doch relativ geringer. Allerdings wird diese des öfteren in der Praxis überschritten. Nach Auskunft der Kindergärtnerinnen sind in 19% der Kindergartengruppen 28 und mehr Kinder, wobei das Bundesland Salzburg die einzige Ausnahme bildet.
 

Die durchschnittliche Anzahl der Kinder in der Gruppe beträgt in Österreich 24,3 in Deutschland  20,8 in Portugal 21,7 in Spanien 24,2.

Die Höchstzahl der in einer Gruppe betreuten Kinder ist in Österreich zum Großteil im Kindergarten- oder im Kinderbetreuungsgesetz geregelt. Die Kärntner Landesregierung hat 1991 die Verordnung über die Höchststärke der Kindergruppen erlassen. In Salzburg ist die Höchstzahl der Kinder in Kindergarten im „Kinderbetreuungsgesetz“ reguliert, die Bestimmungen für Tageseltern und alterserweiterten Gruppen findet man in der Kindertagesbetreuungsverordnung 2002.
 In Wien sind diese Begrenzungen für Einrichtungen, für die das Wiener Tagesbetreuungsgesetz maßgebend ist, in der Wiener Tagesbetreuungsverordnung geregelt. Kinderzahlen in Kindertagesheimen finden wir in der Wiener Kindertagesheimverordnung. In Vorarlberg sind die Gruppengröße für die Kleinkinder-, Kindergartenähnliche- und Schülertagesbetreuung aus dem Merkblatt zu der Förderungsrichtlinien der Landesregierung zu entnehmen.

Die Mindestanzahl der Kinder in einer Gruppe ist in der Regel für die Förderung maßgebend.  Deswegen sind diese Zahlen meistens bei den Regelungen über die Voraussetzungen für die Gewährung des Landesbeitrages zu finden. In Salzburg, wo wegen der Pro-Kopf Förderung die Mindestanzahl der Kinder nicht für die Unterstützung relevant ist besteht diesbezüglich nur eine Empfehlung der Regierung, die pädagogische Gründe haben. 

Im Kindergartenbereich wird die Gruppengröße  in 6 Bundesländern mit 25 Kinder limitiert. Oberösterreich hat die Gruppengröße vor einiger Zeit auf 23 gesenkt.
 In Vorarlberg 
und in Niederösterreich
 ist die Betreuung von bis zu 28 Kindern möglich, wenn eine zweite Betreuungsperson anwesend ist. Mit einer Kindergärtnerin können in Vorarlberg maximal 20 Kinder gleichzeitig  in der Gruppe sein. Eine geringfügige und zeitlich begrenzte Überschreitung der Kinderzahlen sind in Kärnten, Vorarlberg, in der Steiermark, in Salzburg und in Tirol mit der Genehmigung der Landesregierung möglich. 
Sehr unterschiedlich sind  die Höchstzahlen für behinderte Kinder in heilpädagogischen (Sonder-)  Kindergärten, Horte, bei Tageseltern und in Integrationsgruppen geregelt. Eine genaue Gegenüberstellung wird unter dem Kapitel „Bestimmungen  für behinderte Kinder“ vorgenommen.

In Kinderkrippen können im Burgenland, in Vorarlberg, in Wien und in Kärnten bis zu 15 Kinder untergebracht werden. In Salzburg ist eine Gruppengröße in alterserweiterten Gruppen bis zu 16 möglich, wobei Kinder unter zwei Jahren doppelt zählen. Damit ergibt sich eine Gruppegröße mit 8 Kindern in einer reinen Krabbelgruppe. Ebenfalls ist die Höchstanzahl von Kindern mit 8  in Vorarlberg begrenzt, wenn unter 3 Jährige Kinder in der Gruppe anwesend sind. In der Steiermark können in den Kinderkrippen bis zu 10 Kinder betreut werden. In Niederösterreich dürfen es nicht mehr, als 10 sein, wenn mindestens ein Kind unter einem Jahr anwesend ist.
In alterserweiterten Gruppen ist in Niederösterreich 15, in Salzburg 16, in Vorarlberg
 die Betreuung von bis zu 28 Kindern möglich. In Wiener Kindertagesheimen dürfen  in Familiengruppen bis zu 20 Kinder eingeschrieben sein, wenn in der Gruppe nicht mehr, als zwei Kinder unter drei Jahren betreut werden: 22 Kinder. In Familiengruppen für Kinder von 3 bis 10 Jahren dürfen höchstens 24 Kinder gleichzeitig anwesend sein. 

In den Steiermärkischen Kinderhäusern  können bis zu 30, von denen sechs Kindern von  18 Monaten bis zum vollendeten 3. Lebensjahr, 18 Kindergartenkinder und sechs Schulpflichtige Kinder eingeschrieben werden. Diese Zahlen können um bis zu 3 Kinder pro Altersgruppe überschritten werden bei gleichzeitiger Beachtung der Gesamtkinderhöchstzahl von 30.

In Horten dürfen in Kärnten,  und in der Steiermark 20, in Niederösterreich 28, in Oberösterreich 23, in Tirol, im Burgenland und in Wien 25 Kinder betreut werden. Oft werden Schulkinder am Nachmittag in alterserweiterten Gruppen untergebracht, in diesem Fall gelten für  die Gruppengröße  die Bestimmungen über Kinderbetreuungseinrichtungen.

Tageseltern können in  Niederösterreich 7, wenn unter 6 Jährige dabei sind 4 Kinder, in Salzburg 4,  in der Steiermark mit den eigenen Kinder max. 6, in Vorarlberg und in Wien bis zu 5 Kindern aufnehmen. 

Der Mindestanzahl der Kinder variiert aufgrund der Betreuungsform (Krabbelstube oder Kindergarten) und nach Bundesland zwischen 6 und 14. 
6. Betreuungspersonen
Für das Wohl, die Entwicklung und das Lernen der Kinder ist die Qualität ihrer Beziehung zu den Betreuer/-innen besonders wichtig. Generell sollten nicht zu viele Kinder auf einen Erwachsenen kommen, wobei es aber schwer ist, bestimmte Richtzahlen vorzugeben: „Gruppengröße, Alterstrennung, Größe und Gestaltung des Gebäudes, die Art des Settings, die Zusammensetzung der Kinder (zum Beispiel der Anteil von Behinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten), wie viele Stunden die Kinder eine Einrichtung besuchen, ob es sich um Wechselgruppen, Teilzeit- oder Ganztagesplätze handelt, das alles kann dazu beitragen, wie Personal-Kinder-Schlüssel bestimmt werden“

Das Netzwerk Kinderbetreuung empfiehlt: „Personalschlüssel für Gruppenbetreuung sollte die Ziele der Einrichtung und ihren Gesamtkontext widerspiegeln, sowie direkt mit dem Alter der Kinder und der Gruppengröße verknüpft sein. Die personelle Besetzung sollte üblicherweise über folgenden Zahlen liegen, diese aber nicht unterschreiten:

1 Erwachsene/-r : 4 Plätze für Kinder unter 12 Monaten 

1 Erwachsene/-r : 6 Plätze für Kinder im Alter von 12-23 Monaten 

1 Erwachsene/-r : 8 Plätze für Kinder im Alter von 24-35 Monaten. 

Erwachsene/-r : 15 Plätze für Kinder im Alter von 36-71 Monaten. 

Das Verhältnis in der Familientagespflege sollte „1 Erwachsene/-r: 4 Plätze für nicht schulpflichtige Kinder“ nicht unterschreiten. Die eigenen Kinder der Tagespflegefamilie sollten mit eingerechnet sein.“

In Burgenländischen  Kindergärten ist  die Anwesenheit einer Kindergärtnerin erforderlich. Wird ein Kindergarten mit mehr als 3 Gruppen geführt ist zusätzlich eine Kindergärtnerin oder Helferin vorgeschrieben. Das führt zu einem Betreuungsschlüssel von  1:18,75 - 1:25.

In Kärnten und in Tirol ist für 2 Gruppen eine Helferin zu bestellen. Bei eingruppigen Kindergärten sind mindestens 2 Personen erforderlich. Der Betreuungsschlüssel beträgt also 1:12,5 bis 1:16,66.

In Niederösterreich muss in der Bildungszeit eine Helferin anwesend sein, und ab 12 Kinder ist immer eine zweite Person notwendig. In Zahlen ausgedrückt ist es 1:12 bis 1:14.

In Oberösterreichische Kindergärten ist die höchstzulässige Kinderzahl am niedrigsten, aber nach den gesetzlichen Bestimmungen können 23 Kinder von einem Pädagogen beaufsichtigt werden, eine Stützkraft ist nur für die Betreuung von behinderten Kindern gesetzlich verpflichtend. Die Personalintensität kann hier 1:23. betragen.

In Salzburg ist die Bestimmung der notwendigen Betreuungspersonen etwas aufwändiger geregelt. Danach ist bis zu 19 Kinder in der Einrichtung eine weitere Kindergärtnerin oder Helferin einzustellen für mind. die Hälfte der Öffnungszeit. Ab 20 Kinder ist eine zusätzliche Person, ab der dritten Gruppe sind 2 zusätzliche Betreuern notwendig. Der Betreuerschlüssel in Salzburg ist also mit 1:10 bis 1:19 zu beziffern.

In Steiermärkischen Kindergärten haben während der gesamten täglichen Öffnungszeit mindestens eine Kindergartenpädagogin und eine Helferin anwesend zu sein. Während der Öffnungszeiten, in denen höchstens fünf Kinder in der Gruppe sich aufhalten kann mit einer Kindergartenpädagogin das Auslangen gefunden werden. Ein Betreuer beaufsichtigt also höchstens 12,5 Kinder, wobei ab 6 anwesenden Kindern immer eine zweite Person zur Verfügung steht.

In Tirol ist für jede Kindergartengruppe eine Kindergärtnerin zu bestellen und für die erste Gruppe eine Helferin beizugeben. Sonst ist für zwei Gruppen zusammen eine Helferin notwendig. Die Personalintensität ist in Tirol 1:12,5 bis 1:16,66, es kann sogar bis zu 1:19 steigen, weil nach der Bestimmungen des Kindergartengesetzes die Gruppen mit weniger als 20 Kindern nicht berücksichtigt werden.

In Vorarlberg dürfen einer Kindergärtnerin  höchstens 20, wenn ihr eine Kindergartenhelferin zur Verfügung steht, höchstens 28 anvertraut werden. Die Betreuungsschlüssel beträgt also 1:14 bis 1:20. Sogar diese Zahlen können aus besonderen Gründen, insbesondere zur Vermeindung eines unzumutbar hohen Aufwandes um max. 5 Kinder überschritten werden, ohne dass dazu eine Bewilligung der Landesregierung erforderlich wäre.

In Wiener Kindergärten ist für eine Gruppe neben der Kindergärtnerin eine Helferin mit einer Arbeitszeit von mindestens 20 Wochenstunden zu beschäftigen. Personalintesität ist somit 1:12,5, aber es kann auch zu einer Relation von 1:25 kommen.

In Kinderbetreuungseinrichtungen sind die Personalschlüssel selbstverständlich in sämtlichen Bundesländern bedeutend niedriger. 
Im Burgenland ist nur die Höchstzahl der Kinder in der Gruppe festgelegt. Der Gesetzgeber trifft nur die Aussage, dass die Beistellung einer genügenden Anzahl von Helferinnen erforderlich ist, aber deren Zahl wird im Gesetz nicht konkretisiert. 
Ähnlicherweise ist in Kärnten nicht festgesetzt, wie viele Betreuungspersonen in Krabbelstuben anwesend sein müssen, diese Erfordernisse werden im Bewilligungsbescheid vorgeschrieben.
In Niederösterreichischen Kinderbetreuungseinrichtungen muss eine zweite Person vorhanden sein, wenn die Hälfte der Kinder in der jeweiligen Gruppe anwesend sind.
 
In Salzburg sind, wenn Kinder, die das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, aufgenommen werden, zusätzliche Betreuungspersonen erforderlich. In diesem Fall teilen zwei Gruppen eine Helferin. Ein zweiter Betreuer muss jedenfalls in jenen Zeiten anwesend sein, wenn mindestens zwei Kinder unter drei Jahren in der Gruppe sind.

Während der gesamten täglichen Öffnungszeit haben in den steiermärkischen Kinderbetreuungseinrichtungen in jeder Gruppe mindestens zwei Personen anwesend zu sein. In Kinderkrippen sind ab 6 Kinder 3 Betreuungspersonen erforderlich. In Kinderhäuser sind insgesamt 5 Betreuer pro Gruppe notwendig, wovon  gleichzeitig mindestens 3 anwesend sein müssen. 
In Vorarlberg können 4- 5 Kinder unter 3 Jahren von einer Person betreut werden. Ab 3 Jahren beträgt der Personalschlüssel 1:7. In kindergartenähnlicher Betreuung ist ab 16 bis 20 Kindern die Anstellung einer zweiten Person vorgeschrieben. Ab etwa 10 Schulkinder sollte ein zusätzlicher Betreuer vorhanden sein.
Was die Personalintensität für Horte betrifft gelten in der Regel die gleichen Voraussetzungen, die für die Kindergärten schon ausgeführt wurden, jedoch mit gewissen Abweichungen. In der niederösterreichischen Hortverordnung ist nur die Anwesenheit von einer ausgebildeten Betreuungsperson gefordert bei bis zu 28 Kindern in der Gruppe. Ähnlich ist im Salzburger Kinderbetreuungsgesetz das Vorhandensein eines Pädagogen notwendig.  In Vorarlberg ist für die Betreuung von Schulkindern ein zweiter Erzieher erforderlich, wenn mehr als 10 Kinder anwesend sind. In Kärnten ist der Betreuungsschlüssel 1:20  möglich.
In Wiener Horten,  ist eine zusätzliche Helferin mit einer Arbeitszeit von mind. 20 Stunden gefordert. In der Steiermark muss eine zweite Person vorhanden sein, wenn mindestens 5 Kinder im Hort anwesend sind. 
7. Förderung der Einrichtungen
Bestimmungen über die Förderung sind in der Regel im Kindergarten bzw. in den Kinderbetreuungsgesetzen zu finden. In der Steiermark hat der Landtag in 1999 das Kinderbetreuungsförderungsgesetz erlassen. In Vorarlberg  und in Niederösterreich sind die Voraussetzungen und die Höhe der Unterstützung  nicht durch Rechtsnormen, sondern in Richtlinien der Landesregierung geregelt.
Auf Antrag des Rechtsträgers ist von den Ländern  überall ein Beitrag zu den entstehenden Kosten zu leisten, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Voraussetzungen sind in der Regel, dass die Einrichtung öffentlich zugänglich ist und, dass der Betrieb nicht zur Erzielung eines Gewinnes erfolgt. Vielenorts ist eine Bedarfsfeststellung für die Förderung  notwendig (z.B. im Burgenland, Salzburg). Im Burgenland und in Kärnten ist die Förderung für private Einrichtungen nur dann auszuzahlen, wenn die Dienst- und besoldungsrechtliche  Behandlung der dort angestellten Betreuer nach den für Kindergärtnerinnen an öffentlichen Kindergärten geltenden landesgesetzlichen Vorschriften erfolgt.

Die Gewährung  der Förderung ist oft an einer Mindestanzahl der Kinder geknüpft, in Kärnten ab 15 (im Sonderkindergarten 6) in Niederösterreich  14 in Tirol ab 12 Kinder wird der Beitrag zum Personalaufwand ausgezahlt. In Kärnten wird vorausgesetzt, dass der Träger des Kindergartens sich verpflichtet den Kindergärtnerinnen den Besuch einer Weiterbildungsveranstaltung zu ermöglichen.
 In Salzburg sind weitere Voraussetzungen zu finden, danach ist die Förderung von Alterserweiterten Gruppen ausgeschlossen, wenn die Einrichtung ohne Bewilligung in Betrieb genommen wurde, oder die Ausgaben für den Betrieb überdurchschnittlich hoch sind. Außerdem gebührt der Kinderbetreuungseinrichtung keine Förderung, wenn von den Eltern nicht die durch die Landesregierung festgesetzten Mindestbeiträge eingehoben werden.
 Arbeitgeber von Tagesmütter in der Steiermark  erhalten einen  Landesbetrag nur, wenn die Tagesmutter zumindest 100 Stunde pro Monat eine Betreuungstätigkeit ausübt.
In Vorarlberg ist Voraussetzung, dass von den Eltern Beiträge erhoben werden, die sozial gestaffelt sind, und die mindestens ca. 25 % der Gesamtkosten decken.  Außerdem dürfen die die Individualförderungen, wie z.B. Kinderbetreuungsbeihilfe des AMS nicht unterschreiten. In Salzburg hat die Standortgemeinde Anspruch gegenüber der Heimatgemeinde bei der Aufnahme von Kindern mit Hauptwohnsitz in einer anderen Gemeinde, falls die Heimatgemeinde der Aufnahme zugestimmt hat.
 Das führt dazu, dass Kinderbetreuungseinrichtungen Kinder aus anderen Gemeinden praktisch nur dann aufnehmen können, wenn die Heimatgemeinde ihre Zustimmung erteilt hat.
Die Finanzierung der Betreuung beruht in der Regel auf drei Säulen. Einerseits gewährt das Land einen Beitrag zu den entstehenden Kosten, ein Teil wird von der Gemeinde oder vom sonstigen Rechtsträger übernommen, die dritte Säule der Finanzierung machen mit der Ausnahme Niederösterreichs die Elternbeiträge aus. 
Die Art der Förderung für Kinderbetreuungseinrichtungen ist  in Salzburg abweichend von den anderen Bundesländern geregelt. Hier besteht eine sog. Pro-Kopf Förderung.
Zur Förderung gebühren € 656,-  pro Kind bis zum vollendeten 3. Lebensjahr und für behinderte Kinder, € 288,-  für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr, wobei die genannten Sätze für die Ganztagsbetreuung gelten. Für eine Drei-Viertelbetreuung (21-30 Stunden) gebühren 75% für Halbtagsbetreuung (bis zu 20 Stunden) 50 % der oben genannten Beträge. 
Im Salzburger Kinderbetreuungsgesetz ist ein Zuschlag von € 2,-  pro Kind und Monat für jede Stunde, die die Einrichtung mehr als 40 Stunden offen hält, vorgesehen.
Tageselternrechtsträger erhalten € 367,- wenn die Kinder mehr als 20 Stunden betreut  werden und € 656,- für behinderte Kinder. Für weniger als 20 Stunden Betreuung  erhalten Rechtsträger  € 220,-, bzw. € 328,-. 
Die Förderung in Salzburg ist zu 60 % vom Land, zu 40 % von der Gemeinde zu tragen.

In allen anderen Bundesländern leistet die Landesregierung einen Beitrag zum Personalaufwand, wobei deren Höhe sehr unterschiedlich ist. 
Im Burgenland werden die Kosten für Kindergärtnerinnen zu 50 % vom Land getragen, in Oberösterreich sind es 75 %.
 
In Kärnten wird 1 Betreuungsperson bezahlt.
 
In Niederösterreich, wo für die Vormittagsbetreuung keine Elternbeiträge zu leisten sind, übernimmt das Land einen höheren Anteil der Kosten. So werden die Personalkosten für die  gruppenführende Kindergärtnerin zur Gänze, von der Helferin zu ca. 30 % getragen.
 Für Tagesbetreuungseinrichtungen hat die Landesregierung  für die Förderung Richtlinien (ohne Rechtsnormqualität) erlassen. Danach können berufstätige Eltern vom Land Zuschüsse zum Betreuungsbeitrag bekommen. Dieser Zuschuss wird nach dem gewichteten Pro-Kopf –Einkommen errechnet. Damit wird berücksichtigt wie viele Kinder die Familie hat. Nicht berufstätige Eltern, die für die Kindererziehung Kinderbetreuungsgeld, Sondernotstandshilfe, oder eine vergleichbare Leistung erhalten können keinen Zuschuss erhalten. Die Höhe der Zuwendung ergibt sich aus dem Unterschied zwischen den tatsächlich vereinbarten Betreuungsbeitrag und dem  zumutbaren Familienbeitrag. Die Höchstgrenze liegt bei € 291,20 pro Kind und Monat. Tagesmütterrechtsträger können den Familien ein Zuschuss  bis zu € 330,- Pro Kind gewähren, und diesen Betrag mit dem Land Niederösterreich gegenverrechnen. 
In Salzburger Kindergärten wird 40%, bei eingruppigen  Einrichtungen 60% des Personalaufwandes für gruppenführende Kindergärtnerinnen vom Land übernommen. Für Helferinnen erhalten Rechtsträger 20-30 % des Aufwandes, je nachdem, ob die Helferin ausgebildete Kindergärtnerin ist, oder nicht. Bei erhöhtem Personalaufwand wegen längerer Öffnungszeiten über 40 Stunden gebühren zusätzliche Fördergelder.

In der Steiermark ist die Mitfinanzierung der Kinderbetreuung im Kinderderbetreuungsförderungsgesetz 1999 geregelt. 

Das Land hat für Kinderbetreuungseinrichtungen auf Antrag einen Beitrag zum Personalaufwand der Erhalter zu leisten. Die Höhe dieses Monatsbeitrages ergibt sich für jede Gruppe einer Kinderbetreuungseinrichtung bzw. für jedes Team der Integrativen Zusatzbetreuung aus einer Tabelle. Dabei wird differenziert zwischen Halbtags-, Ganztags- und erweiterter Ganztagsbetrieb.  Für ganztags geführte Kindergartengruppen wird dem Rechtsträger für die erste Gruppe € 2.690,- (für Halbtags-Gruppen  € 2.470,-) für die weiteren Gruppen € 1.600,- gewährt.
Kinderkrippen- und Hortrechtsträger bekommen die gleichen Beträge. Kinderhäusern gebühren € 4.400,- für die erste und 2.620,- im Monat für die weiteren Gruppen. Heilpädagogische Kindergärten und Horte werden mit einem Grundbetrag von € 2.690,- oder mit € 2.690,- gefördert,  je nachdem, ob es um eine Kooperative-, oder Integrationsgruppe handelt. Für Zusatzbetreuung ist ein Zusatzbetrag zwischen € 400,- und € 700,- vorgesehen. Arbeitgeber von Tagesmüttern erhalten monatlich einen Landesbeitrag in der Höhe von € 2,37 pro Betreuungsstunde. 

Land Tirol gewährt Gemeinden und Gemeindeverbänden einen Beitrag zum Personalaufwand der Kindergärten in Höhe von 50 % des Personalaufwandes eines Vertragsbediensteten auf einer bestimmten Gehaltsstufe. Ist der Kindergarten oder Hort ganztägig geöffnet, so erhöht sich dieser Betrag um 20%.  Die gleichen Beträge gebühren Kinderkrippen, wobei die Mindestanzahl der betreuten Kindern 12 beträgt, und diese Einrichtungen keinen Rechtsanspruch auf die Förderung haben.

In Vorarlberg können Kinderbetreuungseinrichtungen einen Zuschuss für die Errichtung und Betrieb und einen Personalkostenzuschuss bekommen. Die Erstellung eines Neu- oder Erweiterungsbau, eine Adaptierung oder Sanierung wird mit 50 % der Kosten unterstützt, wobei die Förderung mit Höchstbeträgen begrenzt ist. Diese Beträge erhöhen sich um einen Zuschlag, nach der Finanzkraft der Gemeinde, und auch die Inanspruchnahme eines Kleingemeindezuschlages ist möglich. Die Förderung der Personalkosten durch das Land beträgt bis zu 50 %. Dem Rechtsträger des Kindergartens obliegen die Bereitstellung und Instandhaltung der für den Kindergarten notwendigen Gebäude und sonstigen Liegenschaften, deren Reinigung, Beleuchtung und Beheizung, die Anschaffung und Instandhaltung der Einrichtung und der Bildungs- und Beschäftigungsmittel, die Deckung des sonstigen Sachaufwandes sowie die Beistellung des zur Betreuung der Gebäude 

und sonstigen Liegenschaften allenfalls erforderlichen Hilfspersonals.

Wiener Familien werden durch Ermäßigungen des Elternbeitrages gefördert.  Die Förderung kann zu gänzlichen Entfall der Elternbeiträge bei einkommensschwachen Familien führen.  Die Höhe des Beitrages kann bis zu € 257,- pro Kind ausmachen.
8. Betreuung für behinderte Kinder/Integration
Zunehmend mehr Kindergärten gründen Integrationsgruppen und erklären sich bereit, Kinder mit Behinderung aufzunehmen. Nachdem in der Vergangenheit oftmals „still“ integriert wurden (d.h. ohne zusätzliche Hilfen), werden zunehmend integrative Kindergartengruppen gebildet oder einzelne Kinder in regulären Gruppen zusätzlich gefördert. 

Da in den letzten Jahren ein starker Rückgang der Geburtenzahlen zu verzeichnen ist und viele Kindergartengruppen nicht mehr voll besetzt sind, nimmt die Bereitschaft immer weiter zu, behinderte Kinder in Regelkindergärten aufzunehmen. 

Es gibt viele Kinder, die trotz einer bestimmten Einschränkung einen normalen Kindergarten besuchen können. So haben diese Kinder den Vorteil in der Nähe ihres Wohnortes betreut zu werden, dort Kontakte knüpfen zu können und Freunde zu finden. Sie sollen befähigt werden sich in der Gruppe und in ihrem Umfeld zurechtzufinden, also in den normalen Alltag integriert und eingegliedert werden.

Auch für die anderen Kinder ist diese Situation eine Chance den Umgang mit behinderten Menschen zu lernen und dabei Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und Toleranz einzuüben.

 „Unter Integration im Kindergarten wird grundsätzlich das Zusammenleben unterschiedlichster Kinder d.h. ohne Ansehen von Geschlecht und Nationalität und ohne Ansehen irgendwelcher stigmatisierender Leistungsprinzipien oder anderer aus der Norm fallender Schwierigkeiten und Fähigkeiten verstanden.
Dadurch werden die Kinder in ihrer Persönlichkeit akzeptiert und gefördert. Sie können in einer Atmosphäre der Offenheit, im gemeinsam gestalteten Alltag individuelle Erfahrungen sammeln, sich entwickeln und aneinander wachsen.“ 

Behinderte und nichtbehinderte Kinder sollen in gleicher Weise eine individuelle Förderung in geistiger, seelischer und körperlicher Hinsicht erhalten. Durch das Zusammenleben soll frühzeitig Verständnis füreinander geweckt werden, damit gar nicht erst Vorurteile entstehen können

Eine Integration bereits im Vorschulalter bietet darüber hinaus ganz entscheidende Vorteile für die Entwicklung der behinderten und nichtbehinderten Kinder: 
Sie kennen diese von den Erwachsenen gesetzten Begriffe noch nicht, oder deuten sie innerhalb ihrer eigenen Vorstellungswelt. Aus diesem Grund gehen Kinder in diesem Alter noch unvoreingenommener miteinander um. Es gibt noch keine Stereotype, die die Wahrnehmung verzerren. Kindergartengruppen sind altersheterogen, d.h. Kinder verschiedener Altersstufen besuchen die selbe Gruppe. Aus diesem Grund fallen Leistungsunterschiede nicht so stark auf wie beispielsweise in Schulklassen, wo stets Kinder gleichen Alters zusammengefasst sind. 

Integrationsgruppen sind nach der Definition des Burgenländischen Gesetzgebers Kindergruppen, in denen Kinder, die in ihrer körperlichen, geistigen, oder seelischen Entwicklung beeinträchtigt sind, gemeinsam mit Kindern, die in ihrer Entwicklung nicht beeinträchtigt sind, betreut werden.
Heilpädagogische Kindergärten sind nur für behinderte Kinder. Mobile Heilpädagogische Beratungs- und Betreuungsdienste, Ambulanzen sind mobile Einrichtungen, die in regelmäßigen Abständen Kindern, die im kindergartenfähigen Alter und in ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Entwicklung beeinträchtigt sind, durch individuelle Förderungsprogramme unterstützen. Die heilpädagogische Ambulanz hat die Aufgabe, zur Ergänzung und Vertiefung der Arbeit in Integrationsgruppen Kinder, die einen allgemeinen Kindergarten besuchen, zu betreuen und individuell zu fördern oder für geeignete Förderung jedenfalls durch heilpädagogische Betreuung, Unterstützung der Kindergärtnerin, bei der Betreuung durch Mitarbeit in der Gruppe und Beratung, Einflussnahme auf das soziale Klima unter den Kindern in der Gruppe zur gegenseitigen Akzeptanz sowie Beratung der Eltern in der Betreuung und Förderung der Kinder zu sorgen. In eine Kindergruppe des heilpädagogischen Kindergartens dürfen  im Burgenland höchstens fünf  Kinder aufgenommen werden.

Im Sonderkindergarten in Kärnten sind in ihrer Entwicklung gehemmte oder sonst behinderte Kinder nach erprobten wissenschaftlichen, insbesondere heilpädagogischen Grundsätzen zu betreuen und zu fördern. 

In einem allgemeinen Kindergarten dürfen behinderte Kinder aufgenommen werden, wenn die im Hinblick auf die Art der Behinderung erforderlichen räumlichen und personellen Voraussetzungen gegeben sind, und wenn zu erwarten ist, dass eine gemeinsame Betreuung möglich ist.

Der Heilpädagogische Integrative Kindergarten in Niederösterreich hat die Aufgabe, altersgemäß entwickelte, entwicklungsgehemmte und behinderte

Kinder zwischen dem vollendeten 3. Lebensjahr und dem Schuleintritt nach den für Kindergärten geltenden Zielsetzungen nach erprobten wissenschaftlichen, insbesondere heilpädagogischen und integrativen Grundsätzen in Kleingruppen zu betreuen und in ihrer Entwicklung zu unterstützen.

In den Heilpädagogischen Kindergärten  werden nur behinderte Kinder aufgenommen. 
Die Heilpädagogische Assistenz hat mit der Heilpädagogischen Kindergärtnerin die Aufgabe, entwicklungsgehemmte oder behinderte Kinder, die einen Kindergarten  besuchen,  in  Zusammenarbeit mit dem Kindergartenpersonal zu erfassen und individuell zu unterstützen, oder eine geeignete Unterstützung vorzuschlagen. Darüber hinaus hat sie nach Maßgabe der zeitlichen Möglichkeiten entwicklungsgehemmte oder behinderte Kinder, welche  im kindergartenfähigen Alter sind, jedoch keine Aufnahme in einen Allgemeinen, Heilpädagogisch Integrativen oder Heilpädagogischen Kindergarten gefunden haben, in ihre Betreuung mit einzubeziehen. Der Kindergarten und die Heilpädagogische Assistenz haben bei der Erfüllung der Aufgaben mit den Eltern  der Kinder, mit den Grundschulen, die die Kinder voraussichtlich besuchen werden und bei Bedarf mit den Einrichtungen der öffentlichen Jugendwohlfahrt oder Behindertenhilfe sowie mit Fachleuten verschiedener Disziplinen (Medizin, Psychologie, Heilpädagogik usw.)  zusammenzuarbeiten.

Sonderkindergarten im Sinne des Oberösterreichischen Kindergartengesetzes ist jede Einrichtung, in der Kinder mit Behinderung vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Erreichung der Schulfähigkeit durch hiezu befähigte Personen beaufsichtigt, erzogen und betreut werden. Im Sonderkindergarten ist die Aufgabe des Kindergartens unter Bedachtnahme auf Art und Grad der Behinderung der Kinder nach den Erfahrungen der Heilpädagogik zu erfüllen. 

Die Zahl der Kinder in einer Integrationsgruppe darf höchstens  bei Integration eines Kindes mit Behinderung 20, bei Integration von zwei bis vier Kindern mit Behinderung 15 Kinder betragen.
In Sonderkindergärten (Sonderhorten) darf die Zahl der Kinder in einer Gruppe zwölf nicht übersteigen. Soweit nicht heilpädagogische Grundsätze dagegen sprechen, sind nach Möglichkeit Kinder mit gleichartiger Behinderung in einer Gruppe zusammenzufassen. In einer Gruppe mit blinden, taubstummen oder mit Kindern mit mehrfacher Behinderung oder mit Kindern verschiedener Behinderung darf die Zahl der Kinder zehn nicht übersteigen. In einer Gruppe mit Kindern mit schwersten Behinderungen darf die Zahl der Kinder acht nicht übersteigen.

Zur Förderung der sozialen Integration behinderter Kinder sollen Salzburger Gemeinden soweit notwendig für jedes behinderte Kind einen Tagesbetreuungsplatz innerhalb oder außerhalb der Gemeinde zur Verfügung stellen. Die vom Land und Gemeinden bereitgestellte Förderung erhöht sich für ein bei Tageseltern betreutes Kind von 210, bzw. von 350 auf 312,50,-, bzw. € 625,- .

Heilpädagogische Kindergärten sind für die Betreuung, Erziehung und Bildung behinderter Kinder bestimmt und haben  dieselben Aufgaben, wie die allgemeinen Kindergärten  unter Bedachtnahme auf die Art der Behinderung zu erfüllen. Der Salzburger Kinderbetreuungsgesetz unterscheidet  zwischen heilpädagogischer Kindergarten für körperbehinderte, gehörlose und hochgradig hörbehinderte Kinder, für blinde und hochgradig sehbehinderte Kinder, heilpädagogischer Kindergarten für bestimmte Fälle von  erziehungsschwierigen, schwer verhaltensauffälligen oder  entwicklungsverzögerten Kindern und heilpädagogischer Kindergarten für schwerstbehinderte Kinder. Leistungsbehinderte, leicht körperbehinderte, sprachgestörte, hör- oder sehbehinderte und andere behinderte Kinder, deren Aufnahme in einen heilpädagogischen Kindergarten nicht erforderlich ist, können zur sozialen Integration in einen allgemeinen Kindergarten ohne zusätzliche Betreuung durch eine Sonderkindergärtnerin aufgenommen werden. Bei der Aufnahme schwerer behinderter Kinder haben Sonderkindergärtnerinnen zur Verfügung zu stehen. In der Gruppe eines heilpädagogischen Kindergartens dürfen unter Bedachtnahme auf Art und Grad der Behinderung nicht mehr als zwölf Kinder, bei blinden, mehrfach oder schwerstbehinderten Kindern aber nicht mehr als acht Kinder zusammengefasst werden.
Werden behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam in einer Gruppe betreut und erzogen, sind bei der Feststellung der Kinderzahl einer Gruppe behinderte Kinder doppelt zu zählen. Auf Antrag der Kindergartenleiterin im Einvernehmen mit dem Rechtsträger des Kindergartens kann bei Integration von behinderten Kindern Kinderhöchstzahl von der Landesregierung im Einzelfall herabgesetzt werden.  In Gruppen, in denen behinderte Kinder und nichtbehinderte Kinder gemeinsam betreut und erzogen werden, ist eine Sonderkindergärtnerin zumindest zeitweise zusätzlich einzusetzen. Dabei ist auf die Art und den Grad der Behinderung der Kinder Bedacht zu nehmen. Mobile Sonderkindergärtnerinnen sind auf Grund von Vereinbarungen mit den betroffenen Gemeinden vom Land anzustellen; das Land erhält die Kosten von den Gemeinden anteilig refundiert. Bei mehr als zwei behinderten Kindern in einer Gruppe ist eine Sonderkindergärtnerin zusätzlich ständig einzusetzen.

Zur Förderung der sozialen Integration behinderter Kinder sollen die Gemeinden soweit notwendig für jedes behinderte Kind einen Kindergartenplatz innerhalb oder außerhalb ihres Gemeindegebietes zur Verfügung stellen.

Für jede Gruppe mit mindestens drei behinderten Kindern gebührt der Einrichtung eine zusätzliche Förderung, je vorhandener vollbeschäftigter zusätzlicher Sonderkindergärtnerin 40 % des Personalaufwandes.
 

Heilpädagogische Horte sind für die Beaufsichtigung, Erziehung und Betreuung physisch und psychisch behinderter schulpflichtiger Kinder außerhalb des Schulunterrichtes bestimmt und haben die Aufgaben des allgemeinen Hortes unter Bedachtnahme auf Art und Grad der Behinderung nach erprobten Methoden der Heilpädagogik zu erfüllen. In der Gruppe eines heilpädagogischen Hortes sollen unter Bedachtnahme auf Art und Grad der Behinderung nicht mehr als 12 Kinder zusammengefasst werden. In einer Gruppe mit blinden, mehrfach- oder schwerstbehinderten Kindern oder mit Kindern verschiedener Behinderungen soll die Zahl der Kinder acht nicht übersteigen.

Alle Kinderbetreuungseinrichtungen in der Steiermark haben nach Möglichkeit Integrationsaufgaben im Hinblick auf Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen oder auf interkulturelle Aspekte zu übernehmen und zu einer grundlegenden religiösen und ethischen Bildung beizutragen. Die Heilpädagogischen Kindergärten und Heilpädagogischen Horte haben neben den allgemeinen Aufgaben Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen, nach anerkannten heilpädagogischen Grundsätzen, insbesondere in den verschiedenen Integrationsformen, in ihrer Entwicklung zu fördern. Entwicklungsgehemmte oder behinderte Kinder, die mangels körperlicher, geistiger oder psychischer Eignung keine Aufnahme in einer Kindergartengruppe in einem Allgemeinen Kindergarten finden würden, dürfen dann aufgenommen werden, wenn der Kindergartenerhalter dies beantragt und die Landesregierung die Bewilligung erteilt. In der Bewilligung sind notwendige Stützmaßnahmen insbesondere Einstellung einer Stützkraft, zeitliche Beschränkung  der Kinderzahl in der Kindergartengruppe, 1 Stunde zusätzlich an Vorbereitungszeit für die Kindergärtnerin, wenn keine Stützkraft eingesetzt ist in Form von Auflagen festzusetzen. 
Organisationsformen in den Heilpädagogischen Kindergärten und Heilpädagogischen Horten sind die kooperative Gruppen, Integrationsgruppen und die Integrative Zusatzbetreuung. Kooperative Gruppen sind Gruppen für Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen, für die Bescheide nach dem Behindertengesetz.

Integrationsgruppen sind Gruppen für Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen, und Kinder ohne besondere Erziehungsansprüche, die am Standort geführt werden. Die Integrative  Zusatzbetreuung ist eine mobile Betreuungsform für Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen in den Kinderbetreuungseinrichtungen des Einzugsgebietes. Heilpädagogische Kindergärten können einzelne, mehrere oder alle Organisationsformen gleichzeitig umfassen.
 Nähere Bestimmungen sind in den Organisationsstatuten für Heilpädagogische Kindergärten und Heilpädagogische Horte in der Verordnung der Landesregierung zu finden.

Heilpädagogische Kindergärten und Horten können in der  kooperative Gruppen: sechs Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen, Integrationsgruppen: fünf Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen, und zehn Kinder ohne besondere Erziehungsansprüche, Bei einer Integrative Zusatzbetreuung im Kindergarten sechs Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen und 15 Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen ohne Bescheid nach dem Behindertengesetz (Mitbetreuungskinder) betreuen.

Die Zahl der eingeschriebenen Kinder pro Gruppe hat in Heilpädagogischen Kindergärten für kooperative Gruppen: vier Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen, in Integrationsgruppen: mindestens vier und in integrative Zusatzbetreuung: sechs Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen zu betragen. Die Mindestzahl der Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen, für die keine Bescheide nach dem Behindertengesetz vorliegen, hat fünf zu betragen(Mitbetreuungskinder).

Noch weitere Bestimmungen sind in der Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom zu finden.

Integrationskindergärten und Integrationshorte in Tirol sind Kindergärten bzw. Horte zur gemeinsamen Erziehung und Betreuung entwicklungsgehemmter und behinderter Kinder mit nicht behinderten Kindern. Heilpädagogische Kindergärten, Horte sind für entwicklungsgehemmte und behinderte Kinder. Der Integrationskindergarten hat die Aufgabe, durch die gemeinsame Erziehung und Betreuung entwicklungsgehemmter und behinderter Kinder mit nicht behinderten Kindern nach erprobten wissenschaftlichen Grundsätzen, insbesondere auf dem Gebiet der Integration, soziale Kontakte anzubahnen und weiterzuentwickeln, das gegenseitige Verständnis zu fördern und dadurch zu einer vorurteilsfreien Begegnung behinderter und nicht behinderter Menschen beizutragen.

Die Höchstzahl der in einer Gruppe betreuten Kinder darf in heilpädagogischen Kindergärten und Horten zehn, in Integrationskindergärten der angemeldeten Kinder in einer Gruppe 15 nicht übersteigen; davon  dürfen höchstens drei Kinder entwicklungsgehemmt oder behindert sein.

An  Tiroler Kindergärten und Horten, dürfen für behinderte Kinder zur Beseitigung oder Verminderung der durch ihr Leiden oder Gebrechen verursachten Behinderung Rehabilitationsmaßnahmen nach Maßgabe des Tiroler Rehabilitationsgesetzes, durchgeführt werden. Zu diesem Zweck dürfen in einem heilpädagogischen Kindergarten auch Kinder aufgenommen werden, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
In Vorarlberg hat die Erziehung von Kindern mit Behinderung der Art und dem Grad ihrer Behinderung zu entsprechen. Werden Kinder in den Kindergarten aufgenommen, deren Förder- und Betreuungsbedarf aufgrund ihrer Behinderung erhöht ist, dürfen einer Kindergärtnerin  höchstens 16 Kinder, oder zwei Kindergärtnerinnen höchstens 20 Kinder anvertraut werden. Wenn bei einem dieser Kinder der Förder- und Betreuungsbedarf besonders groß ist, dürfen zwei Kindergärtnerinnen höchstens 16 Kinder anvertraut werden. In eine Kindergartengruppe dürfen höchstens vier Kinder mit erhöhtem Förder- und Betreuungsbedarf, davon höchstens zwei mit besonders großem Förder- und Betreuungsbedarf, aufgenommen werden.

In Wiener Tagesheimen können  Gruppen auch in  Sonderformen eingerichtet werden, wie die Integrationsgruppen, also Gruppen in denen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam betreut werden, wobei in Gruppen zwei bis sechs behinderte Kinder integriert werden, in Heilpädagogische Gruppen: Gruppen in denen ausschließlich Kinder mit Behinderung untergebracht werden.

In einer Integrationsgruppe können in Kleinkinderkrippen höchstens 15, in Kindergartengruppen 20, in  Horten 20 Kinder betreut werden.

In Heilpädagogische Kindergartengruppen dürfen max. 12, in Horten 16 Kinder aufgenommen werden.

Für eine Integrationsgruppe müssen in einer Kleinkinderkrippe: eine Kindergartenpädagogin und eine Kindergartenpädagogin mit einer Arbeitszeit von mindestens 20 Wochenstunden und eine Helferin, in einer Kindergartengruppe eine Sonderkindergartenpädagogin und eine Kindergartenpädagogin mit einer Arbeitszeit von mindestens 20 Wochenstunden und eine Helferin, in einer Hortgruppe eine Sonderhortpädagogin und eine Hortpädagogin oder Kindergartenpädagogin mit einer Arbeitszeit von mindestens 20 Wochenstunden und eine Helferin mit einer Arbeitszeit von mindestens 20 Wochenstunden angestellt sein.  In einer Heilpädagogische  Kindergartengruppe ist die Anwesenheit von zwei Sonderkindergartenpädagoginnen und eine Helferin, in einem Hort: zwei Sonderhortpädagoginnen oder zwei Sonderkindergartenpädagoginnen und eine Helferin notwendig.

9. Fachliche Anstellungserfordernisse für Betreuer, Kindergartenleitern, Weiterbildung
Die Qualität der Kinderbetreuung hängt auch im hohen Maße von der Aus- und Fortbildung des Personals, seiner Unterstützung durch relevante Dritte und den Arbeitsbedingungen ab. Das Netzwerk Kinderbetreuung plädiert für ein „Baukastensystem“, das den Erwerb aufeinander aufbauender Qualifikationen (auch berufsbegleitend oder in Berufspausen) ermöglicht. 
In öffentlichen Einrichtungen sollten mindestens 60% der direkt mit Kindern Beschäftigten über eine allgemein anerkannte Basisausbildung verfügen. Diese sollte mindestens drei Jahre dauern, ab dem Alter von 18 Jahren begonnen werden und sowohl Theorie als auch Praxis von Pädagogik und kindlicher Entwicklung beinhalten. Jede Art von Bildung sollte im Baukastensystem aufgebaut sein. Alle Beschäftigten (sowohl in öffentlichen Einrichtungen als auch in der Familientagespflege), die eine solche Ausbildung nicht vorweisen können, sollten ein Recht darauf haben, entsprechende Aus- und Weiterbildungsangebote zu besuchen, auch auf interner Grundlage.“
 
Die Ausbildungserfordernisse für Betreuer sind in den Bundesländer zum Teil in eigenen Gesetzen geregelt, wie z.B. in der Steiermark
 und in Tirol
 in den meisten Bundesländer ist aber die notwendige Ausbildung in den Kindergarten- bzw. Hortgesetzen geregelt. Auch die Voraussetzungen für Tageseltern  und Betreuer in Krabbelstuben findet man meistens in den Kinderbetreuungsgesetzen
 in Burgenland und in Kärnten sind die Anstellungsvoraussetzungen in den Kindergartengesetz in Wien im Kindertagesheimgesetz bzw. im Wiener Tagesbetreuungsgesetz und in Oberösterreich im Jugendwohlfahrtsgesetz geregelt. In Vorarlberg finden wir Bestimmungen diesbezüglich nur über die Kindergärtnerinnen. Tageseltern, und Krabbelstuben sind nicht in verbindlichen Vorschriften geregelt, die Landesregierung hat aber Richtlinien veröffentlicht, in denen auch die Ausbildung der Betreuungspersonen  bestimmt wird.
In Vorarlberg ist die Ausbildung der Tageseltern also nicht in einem Gesetz umschrieben. In den anderen Bundesländern ist überall eine Grundausbildung gefordert. 
In Niederösterreich haben Tageseltern 30, in Wien 60, in Salzburg 172 und, am meisten, in der Steiermark 300 Stunden absolvieren.

Betreuer in Kinderbetreuungseinrichtungen müssen ebenfalls entweder eine eigene Grundausbildung haben, z.B. 90 Stunden in Wien und Niederösterreich, 300 Stunden in der Steiermark, oder müssen Gruppenführende Betreuerinnen aus dem Kreis der KindergartenpädagogInnen, ErzieherInnen, LehrerInnen PädagogInnen, SozialarbeiterInnen oder PsychologInnen kommen. In Burgenland ist ausreichend wenn in einer Krippe mind. eine Kindergärtnerin angestellt ist. Auch in Vorarlberg ist nur eine Kindergärtnerin, Sozialpädagogin, Erzieherin oder Lehrerin pro Einrichtung notwendig. In Salzburg sind die Ausbildungsvoraussetzungen für Gruppenführende Betreuer schon erfüllt, wenn die Ausbildung für Kinderkrankenschwester absolviert wurde. In  der Steiermark muss in Kinderhäusern mind. ein  Betreuer  ausgebildeter Horterzieher sein. 

In Kindergärten ist für Gruppenführende Kindergärtnerinnen die Ablegung von der Reife und Dipl. Prüfung, oder der Dipl. Prüfung für Kindergärten, für Sonderkindergärtnerinnen, oder die Ablegung der Dipl. Prüfung für Sonderkindergärten und Frühförderung notwendig. In den Bundesländern werden die Ausbildungen in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen  Union, oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum grundsätzlich den Österreichischen Ausbildungen gleichgestellt. 

Für Helferinnen wird  in den meisten Bundesländern keine Ausbildung verlangt, nur in der Steiermark sollten alle  von den Ländern, Gemeinden oder von Gemeindeverbänden anzustellenden Kindergärtnerinnen, Erzieher an Horten und Erzieher an Schülerheimen Kindergärtnerinnen sein.
  In Niederösterreich müssen Helferinnen eine Grundausbildung im Ausmaß von 116 Stunden absolvieren.

Für Hortbetreuer  ist in allen Bundesländern die Ausbildung zum Horterzieher, Erzieher, Kindergartenpädagogin oder Lehrerin gefordert. Oft werden Schulkindergruppen in Form von Alterserweiterten Gruppen geführt. Meistens gelten für diese Gruppen die Vorschriften über die Kinderbetreuungseinrichtungen.

Im Burgenland und Kärnten müssen bestimmte KindergärtnerInnen, HorterzieherInnen auch Kenntnisse in der Volksgruppensprache (Kroatisch, Slowenisch, Ungarisch) nachweisen.
  

In mehreren Bundesländern z.B. in Wien, Salzburg hat der Gesetzgeber Vorkehrungen für den Fall, dass keine geeignete Betreuungspersonen zur Verfügung stehen getroffen. So dürfen in Wien anstelle von Kinderpädagoginnen Personen die Erfahrung in der Erziehung und Betreuung einer Gruppe von Kinder bis zum beginn der Schulpflicht haben angestellt werden. Auch statt einer Sonderkindergartenpädagogin kann in diesem Fall eine Kindergartenpädagogin in Frage kommen. Ähnliche Regelungen findet man im Salzburger Kinderbetreuungsgesetz.
   

Für Kindergärtnerinnen und für anderen Betreuer  ist der Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen in allen Bundesländern vorgesehen. Kindergartenpädagoginnen sind in Burgenland zur Weiterbildung im Ausmaß von jährlich 3 Tagen, in Vorarlberg 4, in der Steiermark bis zu 8 Tagen verpflichtet. Keine Verpflichtung besteht für Kindergärtnerinnen, aber 24 Stunden Freistellung für Weiterbildung in Salzburg. In Wien nehmen Kindergärtnerinnen mindestens 16 Stunden in Fortbildungen teil. 

Für Betreuer in Kinderbetreuungseinrichtungen, an Horten und für Tageseltern ist die Weiterbildung in Niederösterreich im Ausmaß von 20 Stunden im Jahr verpflichtend. In Salzburg sind es 15 Stunden. In Vorarlberg ist der Besuch von 1-2 Fortbildungsveranstaltungen vorgesehen. Auch der Kärntner Landesregierung hält Fachtagungen für Kinderbetreuer.

Man kann also feststellen, dass von dem Experten geforderte 60 % Quote für gut ausgebildete Betreuer im Kindergartenbereich von den Landesgesetzgeber sichergestellt ist, da mit dem Modell der ausgebildeten Gruppenführende Kindergärtnerin und oft in Teilzeit beschäftigte Helferin ist diese Quote gewährleistet.

Bei Kinderbetreuungseinrichtungen ist dieses Verhältnis in den meisten  Landesgesetzen, und Verordnungen nicht sichergestellt. Es reicht oft wenn überhaupt eine Person die notwendige Ausbildung hat, bzw. es reicht überhaupt eine kürzere als vom Netzwerk geforderte (3 Jährige) Ausbildung für die Betreuung von Kinder aus. 

Besser ist die Situation bei Horten, dort muss in jeder Gruppe eine Kindergärtnerin, Erzieherin oder Lehrerin angestellt sein.

10. Dienstrechtliche Bestimmungen
Nach der Forderung des Netzwerkes der Europäischen Kommission  sollten alle qualifizierten Beschäftigten in Einrichtungen mindestens einen national oder lokal festgelegten Tariflohn erhalten, keinesfalls weniger. Für umfassend ausgebildetes Personal sollte dieser Tariflohn dem von Lehrern vergleichbar sein.

In den meisten Bundesländern gelten für die Kindergärtnerinnen der Gemeinden die Bestimmungen des Gemeindebedienstetengesetzes für die Kindergartenpädagoginnen an  Kinderbetreuungseinrichtungen der Länder sind Bestimmungen für Landesbedienstete anzuwenden.  Für Angestellten in privaten Einrichtungen kommt  neben der Angestelltengesetz die seit Jänner 2004 in Geltung stehende Mindestlohntarif für Angestellte in privaten Kinderbetreuungseinrichtungen zur Anwendung. Kindergartenpädagoginnen, Hortpädagoginnen, diplomierte Kinderkrankenschwestern, diplomierte Sozialpädagoginnen und Lehrerinnen erhalten ein monatliches Bruttogehalt zwischen € 1.523,- und 2.234,-.

Die Höhe des Mindestlohnes  der Arbeitnehmer/innen der Privatkindergärten, -kinderkrippen und -horte (Privatkindertagesheime), die als Helferinnen ohne fachliche Ausbildung beschäftigt werden verdienen € 1.000,00 -  bis € 1.230,- im Monat.

Dienstrechtliche Bestimmungen sind in Burgenland auch im  Kindergarten- und Hortedienstrechtsgesetz  auffindbar.
Die regelmäßige Wochendienstzeit beträgt 40 Stunden und ist unter Berücksichtigung der dienstlichen Erfordernisse durch einen Dienstplan möglichst gleichmäßig bleibend aufzuteilen. Kindergärtnerinnen, Sonderkindergärtnerinnen und Erzieher an Horten sind während der Zeit, in der der Kindergarten geschlossen zu halten ist, beurlaubt. Leiterinnen, Sonderkindergärtnern und Erziehern an Sonderhorten,  an gemischtsprachigen Kindergärten, die ihre Gruppe auch in kroatischer, oder ungarischer Sprache führen, gebührt eine Dienstzulage.
 
Kindergärtnerinnen und Erzieher an Horten die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Land oder zur Gemeinde stehen, verdienen nach den Bestimmungen  des Burgenländischen Landesbeamten-besoldungsrechtsgesetz  zwischen € 1.357,- und € 2.468,-. Vertragsbedienstete von Gemeinden und vom Land erhalten monatlich nach der Einstufung des Landesvertragsbedienstetengesetzes zwischen € 1.404,- und
€ 2.769,-.

Abweichend von den anderen Bundesländern wird die Entlohnung von Kindergärtnerinnen in Salzburg und in Vorarlberg im Kinderbetreuungs- bzw. Kindergartengesetz geregelt.

Für Kindergärtnerinnen des Salzburger Landes und der Gemeinden gebührt ein Monatsentgelt nach dem im Kinderbetreuungsgesetz aufgestellten Entlohnungsschema, die durch Verordnungen der Landesregierung modifiziert wurde. Leiterinnen und gruppenführende Kindergärtnerinnen verdienen zwischen € 1.512,- und €  2.815,- sonstige Kindergärtnerinnen  zwischen € 1.363,- und  €. 2.536,-

Kindergärtnerinnen an heilpädagogischen Kindergärten,  Sonderkindergärtnerinnen in Integrationsgruppen gebührt eine Sonderzulage in der Höhe von 7 %. Den Leiterinnen von Kindergärten gebührt eine KindergartenleiterInnenzulage zwischen € 44,80,- und € 152,50,-

Der Erholungsurlaub der für den Kinderdienst in Betracht kommenden Personen ist grundsätzlich während der Kindergartenferien und der sonst betriebsfreien Tage zu konsumieren und umfasst den Urlaub nach den in Betracht kommenden dienstrechtlichen Vorschriften, mindestens jedoch fünf Wochen und die Tage, an denen der Kindergarten während der Weihnachts- und der Osterferien geschlossen zu halten ist.

Bei Öffnung des Kindergartens während der Weihnachts- und Osterferien ist den davon betroffenen Kindergärtnerinnen ein angemessener Zeitausgleich im gesetzlich vorgesehenen Ausmaß zu gewähren.
In Vorarlberg wird der Gehalt der Kindergärtnerin durch die Verwendungsgruppe, in die sie  eingereiht ist, sowie durch das Lebensalter und die Dienstzeit  im Kindergartengesetz bestimmt.  Der Gehalt beträgt zwischen € 1.255,- und € 2.603,94,-.

11. Vorbereitungszeit

Experten des Netzwerkes empfehlen, dass  Mindestens ein Zehntel der wöchentlichen Arbeitszeit sollte ohne Kontakt zu den Kindern ablaufen und der Vorbereitung und Weiterbildung vorbehalten sein. 
Angemessene Ersatzkräfte sollten jederzeit verfügbar sein, um die Personalschlüssel aufrechtzuerhalten.

Zeit, die das Personal mit verwaltungstechnischen, häuslichen oder hausmeisterlichen Tätigkeiten zubringt, sollte eigens gerechnet werden, zusätzlich zu den mit den Kindern verbrachten Stunden.

Nicht in allen Bundesländern sind Vorbereitungszeiten für Pädagoginnen und Betreuer gesetzlich geregelt. Große Unterschiede bestehen im Ausmaß der Zeit der nur für Gruppenführenden Kindergärtnerinnen zur Vor- und Nachbereitung der Gruppenarbeit, für Elterngespräche und zur Besorgung der Verwaltungsaufgaben wöchentlich vom Kinderdienst frei bleiben. 
In Burgenland haben Pädagoginnen 8 Stunden für Vorbereitung und für Elterngespräche. In Sonderkindergarten sind es 12 Stunden. 
In Kärnten verbringen Kindergärtnerinnen eine Stunde pro Tag mit der Planung.

In Niederösterreich können gruppenführende Kindergärtnerinnen 5 Stunden für Vorarbeiten aufwenden und 2 Stunden mit Organisationsarbeiten verbringen. In heilpädagogischen Kindergärten stehen den Pädagoginnen 10 Stunden für Vorbereitung zur Verfügung.

In Oberösterreich können Pädagoginnen 7 Stunden mit Teamsitzungen, Elterngespräche, Büroarbeit und die Vorbereitung von Beschäftigungsangeboten in der Gruppe verbringen. In Sonderkindergärten sind es 8 Stunden.

Für Salzburger Kindergärtnerinnen sind 6 Stunden für Vorarbeiten vorgesehen. Für Gruppenführende Betreuer in Kinderbetreuungseinrichtungen dagegen nur eine Stunde pro Woche. Die hälfte der Vorbereitung ist im Kindergarten zu errichten.

In der Steiermark verbringen Kindergärtnerinnen 25-30 Stunden in der Woche mit den Kindern. Die restlichen 10-15 Stunden bleiben für die Vorbereitung. Von dieser Zeit sind 4 Stunden in der Einrichtung zu absolvieren. 
In Tirol und Vorarlberg verbringen Kindergärtnerinnen mindestens 30 Stunden mit den Kindern.

Über die Vorbereitungszeiten finden wir in Wien keine gesetzlichen Regelungen.  In Einrichtungen des Magistrates werden den Kindergärtnerinnen 4 Stunden für die Vorarbeiten gewährt. Zusätzliche 7 Tage im Jahr stehen ihnen für die Planung zur Verfügung.

Vorbereitungszeiten  in Kinderbetreuungseinrichtungen wir von wenigen Ausnahmen
 sind  nicht gesetzlich vorgeschrieben.
 

Nur wer entsprechend vorbereitet ist, kann gute Kleingruppenarbeit leisten. Binnendifferenzierung erfordert einen höheren Vorbereitungsaufwand. Möglicherweise ist eine zu geringe Vorbereitungszeit (mit-)verantwortlich, dass Kindergärtnerinnen während ihrer Kinderdienstzeit zu 12% der Zeit Materialien vorbereiten.
 Auch zwei festgestellte Schwachstellen, die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und die multikulturelle Erziehung, setzen eine entsprechende Vorbereitungszeit voraus. Zudem wird darauf verwiesen, dass bei diesen Bereichen der Schwerpunkt in der kooperativen Kleingruppenarbeit liegt.
 

14. Örtliche Lage, Beschaffenheit der Liegenschaften Raumerfordernisse
Anhand der Ergebnisse der von Univ. Ass. Dr. Gottfried Wetzel (Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Salzburg erstellte Studie liegen für Österreich (im speziellen für Salzburg und Oberösterreich) die Schlüssel zur Qualitätsverbesserung vielmehr: bei großen, vielfältigen, kindgerecht ausgestatteten Gruppenräumen und einer (Mit-) Benützung möglichst vieler weiterer Räume: Die Raumverhältnisse sind so zu gestalten, dass Kleingruppenarbeit, Teilungen in Gruppen, Rückzugsmöglichkeiten, ... möglich sind. Die Kinder profitieren von einer höheren Mobilität/ Abwechslung innerhalb des Gruppenraumes und der Einrichtung. Die zuständigen Politiker sind aufgefordert, schneller auf Kinderzuwächse in ihren Gemeinden zu reagieren und damit Wartelisten, zu große Gruppen, Platzmangel, zu geringe Öffnungszeiten präventiv zu verhindern.

Der Innen- und der Außenraumgestaltung der Kindertageseinrichtungen kommen eine besondere Bedeutung zu: „’Raum ist Freiheit’. Das ist eine weit verbreitete Ansicht bezüglich entwicklungsrelevanter Bedürfnisse kleiner Kinder. Die Freiheit, ihre Umgebung drinnen wie draußen zu erforschen, sich frei zu bewegen und ausreichend Ruhe zu haben, ist wichtig für die motorische, soziale und intellektuelle Entwicklung von kleinen Kindern“
 

Alle Einrichtungen, seien sie privat oder öffentlich, sollten nationalen und lokalen Gesundheits- und Sicherheitsansprüchen genügen.
 Umgebungsplanung und Raumaufteilung, inklusive Anlage der Gebäude, der Möblierung und Ausstattung, sollten die pädagogische Philosophie der Einrichtung widerspiegeln und die Ansichten von Eltern, Personal und anderen interessierten Gruppen mit einbeziehen.

Es sollte üblicherweise drinnen wie draußen ausreichend Platz geben, damit die Kinder spielen, schlafen und die sanitären Anlagen nutzen können. Auch die Bedürfnisse von Eltern und Personal sollten befriedigt werden. Das bedeutet in der Regel: einen Innenraum von wenigstens sechs Quadratmetern für jedes Kind unter drei Jahren und von wenigstens vier Quadratmetern für jedes Kind von drei bis sechs Jahren (Stauraum, Korridore und Durchgänge nicht eingerechnet); direkter Zugang zu einem Außenraum von wenigstens sechs Quadratmetern pro Kind,  5% zusätzlichen Innenraum zum Gebrauch für Erwachsene.

In den Einrichtungen sollte es die Möglichkeit geben, Essen zuzubereiten. Es sollte ernährungsphysiologisch und kulturell angemessenes Essen geben.

Nach verschiedenen Forschungsergebnissen
 ist eine mittelgroße Fläche pro Kind am besten - bei zu viel Platz spielen z.B. die Kinder oft allein, bei zu wenig Platz stören sie sich gegenseitig, nehmen Aggressivität und Lautstärke zu. Die bloße Menge von Spielsachen spielt kaum eine Rolle. „Viel wichtiger waren eine kindgemäße Raumgestaltung und die Qualität vorhandener Spielmaterialien. Kinder entwickelten sich besser in Einrichtungen, die geschmackvoll, sauber und ordentlich wirkten, den kindlichen Interessen adäquate Spielecken hatten und über viele Arten von altersentsprechenden und entwicklungsfördernden Spielsachen und Materialien verfügten. 

In Burgenländischen Kindergärten sind mindestens  für jede Kindergruppe ein Gruppenraum, eine Garderobe, sanitäre Anlagen und ein Abstellraum vorgesehen, bei mehrgruppigen Kindergärten überdies ein Bewegungsraum, eine Leiterinnenkanzlei und bei Bedarf eine Küche, ein Spielplatz mit Sandkiste für jede Kindergruppe, sowie  geeignete Bewegungs- und Spielgeräte. Die Kindergartenliegenschaft hat unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse so groß zu sein, dass für jede Kindergruppe mindestens 600 m², im Falle einer Kinderkrippe mindestens 500  m² Grundfläche zur Verfügung stehen. Von der Kindergartenliegenschaft dürfen höchstens 30 % der Grundfläche verbaut werden.

Für eine Kindergruppe sind in Kärnten: ein Gruppenraum mit einer Bodenfläche von mindestens 65 m² und höchstens 75 m², der als Spiel-, Beschäftigungs- und Essraum geeignet ist, ein Gruppenraum mit einer Bodenfläche von mindestens 65 m² und höchstens 75 m², der als Spiel-, Bewegungs- und Ruheraum, eine Garderobe und sanitäre Anlage vorgesehen.

Die Gesamtnutzfläche eines Kindergartens oder Hortes ohne Einrechnung eines Lagerraumes für Gartengeräte sowie von Räumen für die Haustechnik muss bei einem eingruppigen Halbtagskindergarten mindestens 210 m² und höchstens 230 m² bei einem viergruppigen Kindergarten mindestens 685 m² und höchstens 780 m² betragen. Der Platzbedarf bei einem eingruppigen Hort ist mindestens 220 m² und höchstens 240 m²,bei einem viergruppigen Hort mindestens 705 m² und höchstens 800 m².

In Niederösterreich sind die Bestimmungen über den Platzbedarf in der Kindergartenbauordnung geregelt. Der Kindergartenbauplatz muss für jede Kindergruppe eine Grundfläche von mindestens 800 m² aufweisen. Davon dürfen höchstens 40 % verbaut werden. Für jede Kindergruppe sind ein Gruppenraum, diesem zugeordnet ein Abstellraum, eine Garderobe und eine Sanitäranlage vorzusehen. Für jeden Kindergarten sind eine Teeküche, ein Abstellraum für Reinigungsgeräte, ein Abstellraum für Gartengeräte und eine WC-Sitzzelle für Erwachsene samt Vorraum einzurichten.  Bei mehrgruppigen Kindergärten erweitert sich der Raumbedarf um einen Bewegungsraum und eine Leiterinnenkanzlei. Jeder Kindergarten hat über einen Spielplatz zu verfügen.  Der Gruppenraum muss mindestens 60 m², bei eingruppigen Kindergärten mindestens 90 m² Grundfläche aufweisen. Der Bewegungsraum muss mindestens 60 m² groß sein. Der Spielplatz hat für jede Kindergruppe mindestens 480 m² aufweisen. Für Kindesbetreuungseinrichtungen gelten die Vorschriften der Tagesbetreuungsverordnung. Lage und Ausstattung der Räumlichkeiten müssen für die Umsetzung des sozialpädagogischen Konzeptes geeignet sein. Jeder Gruppe hat je nach Alter der Kinder und Jugendlichen folgende Räumlichkeiten zur Verfügung stehen: ein Aufenthaltsraum oder Spielzimmer mit Altersangepasster Ausstattung, ein Ruheraum, mindestens jedoch eine Ruhemöglichkeit, ein WC, ein eigener Wasch- und bei Bedarf ein Wickelraum, mindestens jedoch eine Wasch- oder Wickelgelegenheit. Die Räume der Tagesbetreuungseinrichtung müssen so gelegen sein, dass das Betreuungspersonal seiner Aufsichtspflicht entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen nachkommen kann. Aufenthaltsräume oder Spielzimmer müssen pro Kind/Jugendlichem und Betreuer eine Fläche von mindestens 2,5 m² umfassen.

In jedem Oberösterreichischen Kindergarten und Hort sind für jede Gruppe ein Gruppenraum und die erforderlichen Nebenräume einzurichten. Jeder Kindergarten und Hort ist mit einem Spiel(Turn)platz auszustatten: ein Flächenausmaß von etwa 500 m² je Gruppe.

In der Bau- und Einrichtungsverordnung finden wir Bestimmungen über das Raumerfordernis für Kindergärten: die erforderliche Anzahl von Gruppeneinheiten, jeweils bestehend aus dem Gruppenraum, der Garderobe, der Sanitäranlage und einem Abstellraum oder einer Abstellfläche, einen Bewegungs(Ruhe)raum, ab drei Gruppen einen zweiten Bewegungsraum, wenn die Anzahl der über Mittag zu betreuenden Kinder dies auf Grund der notwendigen Ruheplätze erfordert.
Der Raumbedarf für Horte umfasst: die erforderliche Anzahl von Gruppenräumen zur Verwendung als Lernraum, ausreichend bemessene (Mehrzweck-)Räume zur Verwendung als Eß-, Spiel-, Ruhe- und Werkraum, einen eigenen Gymnastikraum, die Sanitärräume. Der Gruppenraum hat eine Bodenfläche von mindestens 60 m² und eine Raumhöhe von 3,00 m aufzuweisen.

In Salzburg ist die Bauliche Gestaltung und Einrichtung von Kindergärten durch Verordnung der Landesregierung (Richtlinien) geregelt.
Die Liegenschaft des Kindergartens soll so bemessen sein, dass je Kind 4O m², jedenfalls aber für jede Kindergruppe mindestens 8OO m² zur Verfügung stehen. Die verbleibende zusammenhängende Freispielfläche soll pro Gruppe 25O m² betragen. Die Bodenfläche des Gruppenraumes hat mindestens 4O m², bei Gruppen über 2O Kinder mindestens 5O m² und keinesfalls weniger als 2 m² je Kind zu betragen. Die lichte Raumhöhe des Gruppenraumes hat mindestens 2,8O m zu sein.
In Kinderbetreuungseinrichtungen haben die für die Kinderbetreuung zur Verfügung stehenden Räume, ausgenommen Sanitär- und Abstellräume, eine Fläche von mindestens 4 m² je Kind und je Betreuungsperson aufzuweisen. Für jede Gruppe haben zum hauptsächlichen Aufenthalt eigene Räume mit einer dem Alter der Kinder angemessenen Ausstattung vorhanden zu sein.

In Steiermärkischen Kinderbetreuungsgesetz  sind die für alle Einrichtungen geltende Voraussetzungen zu finden. Für jede Gruppe einer Kinderbetreuungseinrichtung ist ein Spielraum bzw. Gruppenraum, in Kinderkrippen mit mindestens 40 Quadratmeter, in Kindergärten mit mindestens 60 Quadratmeter, in Horten in ausreichender Größe, in Kinderhäusern mit mindestens 60 Quadratmeter sowie in Heilpädagogischen Kindergärten und Heilpädagogischen Horten mit mindestens 50 Quadratmeter Bodenfläche; in Kinderkrippen ist weiters ein Ruheraum mit mindestens 30 Quadratmeter, bei Horten zusätzlich ein Lernraum mit mindestens 45 Quadratmeter und in Kinderhäusern zusätzlich ein Lernraum mit mindestens 25 Quadratmeter und ein Ruheraum mit mindestens 40 Quadratmeter Bodenfläche notwendig. Für jede Kinderbetreuungseinrichtung ist ein Spielplatz im Freien mit möglichst 20 Quadratmeter je Kind vorzusehen, der es ermöglicht, die Aufgaben zu erfüllen.

Bei Tagesmüttern ist eine familiengerechte Wohnung, die ausreichende Spielmöglichkeiten und ausreichende Ruhemöglichkeiten (im Ausmaß von

insgesamt mindestens 30 Quadratmeter Bodenfläche) für die höchstens

vier Tageskinder und die bis zu zwei Familienkinder bietet vorgeschrieben.  Eine ausreichende Freispielfläche oder ein öffentlicher Spielplatz in der

Nähe ist erforderlich.

In  Tiroler Kindergärten und Horten sind für jede Gruppe ein Gruppenraum in der unter Bedachtnahme auf die voraussichtliche Kinderzahl erforderlichen Größe, wobei die Bodenfläche mindestens 2 m² für jedes Kind betragen muss, ein Bewegungsraum und die erforderlichen Nebenräume, darunter jedenfalls eine Küche, in Kindergärten (Horten), in denen kein Mittagessen angeboten wird, eine Kochgelegenheit vorzusehen.
In geschlossenen Räumen eines Kindergartens in Vorarlberg dürfen nur so 

viele Kinder untergebracht werden, dass auf ein Kind mindestens 1,5 m² Bodenfläche entfällt.

Jedes Wiener Kindertagesheim muss einen im Freien gelegenen Spielplatz aufweisen, der ausreicht, um den die Einrichtung besuchenden Kindern Gelegenheit zur Bewegung in freier Luft zu bieten. Für jedes in einer Gruppe betreute Kind muss das Mindestausmaß an bespielbarer Bodenfläche 3 m² betragen. Unter bespielbarer Bodenfläche ist der gesamte Gruppenraum, der

Bewegungsraum – wenn dieser von mehreren Gruppen benutzt wird, der entsprechende Anteil – und jede sonstige als Spielfläche  eingerichtete Bodenfläche zu verstehen.
 

Jeder Kindergruppe in einer Kinderbetreuungseinrichtung müssen folgende Räumlichkeiten zur Verfügung stehen: ein Aufenthaltsraum mit altersangepasster Ausstattung, ein Ruheraum, mindestens jedoch eine Ruhemöglichkeit, ein WC, ein Waschraum, mindestens jedoch eine Waschgelegenheit und bei Bedarf eine Wickelgelegenheit, eine Küche, mindestens jedoch eine vom Aufenthaltsraum bzw. Ruheraum durch Raumteiler abgetrennte Küchenzelle, einen Vorraum mit Möglichkeit zur Kleiderablage. Die Räume der Tagesbetreuungseinrichtung müssen pro Tageskind und Betreuungsperson eine Fläche von mindestens 4 m² umfassen. In allen Räumen, zu denen Tageskinder Zugang haben, ist das Rauchen untersagt.

13. Besuchszeiten

Einrichtungen sollten Flexibilität in den Öffnungs- und Bringzeiten bieten, was die zeitliche Abdeckung der Arbeitszeit sowie des Arbeitsjahres einschließt, wenn Eltern dies verlangen.
 Die Fremdbetreuung soll laut dem Netzwerk Kinderbetreuung den ganzen Arbeitstag berufstätiger Eltern abdecken, wobei dies entweder durch ein Angebot oder durch die Kombination von zwei Angeboten erfolgen kann. Die Einrichtungen können ganz verschieden strukturiert sein und pädagogisch unterschiedlich arbeiten: „Der Begriff Vielfalt kann auf zahlreiche Arten ausgelegt werden: Altersspannen und wie sie gemischt werden, die tägliche oder wöchentliche Beteiligung von Eltern, Großeltern und anderen Betreuer, Leitungsstrukturen - etwa Kollektive; kombinierte Betreuungsformen - wie Tagesmütter, die auch Kindergärten nutzen, einfallsreiche Umgebung und  Transportlösungen - besonders in ländlichen Gegenden; zusätzlich angegliederte Angebote - wie Erwachsenenbildung und so weiter. Eine ideenreiche und vielfältige Einrichtung kann sich mit vielen Formen von Angeboten umgeben“.

Kinderbetreuungseinrichtungen werden in Halbtagsform, Ganztagsform, oder erweiterter Ganztagsform, alle ohne oder mit Mittagsverpflegung geführt. Halbtagskindergärten werden grundsätzlich am Vormittag offen gehalten, aber es sind auch Nachmittagsgruppen zu finden.
Im Burgenland sind Ganztagskindergärten nach dem Kindergartengesetz 32 Stunden, Halbtagskindergärten 16 Stunden offen zu halten, aber eine Verlängerung der Besuchszeit ist möglich.
 
In Kärnten sind die Öffnungszeiten in der jeweiligen, vom Kindergartenrechtsträger zu erlassene Kindergartenordnung zu regeln.
 
Ebenfalls in Oberösterreich können Erhalter  die Besuchszeiten unter Berücksichtigung der öffentlichen Bedürfnisse und der Personaldienstzeiten selber festsetzen.

Grundsätzlich frei sind Besuchszeiten in Niederösterreich zu bestimmen, aber die Bildungszeit hat in der Regel vor 12 Uhr stattzufinden. Am Nachmittag  folgt die Erziehungs- und Betreuungszeit, wenn mindestens 3 Kinder ein Bedarf hat. 
Salzburger Kinderbetreuungseinrichtungen gelten als Ganztagsbetriebe, wenn sie über 30 Stunden offen halten, drunter gibt es eine dreiviertel- Betreuung (zwischen 20 und 30 Stunden), oder Halbtagsbetreuung bis 20 Stunden pro Woche. Überlange Öffnungszeiten werden von der Landesregierung mit zusätzlichen Beträgen gefördert. 
 
Die täglichen Zeiten, in denen Salzburger Kindergärten zum Besuch der Kinder offen gehalten werden haben die Gemeinden und Rechtsträger fest zu setzen. Dabei  sind die Erfordernisse der Kindern, der Eltern, die Dienstzeiten der Pädagoginnen zu berücksichtigen. Auch im Kindergartenbereich werden länger als 40 Stunden offen gehaltene Einrichtungen mit zusätzlichen Mitteln unterstützt.

In Halbtagsgruppen können steiermärkische Kinder die Kinderbetreuungseinrichtungen höchstens bis zu sechs Stunden, Ganztagsgruppen 10 Stunden, und erweiterte Ganztagsgruppen bis zu 14 Stunden besuchen. Sie sollten aber möglichst nicht mehr als 8, in Ausnahmefällen höchstens zehn Stunden in der Einrichtung verbringen.

In Tirol sollten Kinder in heilpädagogischen Kindergärten 20, sonst 30 Stunden verbringen, wobei längere Öffnungszeiten auch möglich sind. 

Vorarlberger Kindergärten können, nach örtlichen Bedürfnissen offen halten.

Ausdrücklich wird in Wien die Betreuung übernacht genehmigt, aber nur für Kinder, die die Einrichtung auch tagsüber besuchen. Diese Kinder dürfen nicht mehr als 32 Stunden ununterbrochen im Kindergarten anwesend sein.
 In Kindertagesheimen der Stadt Wien sind Ganztagskrippen und Ganztagskindergarten in der Regel zwischen 6 und 18 Uhr, Teilzeitkrippen und Kindergärten von 6 bis 14, oder von 12 bis 18 Uhr offen. Halbtagskrippen und Kindergärten können zwischen 8 und 12, bzw. 13 und 17 Uhr besucht werden.
14. Kindergartenjahr

In Burgenland wird zwischen Jahres- und Erntekindergärten differenziert. Öffentliche Jahreskindergärten sind während des ganzen Jahres mit Ausnahme der für die Kindergärten geltenden Ferien sowie der Sonn- und gesetzlichen Feiertage offen zu halten. Öffentliche Erntekindergärten sind in der Zeit der dringenden Feldarbeiten in Betrieb.

Das Kindergartenjahr beginnt in Burgenland am ersten Montag im September und dauert bis zum Beginn des nächsten Kindergartenjahres.

Der Kindergarten ist während der Kindergartenferien, die unter Berücksichtigung der örtlichen Bedürfnisse vom gesetzlichen Kindergartenerhalter mit sechs Wochen festzusetzen sind, in den  Weihnachtsferien, in den Osterferien und in den Pfingstferien geschlossen zu halten.

Der gesetzliche Kindergartenerhalter kann nach Bedarf während der Kindergartenferien einen eingeschränkten oder uneingeschränkten Betrieb des Kindergartens vorsehen und überdies nach Bedarf eine Woche während der Semesterferien geschlossen halten.

Jedes Kind sollte während des Kindergartenjahres Ferien von mindestens fünf Wochen haben. Die Leiterin des Kindergartens hat für jedes Kind Aufzeichnungen über die An- und Abwesenheit im bzw. vom Kindergarten zu führen.

In Kärnten sind Regelungen der Betriebszeiten in der Kindergartenordnung zu verankern.
 
Das Kindergartenjahr in  Niederösterreich beginnt frühestens 3 Wochen vor, spätestens  jedoch  mit  Beginn des Schuljahres. Der Kindergartenerhalter hat die Kindergartenferien entsprechend den örtlichen Bedürfnissen mit 6 Wochen in ununterbrochener Reihenfolge festzusetzen. Dabei ist bei Bedarf die Ferienzeit so festzulegen und durch Vereinbarung  der betroffenen  Kindergartenerhalter sicherzustellen, dass die Kinder aus dem Einzugsbereich eines Kindergartens im Einzugsbereich eines anderen Kindergartens untergebracht werden können.

Kindergärten und Horte in Oberösterreich sind entweder als Jahreskindergärten, Jahreshorte, oder als Saisonkindergärten, Saisonhorte zu betreiben. Jahreskindergärten können bei entsprechendem Bedarf auch nur an bestimmten Tagen während der Woche betrieben werden (Teilzeitkindergärten).

Das Arbeitsjahr der Jahreskindergärten  ist nach Möglichkeit dem Schuljahr der allgemein bildenden Pflichtschulen anzugleichen und hat in der Regel am ersten Montag im September zu beginnen. Die Hauptferien, sowie die Weihnachts-, Oster- und Pfingstferien sind unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bedürfnisse vom Erhalter festzusetzen. Die Hauptferien dauern mindestens ununterbrochen vier Wochen, in organisatorisch vertretbaren Fällen bis zu sechs Wochen. Der Kindergartenerhalter kann aber in organisatorisch begründeten Einzelfällen auch längere Hauptferien festsetzen oder bei Vorliegen eines besonderen örtlichen Bedarfes, insbesondere wenn beide Elternteile oder die Erziehungsberechtigten der überwiegenden Zahl der Kinder, die den Kindergarten  besuchen, berufstätig sind, kürzere Hauptferien festsetzen oder aber auch von der Festsetzung von Hauptferien absehen.

In Salzburg beginnt das Kindergartenjahr am zweiten Montag im September

An Sonn- und Feiertagen und in den Weihnachts- und Osterferien ist der öffentliche Kindergarten grundsätzlich geschlossen zu halten. Bei hohem Bedarf (z.B. wegen Berufstätigkeit der Eltern) kann die Gemeindevertretung aber nach freiem Ermessen beschließen, den Kindergarten während der Weihnachts- und Osterferien ganz oder teilweise offen zu halten. Der gemeinde ist es freigestellt, auch an sonstigen, schulfrei erklärten Tagen sowie in der Zeit von ihr festgelegter Kindergartenferien den Kindergarten geschlossen zu halten. Bei Festlegung von Kindergartenferien ist auf die örtlichen Verhältnisse in Bezug auf den Besuch des Kindergartens sowie auf den dem Kindergartenpersonal zustehenden Urlaub und sonstige wichtige Gründe, die eine Schließung des Kindergartens erforderlich machen, Bedacht zu nehmen. Bei ganzjähriger Öffnung sollen die Kinder zumindest fünf Wochen Ferien außerhalb des Kindergartens verbringen.

Die betriebsfreie Zeit hat der Rechtsträger des Hortes festzusetzen und auf geeignete Weise bekannt zu machen. Dabei sind die schulischen und sonstigen Erfordernisse der Kinder und  ihrer Eltern, insbesondere auch die erforderliche Zeit für die Einnahme der üblichen Mahlzeiten und die notwendigen Ruhe- und Erholungszeiten, die Arbeitszeit der Erzieher nach den jeweils in Betracht kommenden arbeits- oder dienstrechtlichen Vorschriften und die Vorbereitung eines geordneten Hortbetriebes zu berücksichtigen.

Kinderbetreuungseinrichtungen in Salzburg gebührt ein Zuschlag von         € 100,-  pro Kind und Woche, die die Kinderbetreuungseinrichtung entsprechend dem von der Landesregierung festgestellten Bedarf länger als 48 Wochen im Kalenderjahr offen hält. Eine solche Bedarfsfeststellung kann nur erfolgen, soweit überörtlich für eine erhebliche Anzahl von in der Einrichtung betreuten Kindern ein Betreuungsbedarf während der üblichen Ferienzeiten besteht.

Steiermärkische Ganzjahresbetriebe und Jahresbetriebe sind während des ganzen Jahres mit Ausnahme der Samstage, Sonntage und der gesetzlichen Feiertage sowie der allenfalls festgelegten Ferien offen zu halten.

Heilpädagogische Kindergärten und Heilpädagogische Horte sind ausschließlich als Jahresbetriebe zu führen. Sofern öffentliche Bedürfnisse bestehen, kann das Betriebsjahr bis zu zwei Wochen in die Zeit der Hauptferien verlängert werden.

Saisonbetriebe sind aus besonderem Anlass während eines bestimmten Zeitabschnittes innerhalb eines Jahres, aber mit Ausnahme der Samstage, Sonntage und der  gesetzlichen Feiertage, höchstens durch vier Monate offen zu halten.

Für den Ganzjahresbetrieb beginnt das Betriebsjahr am zweiten Montag im September und endet am Sonntag vor dem zweiten Montag im September des Folgejahres. Allfällige Ferien  sind vom Erhalter unter möglichster Berücksichtigung der Personal- und Elternwünsche festzulegen. Dabei sollen durchgehende Ferien von mindestens drei Wochen vorgesehen werden.
Für den Jahresbetrieb beginnt das Betriebsjahr  ebenfalls am zweiten Montag im September und endet an dem Freitag, der frühestens auf den 4. Juli und spätestens auf den 10. Juli fällt. In den Weihnachts-, Semester und Osterferien sind sie geschlossen halten. Die Erhalter können zu besonderen Anlässen an einzelnen Tagen des Betriebsjahres im Einvernehmen mit dem Personal der Kinderbetreuungseinrichtung und den Eltern den Betrieb einstellen.

Für Jahreskindergärten (Jahreshorte) in Tirol beginnt das Beschäftigungsjahr am zweiten Montag im September und dauert bis zum Beginn der Hauptferien.

Die Hauptferien beginnen am Samstag, der frühestens auf den 5. Juli und spätestens auf den 11. Juli fällt, und dauern bis zum Beginn des Beschäftigungsjahres. Die Weihnachtsferien, die Semesterferien, die Osterferien und die Pfingstferien richten sich nach den diesbezüglichen Ferien an öffentlichen Volksschulen. Der Kindergartenerhalter (Horterhalter) kann unter Bedachtnahme auf die Belastbarkeit der Kinder, auf die Bedürfnisse der Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten sowie auf die örtlichen Gegebenheiten den Kindergarten (Hort) auch während der Ferien offen halten oder die Ferien abweichend festsetzen.
 

In Vorarlberg hat der Rechtsträger die Ferien des Kindergartens festzusetzen und auf geeignete Weise bekannt zu machen. Hierbei ist auf die Bedürfnisse der Kinder und der beteiligten Familien Rücksicht zu nehmen.
Weder in der Wiener Kindertagesheimgesetz noch in der Tagesbetreuungsgesetz finden wir gesetzliche Regelungen über die jährliche Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen.

15. Aufnahmebedingungen und Ausschließungsgründe
Die Aufnahme in einen Burgenländischen Kindergarten darf nur auf Antrag der Erziehungsberechtigten nach Anhörung der Kindergartenleiterin vom Kindergartenerhalter erfolgen. Es dürfen nur Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, nach Maßgabe des vorhandenen Raumes aufgenommen werden. Wenn nicht alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden können, sind jene Kinder, die altersmäßig dem Schuleintritt am  nächsten stehen, in erster Linie zu berücksichtigen.

Der Besuch eines Kindergartens ist freiwillig; doch ist das Fernbleiben der Kinder von den Erziehungsberechtigten der Leiterin ehestmöglich anzuzeigen.

Der Kindergartenerhalter darf ein Kind vom Besuch des Kindergartens nur dann ausschließen, wenn es wegen seiner körperlichen, geistigen oder seelischen Entwicklung derart beeinträchtigt ist, dass ein geordneter Kindergartenbetrieb nicht erwartet werden kann. Ein solcher Ausschluss darf nur in begründeten Ausnahmefällen nach Anhörung der Eltern, der gruppenführenden Kindergärtnerin nach Einholung entsprechender Gutachten eines von der Landesregierung zur Ausübung der Kindergartenaufsicht betrauten Organs, eines Amtsarztes und eines Kinderpsychologen erfolgen. Kinder können vom Kindergartenbesuch auch dann ausgeschlossen werden, wenn die Erziehungsberechtigten trotz schriftlicher Mahnung der Leiterin des Kindergartens für die Begleitung zum und vom Kindergarten wiederholt nicht sorgen oder Infektionskrankheiten in der Familie verschweigen. Bei der ersten Anmeldung des Kindes für den Kindergartenbesuch ist der Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit des Kindes durch ärztliche Bescheinigung zu erbringen.

Die Entlassung aus dem Kindergarten erfolgt mit dem Schuleintritt, spätestens jedoch mit dem Beginn des der Vollendung des siebenten Lebensjahres nächstfolgenden Schuljahres.

Die Bedingungen für die Aufnahme, insbesondere im Falle der Aufnahme eines behinderten Kindes in eine Integrationsgruppe, die Vorschriften für den Besuch und  die Gründe für die Entlassung hat in Kärntner die Kindergartenordnung zu enthalten. Die Kindergartenordnung bedarf der Genehmigung der Landesregierung.

Der Kindergartenerhalter in Niederösterreich hat ein Kind vom Besuch eines Kindergartens auszuschließen, wenn die Leiterin dies beantragt und  ein Gutachten eines pädagogischen Beraters der zuständigen Abteilung der Landesregierung vorliegt, welches aussagt, dass das Kind solche körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen oder psychischen Verhaltensweisen hat, dass damit eine schwerwiegende Beeinträchtigung der übrigen Kinder oder eine unzumutbare Störung des Kindergartenbetriebes verursacht wird.
Der Kindergartenerhalter hat ein Kind auszuschließen, wenn ihm die Leiterin meldet, dass es durch zwei Wochen ununterbrochen ohne eine Verständigung der Leiterin dem Kindergarten ferngeblieben ist.

Der Erhalter darf nach vorheriger schriftlicher Mahnung der Eltern ein Kind vom Kindergartenbesuch dann ausschließen, wenn die erzieherische Aufgabe oder der Betrieb des Kindergartens dadurch beeinträchtigt wird, dass die Eltern die Körperpflege und Kleidung des Kindes nicht nur fallweise gröblich vernachlässigen, oder meldepflichtige Infektionskrankheiten in der Familie verschweigen, oder für die Begleitung zum und vom Kindergarten wiederholt nicht sorgen, oder die festgesetzten Erziehungs- bzw. Betreuungszeiten wiederholt nicht beachten, oder die Zustimmung zur Beiziehung eines pädagogischen Beraters, oder einer  Heilpädagogischen Kindergärtnerin nicht geben, oder den Kostenbeitrag nicht entrichten. Die Einrichtungen der öffentlichen Jugendwohlfahrt sind vorher in Kenntnis zu setzen.

Die Eltern dürfen ihre Kinder jederzeit schriftlich vom Kindergartenbesuch abmelden. Das Kind wird aus dem Kindergarten mit dem Schul-Eintritt,  spätestens jedoch mit Ende des Kindergartenjahres, in das die Vollendung des siebenten Lebensjahres fällt, entlassen.

Oberösterreichische Kindergärten und Horte sind allgemein zugänglich.

Die Aufnahme eines Kindes darf nur verweigert werden, wenn  die personellen und räumlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind, oder der Kindergarten (Hort) von einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband erhalten wird und das angemeldete Kind in der betreffenden Gemeinde bzw. in einer verbandsangehörigen Gemeinde keinen Hauptwohnsitz hat, oder das angemeldete Kind bereits schulpflichtig, aber nicht schulfähig ist. Auf Verlangen der Eltern  ist die Ablehnung der Aufnahme schriftlich zu begründen. Die schriftliche Ablehnung der Aufnahme ist der Landesregierung zur Kenntnis zu bringen.

Können nicht alle für den Besuch des Kindergartens, oder Hort angemeldeten Kinder aufgenommen werden, sind zuerst die Kinder  aufzunehmen, die den betreffenden Einrichtung bereits besucht haben, dann  die,  bei denen aus sozialen oder erzieherischen Gründen der Besuch des Kindergartens oder Hortes geboten erscheint; als nächstes  Kinder, die nach ihrem Alter dem Schuleintritt am nächsten Stehen und  Einzelkinder.

Der Kindergartenerhalter kann die Aufnahme eines Kindes in den Kindergarten (Hort) widerrufen, wenn die Eltern eine ihnen obliegende Verpflichtung ungeachtet vorangegangener schriftlicher Mahnung nicht erfüllen oder  durch das Verhalten des Kindes die Gruppe wesentlich und nachhaltig beeinträchtigt wird.

Die Salzburger Gemeinden sind zur Aufnahme eines Kindes in den Kindergarten nur verpflichtet, soweit dies die räumlichen sowie die organisatorischen Möglichkeiten des Kindergartens zulassen. Können nicht alle für den Besuch des Kindergartens angemeldeten Kinder aufgenommen werden, sollen zuerst Kinder, bei denen aus sozialen oder erzieherischen Gründen, oder wegen erhöhten Förderbedarfes die Ermöglichung des Kindergartenbesuches geboten erscheint aufgenommen werden. Danach Kinder, die selbst schon bisher den betreffenden Kindergarten besucht haben oder deren Geschwister und schließlich Kinder, die nach ihrem Alter dem Schuleintritt am nächsten stehen.

Kinder, bei denen aus schwer wiegenden Gründen durch den Besuch des Kindergartens eine Schädigung der anderen Kinder oder des Kindergartenbetriebes zu befürchten ist, können von der Aufnahme in den Kindergarten oder vom weiteren Besuch des Kindergartens ausgeschlossen werden. Vor dem Ausschluss ist eine psychologische Stellungnahme der Familien- und Erziehungsberatung des Amtes der Landesregierung einzuholen. Dies gilt auch für die Aufnahme eines Kindes in einen heilpädagogischen Kindergarten oder für die besondere Betreuung und Förderung eines behinderten Kindes in einem allgemeinen Kindergarten. 
Vom weiteren Besuch des Kindergartens kann ein Kind auch ausgeschlossen werden, wenn die Eltern eine ordnungsgemäße Übergabe und Abholung des Kindes wiederholt unterlassen oder wenn das Kind ohne hinreichenden Grund länger als zwei Wochen oder wiederholt dem Kindergarten fernbleibt.
 
Kindergärten und Horte in Tirol sind ohne Unterschied der Geburt, des

Geschlechtes, der Rasse, des Standes, der Klasse, der Sprache und des Bekenntnisses der Kinder allgemein zugänglich.

In einen Kindergarten dürfen nur Kinder aufgenommen werden, die das dritte Lebensjahr vollendet haben und noch nicht die Schule besuchen. In einen Hort dürfen nur Schüler aufgenommen werden, die der allgemeinen Schulpflicht unterliegen.

Der Anmeldung eines behinderten Kindes ist je nach Art der Behinderung ein psychologisches oder ein fachärztliches Gutachten zur Frage der Eignung des Kindes zum Besuch des Kindergartens (Hortes)anzuschließen.

Der Erhalter  ist zur Aufnahme eines Kindes in den Kindergarten verpflichtet, soweit die Aufnahme in Hinblick auf die vorhandenen Gruppenräume und auf die festgesetzte Höchstzahl der Kinder in den einzelnen Gruppen möglich ist. Diese Verpflichtung zur Aufnahme von Kindern in den Kindergarten (Hort) bezieht sich, sofern eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband Kindergartenerhalter ist, nur auf Kinder, die in der betreffenden Gemeinde oder in einer der verbandsangehörigen Gemeinden ihren ordentlichen Wohnsitz haben.

Der Kindergartenerhalter (Horterhalter) kann die Aufnahme eines behinderten Kindes in den Kindergarten (Hort) verweigern, wenn das Kind unter Bedachtnahme auf die Aufgabe des Kindergartens die Erziehungs- und Bildungsarbeit unzumutbar erschweren würde.

Können nicht alle für den Besuch des Kindergartens angemeldeten Kinder aufgenommen werden, so sind zuerst  Kinder, die nach ihrem Alter dem Schuleintritt am nächsten Stehen, als nächstes Kinder, bei denen aus sozialen Gründen der Besuch des Kindergartens (Hortes) geboten ist, schließlich Kinder, die den betreffenden Kindergarten im vorhergehenden Beschäftigungsjahr bereits besucht haben, deren Geschwister und Einzelkinder aufzunehmen.

Der Kindergartenerhalter, Horterhalter kann ein Kind vom Weiterbesuch der Einrichtung ausschließen, wenn die Eltern trotz schriftlicher Aufforderung wiederholt eine Verpflichtung nicht erfüllen oder das Betreuungsentgelt nicht rechtzeitig entrichten.

In Vorarlberg dürfen Kinder erst nach Vollendung des vierten Lebensjahres 

in den Kindergarten aufgenommen werden. Ausnahmsweise dürfen Kinder 

mit entsprechender geistiger und körperlicher Reife schon ab dem vollendeten dritten Lebensjahr aufgenommen werden. Spätestens mit Beginn des Schulbesuches müssen die Kinder aus  dem Kindergarten ausscheiden. Von der allgemeinen Schulpflicht befreite Kinder sind aus dem Kindergarten auszuscheiden. Der Rechtsträger des Kindergartens kann jedoch das Ausscheiden solcher Kinder aus sozialen Rücksichten um längstens ein Jahr verschieben.

Der Rechtsträger ist im Rahmen des Zumutbaren verpflichtet, Kindern, welche die Gruppenfähigkeit noch nicht erreicht haben,  durch geeignete Maßnahmen die Aufnahme in den Kindergarten zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass solche Kinder entsprechend  ihren Bedürfnissen erzogen, beaufsichtigt und betreut werden können. 

Wenn trotzdem erheblich nachteilige Auswirkungen auf die anderen Kinder zu erwarten sind, ist die Aufnahme abzulehnen. Es können jedoch auch die Zeiten, in denen ein solches Kind im Kindergarten betreut wird, entsprechend beschränkt werden, wenn dadurch die Aufnahme ermöglicht werden kann und wenn die Eltern zustimmen.

Zeigt sich die mangelnde Gruppenfähigkeit eines Kindes erst nachträglich, so ist das Kind vom Besuch des Kindergartens  auszuschließen, wenn trotz geeigneter zumutbarer Maßnahmen des Rechtsträgers mit erheblich nachteiligen Auswirkungen auf die anderen Kinder zu rechnen ist. 

Wenn zweifelhaft ist, ob ein Kind gruppenfähig ist, hat der Rechtsträger eine gemeinsame Beratung mit den Eltern, der Kindergartenleiterin, der Kindergarteninspektorin und erforderlichenfalls weiteren Fachkräften durchzuführen.

Wenn über die Aufnahme oder das Ausscheiden eines Kindes zwischen den Eltern  und dem Rechtsträger des Kindergartens  keine Einigung erzielt wird, hat hierüber die Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich zu entscheiden. Vor der Entscheidung sind Gutachten des Gemeindearztes, der Kindergarteninspektorin und auf Verlangen oder mit Zustimmung der Eltern erforderlichenfalls eines geeigneten Psychologen einzuholen.

Bei Kindergärten, deren Rechtsträger eine Gebietskörperschaft ist, darf die Aufnahme eines Kindes nur verweigert werden, wenn die Unterbringung personell oder räumlich nicht möglich ist.
 

In Wiener Gesetzen und Verordnungen sind  keine Angaben über Aufnahmebedingungen,  Ausschließungsgründe vom Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung zu finden.
16. Elternbeiträge
In Burgenland dürfen Erhalter von Kindergärten ihre Elternbeiträge autonom festsetzen. Dabei dürfen sie jedoch nur kostendeckend kalkulieren.  

Elternbeiträge sind in Kärnten vom Kindergartenerhalter gemäß der von ihm erstellten Kindergartenordnung vorzuschreiben. 

In Niederösterreich ist der Besuch des Kindergartens zwischen 7 und 13 Uhr kostenlos.
 Der Kindergartenerhalter hat für die Anwesenheit des Kindes zwischen 13 und 16 Uhr einen Kostenbeitrag von den Eltern in der Höhe von monatlich € 72,- einzuheben. Der Kindergartenerhalter hat diesen Kostenbeitrag auf Antrag der Eltern herabzusetzen.
 Die Voraussetzungen für die Herabsetzung hat die Landesregierung mit Verordnung festgelegt. Bei der Herabsetzung wird das Einkommen der Eltern und die Anzahl der Kinder in der Familie zugrundegelegt. Liegt das so errechnete monatlich Prokopfeinkommen unter  € 508,-- beträgt der Kostenbeitrag  € 14,53, dies stellt im Stufenmodell die unterste Grenze dar. Insgesamt sieht die niederösterreichische Verordnung 9 Abstufungen des Kostenbeitrages vor. Ab einem monatlichen Prokopfeinkommen von € 741,-- kommt es zu keiner Herabsetzung mehr. 

Das Land Niederösterreich und die niederösterreichischen Gemeinden fördern Familien mit berufstätigen Eltern, wenn die Kinder in Tagesbetreuungseinrichtungen untergebracht werden. Diese Förderung ist eine Hilfe für berufstätige Eltern bei der Finanzierung externer Kinderbetreuung und wird als Zuschuss zum Betreuungsbeitrag gewährt. Der Zuschuss beträgt maximal  € 291,- im Monat und ist einkommensabhängig.

Berufstätige Eltern, die ihr Kind von einer(m) Tagesmutter/-vater betreuen

lassen, bekommen unter Berücksichtigung des Familieneinkommens einen Zuschuss zu den Betreuungskosten. Der monatliche Betrag wird direkt an die Tagesmutter überwiesen.

Dieser Zuschuss beträgt ebenfalls maximal  € 291,- im Monat und ist einkommensabhängig.

Der  Oberösterreichischer Kindergarten-, Horterhalter  hat zur Deckung der Kosten der Erhaltung des öffentlichen Kindergartens und Hortes, sowie der allenfalls verabreichten Verpflegung von den Eltern einen angemessenen, jedoch insgesamt höchstens kostendeckenden Beitrag  einzuheben.

Der Erhalter hat den Elternbeitrag tarifmäßig festzusetzen. Hierbei ist vorzusehen, dass der Elternbeitrag entsprechend den Vermögens-, Einkommens- und Familienverhältnissen der Eltern ermäßigt oder zur Gänze nachgesehen werden kann. Zur teilweisen Deckung der Erhaltungskosten des Privatkindergartens, Privathortes muss ein Elternbeitrag eingehoben werden, der hinsichtlich seiner Höhe den durchschnittlichen Elternbeitrag in einem vergleichbaren öffentlichen Kindergarten, Hort nicht wesentlich übersteigt.

Die Salzburger Gemeinden haben für den Besuch eines öffentlichen Kindergartens von den Eltern einen durch Verordnung der Gemeindevertretung festgesetzten Beitrag einzuheben. Dabei können unter Bedachtnahme auf die Vermögens-, Einkommens- und Familienverhältnisse der Beitragspflichtigen auch Ermäßigungen und Befreiungen vorgesehen werden.

Ein zusätzlicher Beitrag ist auch für den Besuch des Kindergartens während verlängerter Öffnungszeiten oder der Weihnachts- oder Osterferien festzusetzen.
 
Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen haben von den Erziehungsberechtigten einen nach dem Familieneinkommen festzusetzenden Beitrag einzuheben. Dabei sind mindestens zehn Abstufungen vorzusehen. Die Höchstbeitrag für eine Ganztagsbetreuung (31- 40 Stunden in der Woche) ist mit €  436,-, der Mindestbeitrag mit € 116,- je Kind und Monat festzulegen. In diesen Beträgen sind die Verpflegungskosten nicht enthalten. Für eine Dreiviertelbetreuung (21 bis 30 Stunden je Woche), Halbtagsbetreuung (11 bis 20 Stunden je Woche) oder Viertelbetreuung  (1 bis 10 Stunden je Woche) sind die Mindestbeiträge anteilig zu berechnen.
 

Die gleichen Regelungen gelten in Salzburg für die bei Tageseltern betreuten Kinder.
 

In Steiermärkischen Kindergarten haben Eltern den vom Kindergartenträger festgesetzten Beitrag zu einheben. Das Land gewährt den Eltern, deren Kinder eine Kinderbetreuungseinrichtung regelmäßig besuchen, eine monatliche Landes-Kinderbetreuungsbeihilfe.

Die Landes-Kinderbetreuungsbeihilfe ist, unter Berücksichtigung der zumutbaren Belastung, nach dem Einkommen der Eltern und der Anzahl der im Haushalt lebenden unversorgten Kinder zu gewähren Die Höhe der monatlichen Beihilfe ergibt sich aus der Differenz zwischen der möglichen Höchstbeihilfe von €  43,60  Kinderbetreuungsförderungsgesetz und dem den Eltern zumutbaren Aufwand für die Kinderbetreuung.

Der zumutbare Aufwand für die Kinderbetreuung ist in einer Tabelle festgelegt. In dieser Tabelle ist sowohl das Einkommen der Eltern als auch die Anzahl der im Haus lebenden unversorgten Kinder berücksichtigt.

In Tirol können Erhalter von Kindergärten die Elternbeiträge frei vorschreiben.

In Vorarlberg müssen Elternbeiträge mindestens 25% der Kosten decken, müssen nach Alter des Kindes, Betreuungsdauer, Familieneinkommen gestaffelt sein, und dürfen Individualförderungen (z.B. die Kinderbetreuungsbeihilfe des AMS) nicht unterstreiten. In Vorarlberg finden wir eine Empfehlung des Landes an die Gemeinden über die Höhe der einzuhebende Elternbeiträge. 
Nicht gesetzlich determiniert ist wie viel Wiener Eltern für die Betreuung ihren Kindern bezahlen müssen. In städtischen Kindergärten kostet ein Ganztagsplatz (zwischen 6 und 18 Uhr)  € 199,- für die Verpflegung ist ein Essenbeitrag in der Höhe von €  57,- zu errichten. Gleich viel bezahlen Eltern für einen Ganztags-Krippen-Platz. Schulkinder werden für € 131,- betreut (von 11 bis 18 Uhr). Halbtags bezahlen Eltern  € 118,- für die Betreuung im Hort an nur 3 Tagen €  109,-.

Ermäßigungen werden unter einer Bemessungsgrundlage von € 2.209,00

gewährt, sind nach dem Einkommen der Eltern sozial gestaffelt und grundsätzlich befristet. Bei einer Bemessungsgrundlage unter €  1.018,00 ist kein Besuchsbeitrag zu bezahlen. Die Bemessungsgrundlage für den Elternbeitrag ab September 2003 errechnet sich wie folgt: Monatliches Nettoeinkommen der Elternteile,  Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe inklusive Kinderabsetzbetrag aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Kinder, Unterhaltsbeitrag und eventuell Eigeneinkommen des Kindes, das das Kindertagesheim besuchen soll. Für weitere unversorgte Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird und die mit den Eltern, oder einem Elternteil im gemeinsamen Haushalt leben, wird von der Bemessungsgrundlage ein Betrag in der Höhe von € 313,- in Abzug gebracht.

Österreichweit ist der Bezug von einer Kinderbetreuungsbeihilfe des Arbeitsmarktservice möglich. Diese Beihilfe soll die Vermittlung arbeitsloser Personen unterstützen bzw. die Beschäftigung unselbstständig erwerbstätiger Personen mit Kinderbetreuungspflichten sichern. Dabei soll die Inanspruchnahme einer entgeltlichen Kinderbetreuung zum Zwecke der Arbeitsvermittlung gefördert werden. 
Voraussetzung ist, dass die Aufnahme einer Arbeit oder Besuch eines Kurses des Arbeitsmarktservice wegen Kinderbetreuungspflichten
 nicht oder nur erschwert möglich ist.
Die Höhe der Kinderbetreuungsbeihilfe ist abhängig vom Familieneinkommen, den Unterbringungskosten und der Art und dem Ausmaß der Unterbringung des Kindes und errechnet sich als Differenzbetrag zwischen zumutbarer Eigenleistung und tatsächlichen Betreuungskosten. Die Bewilligungsdauer beträgt durchschnittlich 6 Monate und maximal bis zu drei Jahren. Kinderbetreuungshilfe kann nicht gleichzeitig mit dem KBG bezogen werden.

VI. Die fachtische Situation der Kinderbetreuung in Österreich
1. International

Die Unterschiede in der Versorgungsquote in den Europäischen Mitgliedstaaten lassen sich teilweise aus der unterschiedlichen rechtlichen Situation der Länder erklären. Es gibt  in vielen Ländern Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz: in Schweden, Finnland, Deutschland, Frankreich. Allerdings unterscheiden sich die Regelungen in den Ländern bezüglich des zeitlichen Umfanges der Betreuung und der Altergruppen. 
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Österreich hat in den  letzten Jahren nur sehr wenige Plätze für unterdreijährige Kinder zur Verfügung gestellt.
 Ähnlich niedrige Betreuungsraten weisen noch Griechenland, Großbritannien, Spanien und  Irland  auf. 
Von diesen Länder  liegen Geburtenraten in Griechenland
 und in Spanien, 
 wie in Österreich
 sehr niedrig.
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Wesentlich besser ist in Österreich die Versorgung mit Kindergartenplätzen in internationalem Vergleich.
 

Zwischen 1997 und 2000 wurde Seitens des Bundes Österreichweit zusätzlich € 87,2 Mio. zur Unterstützung der Bundesländer beim Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung gestellt. Da die Bundesländer und Gemeinden diesen Betrag zumindest verdoppeln mussten, wurden in diesem Zeitraum jedenfalls € 174,4 Mio. in diesen Bereich zusätzlich investiert.

Durch diese Maßnahme konnten insgesamt 32.188 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder aller Altersstufen geschaffen werden. 
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Nur 6 % der Schulkinder sind nachmittags in Horten, Schülerheimen, oder in alterserweiterten Gruppen untergebracht. In den Skandinavischen Länder sind es wesentlich mehr, dort sind über 60 % aller Schulkinder unter 10 in Betreuung, wobei in diesen Länder auch andere, in Österreich nicht bekannte Formen der Nachmittagsbetreuung  angeboten werden.

In Finnland  besuchen Kinder eine Ganztagsschule. Die Freizeitgestaltung findet nach der Schule in öffentlich bezuschussten Spielzentren statt, wobei die Eltern allerdings nur einen Elternbeitrag von 15 Prozent der Kosten zu tragen haben. Die Einrichtungen sind ebenfalls während der Sommerferien geöffnet, so dass Eltern auch in dieser Zeit ihre Kinder betreut wissen. Zudem bietet die lutherische Kirche für Kinder ab vier Jahren Spielgruppen an, in welchen die Kinder für einige Stunden pro Tag betreut werden. Dieses Angebot wird von 60 Prozent aller Kinder genutzt.

Im Unterschied zu anderen Länder existiert in Frankreich kein eigenständiges Hortsystem. Anstelle dessen besuchen die Kinder Ganztagsschulen, in denen vor und nach der Schulzeit flankierende Betreuungsangebote existieren. Die Betreuung erfolgt dabei durch Animateure (animateurs), die eine Kurzausbildung in Freizeitgestaltung haben, entweder auf dem Schulgelände oder in nahe gelegenen Räumlichkeiten.
Neben dem Vorschulsystem wurde in Schweden im bereits seit den 70er Jahren ein verstärktes Augenmerk auf den Ausbau der außerschulischen Betreuungssysteme gelegt. Die diesbezüglich am meisten verbreitete Betreuungsform ist das Freizeitheim, das meist in die Schule integriert ist. Dies ist insbesondere deshalb von Vorteil, weil die Schulen in Schweden autonom die Länge des Schultages bestimmen. Der Schultag darf jedoch höchstens acht Stunden für ältere und sechs Stunden für jüngere Schüler dauern. Die Einrichtungen sind auch während der Schulferien geöffnet.

Die außerschulische Betreuung ist erfolgt nach einem integrierten Konzept von Erziehung, Bildung und Betreuung, das durch das Pädagogische Programm für Freizeiteinrichtungen in Schweden festgelegt ist. Schweden ist das einzige Land in der Europäischen Union, in dem seit 1977 eine spezielle Hochschulausbildung für das Personal von Horteinrichtungen besteht, so dass die Kinder durch gut ausgebildete Pädagogen betreut werden.

Trotz des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz bekommen allerdings viele Kinder in der Altersgruppe zwischen 10 und 12 Jahren keinen Hortplatz. Um das fehlende Hortangebot zu kompensieren, hat sich eine Reihe von Freizeitklubs gebildet, die durch die Kommunen oder durch Wohlfahrtsorganisationen getragen werden. Die Betreuung erfolgt hier in großen Gruppen durch qualifizierte Teilzeitkräfte.

2.  Regional

Es besteht in Österreich einen Bedarf an mehr Kinderbetreuungsangeboten für Unter-3-jährige und Schulkinder, sowie einen Bedarf an längeren Öffnungszeiten. So gaben in einer 1999 vom Amt der Oö. Landesregierung veröffentlichten Erhebung über die Öffnungszeiten von Kindergärten in Oberösterreich rund 19% der befragten Eltern (absolut 5.183 Personen) an, dass sie andere Öffnungszeiten benötigen würden. Erwerbstätige und alleinerziehende Elternteile waren mit den Öffnungszeiten von Kindergärten durchgehend weniger zufrieden als die jeweilige Vergleichsgruppe.
 Die bereits erwähnte aktuellere Mikrozensus-Erhebung über Kinderbetreuung in Österreich, bei der der Bedarf an außerfamiliärer Kinderbetreuung sowie die Zufriedenheit der Eltern mit den Einrichtungen bei ca. 30.000 Haushalten erfragt und auf ganz Österreich hochgerechnet wurde, ergab, dass für 89.400 Kinder unter 15 Jahren aus der Sicht der Eltern der Bedarf an Betreuungsplätzen nicht gedeckt sei.
 Der quantitativ größte Mangel bestand bei Kindern im Pflichtschulalter. Hier wäre eine Anhebung der Betreuungsquote von 15,8% auf 19,1% erforderlich. Bei Unter-3-jährigen müsse die Betreuungsquote von rund 10% (22.800 Kinder) auf 16% erhöht werden.

„Als besonders problematisch empfinden die Eltern die starren Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen, die den flexibler werdenden Erwerbszeiten der Eltern gegenüberstehen. Ebenso erschweren die ferienbedingten Schließzeiten einiger Kindergärten und schulischer Einrichtungen (bis zu 13 Wochen im Jahr) die Vereinbarkeit von Familie und Erwerb. Außerdem würden sich viele Eltern auch verlängerte Öffnungszeiten tagsüber wünschen. Kinderbetreuungseinrichtungen, die vor acht Uhr morgens öffnen, eine Betreuung auch über Mittag und länger am Abend anbieten, kämen den Arbeitszeiten der Eltern entgegen“.
3. Zukünftige Inanspruchnahme von Kinderbetreuungseinrichtungen

Die Statistik Austria hat im Auftrag des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz in Zusammenarbeit mit den Bundesländern eine Berechnung und Prognose der Inanspruchnahme von Kinderbetreuungs-einrichtungen vorgenommen. 

Die Bedarfsberechnung erfolgte durch Vergleich von aktuellen Betreuungsquoten mit durchschnittlichen Betreuungsquoten pro Altersgruppe und Bezirkstyp. Die Bezirke wurden nach Frauenerwerbsquote, Anzahl der Alleinerzieher/innen, Hausfrauenanteil und Agrarquote in 5 Bezirkstypen von sehr ländlich bis großstädtisch eingeteilt. Insgesamt wurde ein aktueller Mehrbedarf von 18.154 Plätzen für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren ermittelt. 

Für die 10-Jahres-Prognose wurden drei Varianten errechnet und einander gegenübergestellt. In Variante 1 blieb die Inanspruchnahme konstant und Veränderungen ergaben sich aus der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung. In einer weiteren Variante wurde die Inanspruchnahme auf die durchschnittliche Betreuungsquote angehoben und an der Bevölkerungs-entwicklung gemessen. Letztlich wurden auch die Veränderungen der letzten Jahre durch eine mathematische Funktion fortgeschrieben.

4. Neuere Initiativen des Bundes

Ab 1. Jänner 2005 stehen dem Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz finanzielle Mittel aus dem Familienlastenausgleichsfonds für Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Ausweitung der Kinderbetreuung zur Verfügung.
 

Ziel der Kinderbetreuungsförderung ist die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Einmalförderung innovativer Kinderbetreuungsplätze, wobei die bedarfsgerechte Flexibilität der Betreuungseinrichtungen besonders berücksichtigt wird. 

Das Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz kann gemeinnützige Einrichtungen, etwa auch Elterninitiativen, die innovative Kinderbetreuungsplätze gemäß den im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 22. Dezember 2004 kundgemachten Richtlinien durchführen, auf Antrag fördern.


Ziel ist die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Förderung innovativer Kinderbetreuungsplätze, wobei die bedarfsgerechte Flexibilität der Betreuungseinrichtungen besonders berücksichtigt wird. 

Gegenstand der Förderung ist die Einmalförderung für Projekte der privaten externen Kinderbetreuung, die Pilotcharakter haben. Als Pilotprojekte gelten Kinderbetreuungsangebote, die insbesondere aufgrund ihrer Organisationsform oder ihres flexiblen Betreuungskonzepts in der Region bzw. im Bundesland einzigartig sind, oder die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, fördern.

 .  . 

 .  

VII.
Die Situation der Kinderbetreuung in den einzelnen Bundesländer
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Nur wenige Kinder unter einem Jahr werden in Krabbelstuben oder Alterserweiterten Gruppen betreut. In mehreren Landesgesetzen befinden sich Regelungen, die das untersagen, oder nur in Ausnahmefällen zulassen. (z.B. in Salzburg).  In Wien werden am meisten (2,4 %), in Vorarlberg am wenigsten (0,1 %) der Kinder dieser Altersgruppe in diese Einrichtungen aufgenommen.
 
Die Betreuungsquoten der 1-2 Jährigen Kinder variiert zwischen 1,0 % in Niederösterreich und 18,3 % in Wien.
 
Mehr als die Hälfte der 2-3 Jährigen werden in Wien institutionell betreut. Auch in Burgenland besuchen 23,8 % der Kinder eine Kinderbetreuungseinrichtung, gefolgt von Salzburg mit 16,4 %. Am wenigsten wird die Betreuung in Tirol in Anspruch genommen, hier werden nur 6,3 % der Kinder tagsüber in Einrichtungen untergebracht.
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93, 9 % der Kinder zwischen 3 und 4 Jahren besuchen in Burgenland einen, in Vorarlberg stehen Kindergärten nur in begründeten Fällen für untervierjährige Kinder offen. Mit dieser gesetzlichen Regelung ist zu erklären, warum nur 24,2 % dieser Kinder diese Einrichtungen besuchen.

Ähnlich hoch sind die Burgenländischen Betreuungsquoten bei den Vier- und Fünfjährigen  in den Kindergärten. Hier werden sogar Kinder aus Wien betreut, deren Eltern sie  wegen den hohen Kosten in den benachbarten Bundesländern betreuen lassen. Viele 4 und 5 Jährige Kinder findet man in den Voralbergischen Einrichtungen,
 weniger in Kärnten und in Wien (82 und 84 %).

VIII. Empfehlungen zur Verbesserung der Kinderbetreuung in Österreich

1. Empfehlung in Bezug auf den politischen Rahmen

Die verschiedene rechtliche und faktische Situation in den einzelnen österreichischen Bundesländern, aber auch die großen  Unterschiede zwischen den Gemeinden, was Zugang, Qualität und das Vorhandensein von Betreuungsplätzen betrifft, zeigt, dass nur nationale Politik die Versorgung mit aufeinander abgestimmten, qualitativ hochwertigen Kindertageseinrichtungen sicherstellen kann. Deswegen wird der Bundesregierung empfohlen,  einen fachlichen und öffentlichen Meinungsbildungsprozess herbeizuführen, um eine offizielle und abgestimmte Absichtserklärung für Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für kleine Kinder zwischen null und sechs Jahren im öffentlichen und privaten Sektor, auf nationaler- und Landesebene zur Verfügung zu stellen. Eine solche Politik benennt Grundlagen und Zielvorgaben, definiert Prioritäten und zeigt, wie derartige Initiativen zwischen wichtigen Abteilungen koordiniert werden.

Es wird empfohlen eine Abteilung zu ernennen, die die Verantwortung für die Umsetzung der Politik übernimmt, entweder direkt oder mit Hilfe einer Dienststelle. Auf  Landesebene sollte gleichermaßen die Verantwortung zugewiesen werden, entweder indem Landesbehörden Einrichtungen direkt verwalten oder indem an andere Anbieter ausgelagert wird.

Die Regierungen hätten ein Programm zur Umsetzung der Politik zu erstellen, das entsprechende Strategien skizziert, Ziele festlegt und Ressourcen detailliert angibt. Die Landesregierungen sollten in gleicher Weise ein Programm zur Umsetzung der Politik und der Weiterentwicklung der Praxis erstellen.

Es wäre notwendig, dass gesetzlicher Rahmen geschaffen werden, die sicherstellen, dass die Ziele innerhalb einer bestimmten Zeit vollkommen erfüllt und regelmäßig überprüft werden, und der die Zuständigkeit der Landesregierungen bei der Erfüllung der Ziele umreißen soll.

Die Abteilung oder Dienststelle der Regierung sollte eine Infrastruktur für die Planung, Aufsicht, Überprüfung, Unterstützung, Aus- und Weiterbildung, Forschung und Einrichtungsentwicklung schaffen, mit parallelen Strukturen in den Bundesländern.

Das Planungs- und Aufsichtssystem müsste über Maßnahmen verfügen, die Angebot, Nachfrage und Bedürfnisse der österreichischen, regionalen und/oder lokalen Einrichtungen für kleine Kinder zusammenführen.

Es wird empfohlen, dass Dienststellen  geschaffen werden, die eine hohe Qualität von vorschulischen Einrichtungen sicherstellen, indem Standards aufgestellt, Daten gesammelt und ausgewertet sowie entsprechende Förderrichtlinien entwickelt werden. Ihre Mitglieder sollen Eltern, Fachkräfte, führende Persönlichkeiten aus dem Gemeinde- und Staatsleben (einschließlich Pfarrer), Verwaltungsbedienstete und Regierungsvertreter sein. Eine ähnliche Funktion und Zusammensetzung sollen die zu schaffenden Dienststellen  haben, die für die Überwachung und Anleitung der Einrichtungen in ihrem Bezirk zuständig sind. 

Wünschenswert wäre eine Lizenzierung von frühpädagogischen Betreuungs- und Bildungsprogrammen sowie Kindertageseinrichtungen. Die Bundesregierung soll Richtlinien entwickeln, die zu ähnlichen Kriterien in allen Bundesländer führen. Die Lizenzierung würde gewährleisten, dass das jeweilige Programm die Gesundheit und Entwicklung der Kinder bestmöglich fördert bzw. dass die jeweilige Einrichtung den Sicherheitsstandards entspricht. Die Bundesländer sollen für die Durchsetzung der Standards verantwortlich sein.

Eine klare Kompetenzaufteilung soll zwischen Bund und Ländern verhindern, dass die Verantwortung für die Kinderbetreuung zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften hin- und hergeschoben wird. 
Ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz  steht ganz oben auf der Wunschliste der Frauen. Daran knüpfen sich weitere Forderungen, wie dem Ausbau der Betreuungsplätze, der finanziellen Unterstützung des Bundes, einer einheitlichen bundesweiten Qualitätssicherung und einem fairen Ausgleich der Kosten für die Eltern. Es wird empfohlen  eine soziale Staffelung bis hin  zum Null-Tarif in allen Bundesländer in Gesetz zu verankern. Zur einheitlichen Qualität gehören auch die einheitlichen Ausbildungserfordernisse für Betreuer.

Wichtig ist, dass den Gemeinden und Ländern unter die Arme

gegriffen wird und die Gemeinden und Einrichtungen sich untereinander vernetzen. 

Begrüßenswert wäre ein Aktionsprogramm für den Ausbau der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern und Unter-3-Jährige nach dem Modell der „Kindergartenmilliarde“ in den Jahren 1997-1999.
2. Empfehlungen in Bezug auf die Finanzierung

Eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung kann laut dem Netzwerk Kinderbetreuung nur erreicht werden, wenn hierfür mindestens 1% des BIP bereitgestellt wird.
 Dieses 1 % stellt gegenwärtig rund ein Fünftel des öffentlichen Bildungshaushaltes in den Mitgliedsstaaten dar. Von diesem Hintergrund kann das Ziel der Einrichtungen für Kinder unter sechs Jahren als bescheidener und minimaler Teil der öffentlichen Ressourcen für eine Altersgruppe betrachtet werden, die ein Drittel aller Kinder ausmacht“.

In Österreich wird ca. 0, 38 % des BIP für  vorschulische Kinderbetreuung ausgegeben. Es wird also empfohlen in diesen Bereich zu investieren. 

Ein Teil dieses Budgets müsste zur Entwicklung der Infrastruktur von Einrichtungen verwandt werden. Dieser Teil sollte mindestens 5% Ausgaben für Beratungs- und Unterstützungsleistungen beinhalten, einschließlich externer oder interner Weiterbildung, und mindestens 1% für Forschung und Aufsicht.

Es sollte ein Investitionsprogramm für Bau und Renovierung geben, das sich auf die Ziele hinsichtlich Umgebung und Gesundheit bezieht.

.

Auch die 7. Empfehlung der „Quality 2000“-Initiative enthält die Forderung nach einer besseren Finanzierung der vorschulischen Fremdbetreuung: Die Ausgaben sollten ähnlich hoch wie diejenigen für Grundschulkinder sein. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass alle Familien mit Kleinkinder Zugang zu qualitativ hochwertigen und „bezahlbaren“ Betreuungsangeboten haben und zwischen verschiedenen Formen wählen können, ohne das Kostenfragen die entscheidende Rolle spielen. Rund 10% der Mittel sollten für Fort- und Weiterbildung des Personals, die Information und Beteiligung der Eltern, die Lizenzierung von Programmen und Einrichtungen, für Planung, Evaluation, Forschung und unterstützende Dienste verwendet werden.

Die Kosten für das Kinderbetreuungssystem sollen gemeinsam von der Öffentlichkeit, den Eltern (einkommensabhängig), den Arbeitgebern, der Regierung und Organisationen auf kommunaler Ebene aufgebracht werden. Um die entsprechende Motivation zu schaffen, sollen Kosten-Nutzen-Vergleiche aufgestellt werden (z.B. könnte sich Nutzen längerfristig in niedrigeren Ausgaben für Sonderschulen, Strafvollzug oder Sozialhilfe zeigen). Die Mittel könnten auf verschiedene Art und Weise an Familien mit Kleinkindern - unter Berücksichtigung der Höhe des Familieneinkommens - vergeben werden: durch Voucher, durch direkte Zahlungen an die von der jeweiligen Familie ausgesuchten Einrichtung oder durch Steuererleichterungen.

Hinsichtlich des Nutzens einer qualitativ hochwertigen Fremdbetreuung liegen inzwischen viele Forschungsergebnisse aus den USA vor. Sie belegen, dass Kinder aus „guten“ Kindertageseinrichtungen seltener in der Schule sitzen bleiben, seltener in Sonderschulklassen kommen, häufiger die Schule abschließen und häufiger weiterführende Schulen besuchen. Sie werden seltener arbeitslos und bedürfen seltener einer öffentlichen Unterstützung, verdienen später mehr und werden seltener delinquent bzw. kriminell. 

Besonderes gefördert werden sollten einkommensschwächere Familien und auch aus gesellschaftspolitischen Erwägungen Familien mit mehreren Kinder. Die Elternbeiträge  sind nach dem Haushaltseinkommen, der Familiengröße und anderen relevanten Kriterien richten.
Kinderbetreuung sollte im Steuerrecht eine wichtigere Rolle spielen. Es sollte einem Betreuungsfreibetrag nach deutschem Modell, oder Absetzbarkeit im Rahmen der Werbungskosten (nachgewiesene erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten) ermöglicht werden. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Kinderbetreuungsabsatzbetrag, dass auch in der Form einer Negativsteuer ausbezahlt werden würde, wie der jetzige Alleinerzieherabsatzbetrag. Das würde auch allein erziehende Mütter, die Teilzeit arbeiten und daher keine Lohnsteuer bezahlen, begünstigen.

Eine solche Neuerung  würde eine deutliche Verbesserung der Familienförderung darstellen. Aufwendungen für Horte, Tagesmütter, Kindergärten oder andere Formen der Kinderbetreuung würden die Steuerlast mindern und wären so teilweise vom Staat erstattet.

Die Einführung des Kinderbetreuungsgeldes (2002) wurde vom politischen Satz „Uns sind alle Kinder gleich viel Wert“ begleitet. Die Landesgesetzgeber sollten überlegen, ob sich dieser Gedanke auf sinnvoller Weise auf die Kinderbetreuung übertragen lässt. So könnte in allen Bundesländern die Pro-Kopf Förderung eingeführt werden, am Beispiel des Bundeslandes Salzburg.
 Das würde bedeuten, dass jedes Kind mit einer seines Alters entsprechenden Summe vom Land gefördert wird.

Innerhalb der Gemeinde sollten die Kinder und Eltern eine Wahlmöglichkeit haben, in welcher Einrichtung, bzw. ob sie die Betreuung bei einer Tagesmutter in Anspruch nehmen. Eine Gleichstellung von Tageseltern und Kinderbetreuungseinrichtungen, wie es in Salzburg der Fall ist sollte vermieden werden, weil es die Wahlmöglichkeit der Familien zwischen institutioneller Kinderbetreuung und Tagespflege beeinträchtigt.
3. Empfehlungen für die Bedarfserhebung

Österreich benötigt ein Netzwerk der Kinderbetreuungseinrichtungen. Eltern müssen an einer Stelle verlässliche Auskunft bekommen können, zum Beispiel in einem Kinderbüro. Ein regelmäßiger Kinderbericht der Bundesregierung wäre wichtig, um aktuell und detailliert über die Lebenssituation österreichischer Kinder informiert zu sein und so zu ihrer Verbesserung beitragen zu können. 

Kinderpolitik ist eine Querschnittsaufgabe. Sie betrifft alle Politikfelder. Nach den Ergebnissen der Mikrozensuserhebung 1995 sind mehr als drei Viertel der befragten Eltern mit den bestehenden Öffnungszeiten zufrieden, während ein knappes Viertel daran Kritik äußert. 
Die unzufriedenen Eltern haben vor allem den Wunsch, dass in Ferienzeiten die Kindergärten nicht so lange geschlossen sind. Die Kindergärtnerinnen selbst stehen diesen Wünschen ablehnend gegenüber. 89% sprachen sich in einer Studie aus dem Jahr 1994 explizit gegen, und nur 9% für eine Ausweitung der Öffnungszeiten aus. Ihre Gegenargumente: Die Kinder würden sonst überfordert, der Kindergarten solle nicht die Familie ersetzen.

Die Feststellung des Bedarfes (auch was die tägliche, wöchentliche und jährliche Öffnungszeiten  betrifft) sollte auch auf regionaler Ebene durch unabhängige Servicestellen, bzw. durch wissenschaftlich (von Soziologen) erstellte Befragungen erfolgen, und nicht durch die auch für die Finanzierung zuständigen Landesregierungen, bzw. Gemeinden.
4. Empfehlungen zur Sicherung der Qualität der Kinderbetreuung

In den Kinderbetruungseinrichtungen ist es sehr wichtig, dass das Team immer wieder die Zeit findet, die eigene pädagogische Arbeit zu überprüfen, an den genannten Standards und den Erziehungszielen (Einrichtungskonzeption) zu messen und sinnvolle Veränderungen in die Wege zu leiten. Ein Reflexionstag, an dem sich das gesamte Team zur Situationsanalyse und Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten zurückzieht, kann hier mehr bewirken als der Besuch mehrerer Fortbildungen.

Informationen über die Standards einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung sind in unserer Gesellschaft noch nicht weit verbreitet. Hier können Fachkräfte, Verbände und Wissenschaftler als Multiplikatoren wirken. Ein Ziel sollte sein, insbesondere bei Politikern und in den Medien Verständnis für die Notwendigkeit und die Kriterien einer guten Fremdbetreuung zu wecken. Nur so kann in einer Zeit der Sparpakete erreicht werden, dass Rahmenbedingungen verbessert oder zumindest aufrechterhalten werden.

Ein weiteres Ziel sollte sein, „schlechte“ Betreuungsangebote vor Ort auszumerzen, da sie die kindliche Entwicklung beeinträchtigen, wenn nicht gar schädigen. Hier kommt der Aufklärung der Eltern über die kindlichen Bedürfnisse und die Standards einer „guten“ Fremdbetreuung eine besondere Bedeutung zu. Die Geburtenrate lässt erwarten, dass es in wenigen Jahren zumindest im Kindergartenbereich bundesweit zu einem Überangebot an Plätzen kommen wird. Dann haben informierte Eltern die Möglichkeit, für ihre Kinder solche Einrichtungen auszuwählen, die qualitativ hochwertige Arbeit leisten sowie den Bedürfnissen von Familien und Kindern entsprechen. Wenn sich die Fachkräfte in den anderen Kindergärten nicht umstellen, werden sie dann mit der Schließung ihrer Einrichtung mangels Anmeldungen rechnen müssen.
Den hohen Anforderungen an die pädagogische Arbeit und Kooperation mit den Eltern sowie an die eigene Person (Verhaltensmodell) kann nur Genüge getan werden, wenn die Fachkräfte entsprechend qualifiziert sind. Amerikanischen Untersuchungen kann entnommen werden, dass eine mittlere Berufsausbildung und -erfahrung am besten ist: Beispielsweise wurde bei einer besonders hohen Qualifikation eine zu akademische Orientierung (Betonung schulischer bzw. kognitiver Aktivitäten, Vernachlässigung der sozialen Entwicklung) und bei mehr als zehn Jahren Berufserfahrung eine Verschlechterung der Qualität der Arbeit festgestellt. Ferner zeichnen sich „gute“ Tageseinrichtungen durch einen seltenen Personalwechsel und ein funktionierendes Team aus. Die Fachkräfte identifizieren sich mit dem pädagogischen Konzept (Werte- und Zielkonsens), sind sich über ihre Aufgaben im klaren, planen gemeinsam die pädagogische Arbeit und besondere Aktivitäten, nutzen individuelle Kompetenzen der einzelnen Kollegen/innen, haben eine positive Arbeitshaltung und streben nach Verbesserung der eigenen Leistungen. Sie fühlen sich im Team und in ihrer Gruppe wohl und sind mit ihrem Beruf zufrieden.
Die Anforderungen an die  Kindergartenleitung sind in den letzten Jahren gestiegen. LeiterInnen sollten  über Führungs- und Managementfähigkeiten verfügen sowie gut mit anderen Menschen zu Recht kommen. Sie müssen Personen als neue Mitarbeiter/innen auswählen, die qualifiziert sind und in das Team passen. Sie würdigen die Arbeit der Kollegen/innen, helfen ihnen und beraten sie, sollten offen für neue Ideen und in der Lage sein eine positive Atmosphäre zu schaffen. Es wird deswegen empfohlen für größere Einrichtungen
 für den Kindergarten LeiterIn eine Hochschulausbildung zu fordern und die dazu notwendigen Ausbildungshochschulen einzurichten.  
Wünschenswert wäre auch  eine wissenschaftlich fundierte Grundlage zur Aus- Fortbildung von Betreuern in Kindertageseinrichtungen und  Tagesmüttern auszuarbeiten, die Erkenntnisse aus vielen Wissenschaftszweigen - von der Entwicklungspsychologie über Kleinkindpädagogik bis hin zur Erwachsenenbildung - berücksichtigen. 

Die Qualifizierung nach diesem Konzept sollte als Voraussetzung für die Tätigkeit als Betreuer, oder Tagesmutter rechtlich verpflichtend sein.

5. Förderung von  betrieblichen Kinderbetreuungseinrichtungen

Notwendig zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auch, dass Unternehmen familienfreundlicher werden. Die familienfreundlichen Maßnahmen seitens der Unternehmen lassen sich jedoch nicht durch gesetzliche Auflagen und Einschränkungen zu Lasten ihrer Wettbewerbsfähigkeit erzwingen. Es geht vielmehr darum, die Eigeninitiative der Wirtschaft für familienfreundliche Maßnahmen zu aktivieren.

Die Broschüre „Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung - Konzepte und Praxisbeispiele“ des deutschen Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gibt einen Überblick über verschiedene Modelle der betrieblich unterstützten Kinderbetreuung. Zahlreiche Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen in allen Bundesländern wurden nach aktuellen Konzepten und Praxisbeispielen befragt.

Wünschenswert wäre eine familienfreundliche Unternehmenskultur. Wenn Betriebe sich für Kinderbetreuung engagieren, handeln sie in ihrem ureigenen Interesse. Unternehmen profitieren, weil die Fluktuation sinkt und Qualifikationen erhalten bleiben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind motivierter und zufriedener, wenn sie Beruf und Familie vereinbaren können. Betrieblich geförderte Kinderbetreuung ist ein Beitrag zur familienfreundlichen Gestaltung der Arbeitswelt.
Im ersten Teil der Broschüre werden Argumente für betriebliches Engagement in der Kinderbetreuung aus Sicht von Unternehmen, Arbeitnehmerschaft, Personalvertretungen und kommunalen Akteuren benannt. Zudem wird auf wichtige Aspekte der pädagogischen Qualität von Kinderbetreuung eingegangen. Detailliert werden im zweiten Teil acht Organisationsmodelle vorgestellt, vom Betriebskindergarten über die Förderung von Elterninitiativen bis hin zu ergänzenden Arrangements wie Vermittlungsagenturen. Die Praxisbeispiele werden in einem „Steckbrief“ mit Kurzinformationen und einem ausführlichen Porträt dokumentiert. Im Anhang finden sich hilfreiche Tipps wie beispielsweise ein Fragenkatalog zur Bedarfserhebung sowie Hinweise auf Ansprechpartner und weiterführende Literatur.

Es wird den österreichischen Verantwortlichen empfohlen eine ähnliche Informations-Broschüre herauszugeben, die  Anregungen und praktische Hinweise enthalten wie individuelle, betrieblich unterstützte Kinderbetreuungsarrangements geschaffen werden können. Hier sollten nicht nur die großen Konzerne angesprochen werden. Vielmehr können sich auch kleinere und mittlere Unternehmen sowie öffentliche Betriebe für ein differenziertes Angebot unterschiedlicher Betreuungs- und Bildungsangebote engagieren.

Die Art der Unterstützung durch die Betriebe kann sehr  unterschiedlich sein. Sie reicht von der Bereitstellung kostengünstiger Räume, über die Lieferung des Mittagessens bis zur Sicherung eines Betreuungskontingents oder der Finanzierung in Form einer Pauschale pro Kind. 

Je nach dem ob Krippenkinder oder ältere Kinder betreut werden liegen die durchschnittlichen Ganztagskosten bei ca. drei- bis siebenhundert Euro pro Monat. Wenn eine flexible, verlässliche und umfassende Betreuungsmöglichkeit im Umfeld ihres Arbeitsplatzes angeboten wird, so sind Eltern in der Regel bereit, ein Drittel  selbst aufzubringen. Wenn ein weiteres Drittel von Land und Gemeinden aufgebracht wird, so könnte der Rest von den beteiligten Unternehmen geleistet werden.

Eine bessere Balance von Familie und Arbeitswelt bringt uns eine dreifache Gewinnsituation, zum einen gewinnen die Familien, denn sie werden bei der Koordination von Berufs- und Privatleben entlastet, zum zweiten profitiert der Staat, wenn er durch eine höhere Erwerbsbeteiligung Steuern und Sozialabgaben einnimmt, und zum dritten bringt eine familienorientierte Personalpolitik für Unternehmen Wettbewerbsvorteile und Kosteneinsparungen. Die Erkenntnis, dass eine familienfreundliche Arbeitswelt sowohl volkswirtschaftlich als auch betriebswirtschaftlich Gewinn bringt, setzt sich durch. Um den Prozess zu beschleunigen sollten auch in Österreich Betriebe mit ökonomischen Argumenten überzeugt werden.
6. Recht auf Kinderbetreuung
Die UNO hat das grundsätzliche Recht des Kindes auf eine Betreuungseinrichtung im Übereinkommen über die Rechte des Kindes festgelegt. Dieses Übereinkommen wurde 1992 auch von Österreich ratifiziert. Darin heißt es: „Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Kinder berufstätiger Eltern das Recht haben, die für sie in Betracht kommenden Kinderbetreuungsdienste und einrichtungen zu nutzen“. Dieses Recht sollte in Österreich verwirklicht werden, wie es in zahlreichen der Europäischen Länder schon Wirklichkeit ist, wie in Finnland, Schweden, Frankreich und in Deutschland.

Es wird empfohlen jedem Kind ab dem ca. zweitem Lebensjahr ein Rechtsanspruch auf mindestens 20 Stunden einzuräumen, unabhängig davon, ob die Eltern berufstätig sind oder nicht. Außerdem  sollten Kinder, deren Eltern einer Beschäftigung nachgehen, oder in Ausbildung stehen das Recht auf einen zumutbaren und qualitativ hochwertigen Betreuungsplatz haben. Weitere Kriterien für den Bedarf sind insbesondere Pflegetätigkeit der Eltern sowie erzieherische Gründe.

Dafür wird natürlich, ein bedarfsgerechter Ausbau qualifizierter Angebote und die Umwidmung freiwerdender Kindergartenplätze für Kinder unter drei Jahren notwendig. Um dieses zu ermöglichen müssen die Landesgesetzgeber ihre Kinderbetreuungs- und Kindergartengesetze anpassen, um die rechtlichen Voraussetzungen für eine an den Bedarf orientierte Versorgung mit Betreuungsplätzen zu ermöglichen. Darunter werden unter anderem die als rechtliche Barriere aufgestellten Bedarfsprüfungen der Gemeinden für die Einrichtung von privaten Kinderbetreuungseinrichtungen, die gesetzlich verankerte, ungerechtfertigt  verschiedene, dienstrechtliche Stellung von Betreuer in den verschiedenen Einrichtungen verstanden.

VIII. Vorschläge für die einzelnen Bundesländer zur Verbesserung der Situation der Kinderbetreuung

1. Burgenland

In Burgenland stehen in österreichischen Vergleich viele  Betreuungsplätze für Kinder allen Altersgruppen zur Verfügung. Um die Qualität der Kinderbetreuung zu gewährleisten wäre die Senkung der Gruppengröße von derzeit 25 auf 23 empfohlen, dass in Oberösterreich seit einigen Jahren Standart ist. Auch die Kinderzahl in Krabbelgruppen mit  15 Kindern ist relativ hoch. Noch wichtiger wäre es zu gewährleisten, dass immer eine zweite Person anwesend ist. Besonderes wichtig ist es bei Kindern unter drei Jahren. Auch das Raumerfordernis von 2 m² pro Kind ist sehr gering. Empfohlen wird, bei einer Erweiterung der Räumlichkeiten nicht einen übergroßen Spielraum zu errichten, aber mehrere Räume auf dem Beispiel von Steiermärkischen Kinderhäuser, um den Kinder Rückzugsmöglichkeiten und Ruheräume zu sichern.

2. Kärnten

Relativ viele ganz kleine Kinder besuchen in Kärnten eine Kinderbetreuungseinrichtung. Notwendig wäre es aber Kindergärten attraktiver zu machen, einerseits durch verminderte, oder sozial gestaffelte Elternbeiträge und durch Qualitätsverbesserungen, auch im Hinblick auf die sehr niedrigen Geburtsraten in Kärnten. Auch die Einführung neuer Formen der Kinderbetreuung, die eine flexible Reaktion auf demografische Entwicklungen reagieren kann, wäre wünschenswert. Empfohlen wird, die Anwesenheit einer Helferin für jede Gruppe vorzuschreiben.

3. Niederösterreich

Niederösterreich ist das einzige Bundesland, wo die Betreuung der Kindergartenkinder nach französischem Modell ausdrücklich ein Teil des Bildungssystems ist. So können Kinder die Einrichtungen kostenlos (wie es im Schulbereich ist) besuchen, zumindest am Vormittag. Nicht optimal ist, dass die Gruppengröße nur mit 28 beschränkt ist. Die Zahl der Ausbildungsstunden, die Tagesmütter absolvieren müssen (30) ist auch sehr niedrig, es wird also empfohlen, diese  Verpflichtung zu verschärfen, und auch für Betreuer in alterserweiterten Gruppen den zeitlichen Ausmaß der Ausbildung
  zu erhöhen. 

4.  Oberösterreich

Der Standard für die  Gruppengröße in Oberösterreich ist, wie schon erwähnt, der Beste unter den Österreichischen Bundesländern. Es ist aber möglich, dass die 23 Kinder nur von einer Kindergärtnerin betreut werden. Auch eine Verpflichtung der Betreuer zur Weiterbildung wäre wünschenswert. Die Anpassung der  Grundausbildung von Tageseltern und Betreuer an den Standard der anderen Bundesländer (mind. 300 Stunden) wird auch empfohlen.

4. Salzburg

Dem Salzburger Gesetzgeber wird empfohlen die Gruppengröße, besonders wenn auch behinderte Kinder in der Einrichtung betreut werden, zu senken. Derzeit ist in einer Integrationsgruppe die Anwesenheit von bis zu 24 Kindern möglich. Wünschenswert wäre die Beseitigung der Bestimmung im Salzburger Kinderbetreuungsgesetz, wonach für die Betreuung in einer anderen Gemeinde die Zustimmung des Bürgermeisters des Wohnsitzes notwendig ist, auch wenn in der Heimatgemeinde keinen Betreuungsplatz zur Verfügung steht. Empfohlen wird ebenfalls die Verankerung einer sozialen Staffelung der Elternbeiträge im Kinderbetreuungsgesetz. 
6. Steiermark

Die Steiermark hat als erste das „Kinderhaus“ im Gesetz verankert. Betreuungspersonen die zur Verfügung stehen müssen sind bei allen Formen
 großzügig geregelt. Um diese gesetzlichen Vorschriften einhalten zu können wäre eine höhere Förderung notwendig. Es wird also empfohlen, in der Steiermark vermehrt für die Kinderbetreuung zu investieren, besonders den Zugang für die unter Dreijährigen zu ermöglichen. Diese Verbesserungen sind wegen der in dieser Arbeit dargestellten Zusammenhänge zwischen der Situation der Kinderbetreuung und der Geburtenrate bedeutsam, da diese in der Steiermark sehr niedrig liegt. 
7.  Tirol

In Tirol besuchen sehr wenig kleine Kinder die Betreuungseinrichtungen. Es wird daher empfohlen für diese Kinder Krippenplätze zur Verfügung zu stellen, aber auch mehr 3 Jährige Kinder in den Kindergarten aufzunehmen. 
8. Vorarlberg
Vorarlberger Kindergärten sollten auch Dreijährige unter den gleichen Bedingungen wie ältere Kinder aufnehmen. Auch für die Krabbelstubenkinder stehen sehr wenige Plätze zur Verfügung. Die Gruppengrößen sollten gesenkt werden, in Vorarlberg können unter bestimmten Voraussetzungen mehr als 30 Kinder in einer Kindergartengruppe betreut werden. Die Landesregierung fördert ca.  50 % des Personalaufwandes, das scheint zu wenig zu sein um die Versorgung mit Betreuungsplätzen auch im ländlichen Bereich zu sichern.

9.  Wien

Regelung der Vorbereitungszeit im Wiener Tagesheimgesetz  und im Tagesbetreuungsgesetz für Kindergartenpädagoginnen und an anderen Betreuer wäre wünschenswert, um die Qualität der Arbeit zu gewährleisten. Es wird empfohlen gruppenführenden Kindergärtnerin mindestens 6 Stunden für Elterngespräche, Vorarbeiten und für die Organisation freizuhalten. In Familiengruppen können bis zu 20 Kinder angemeldet sein, auch wenn mehrere Unterdreijährige in der Gruppe anwesend sind. Es wird empfohlen, diese Zahlen zu senken. In Salzburg können in solchen Gruppen nur max. 16 Kinder eingeschrieben sein, wobei die Unterdreijährige doppelt zählen.
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� § 2 Oö. Kindergarten- und Hortgesetz 


� § 9  Salzburger Kinderbetreuungsgesetz 


� § 18 Salzburger Kinderbetreuungsgesetz 2001


� § 49 Salzburger Kinderbetreuungsgesetz 2001


� § 3 Steiermärkisches Kinderbetreuungsgesetz


� § 14  Abs 1 Zif .e, f  Steiermärkisches Kinderbetreuungsgesetz, 
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� § 8 Abs 1 Tiroler � HYPERLINK "http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=lrti&q=++++++++und+%2820040516%3E%3DIDAT+und+20040516%3C%3DADAT%29+und+%28Kindergarten+und+hortgesetz%29&box=Check+All&e=LRTI.23.2&e=LRTI.392.3&e=LRTI.393.4&e=LRTI.394.5&e=LRTI.395.6&e=LRTI.396.7&e=LRTI.397.8&e=LRTI.398.9&e=LRTI.399.10&e=LRTI.400.11&e=LRTI.401.12&e=LRTI.402.13&e=LRTI.403.14&e=LRTI.404.15&e=LRTI.405.16&e=LRTI.406.17&e=LRTI.407.18&e=LRTI.408.19&e=LRTI.409.20&e=LRTI.410.21&e=LRTI.411.22&e=LRTI.412.23&e=LRTI.413.24&e=LRTI.414.25&e=LRTI.415.26&e=LRTI.416.27&e=LRTI.417.28&e=LRTI.418.29&e=LRTI.419.30&e=LRTI.420.31&e=LRTI.421.32&e=LRTI.422.33&e=LRTI.423.34&e=LRTI.424.35&e=LRTI.425.36&e=LRTI.426.37&e=LRTI.427.38&e=LRTI.428.39&e=LRTI.429.40&e=LRTI.430.41&e=LRTI.431.42&e=LRTI.432.43&e=LRTI.433.44&e=LRTI.434.45&Markierte+Dokumente+anzeigen.x=114&Markierte+Dokumente+anzeigen.y=12" \l "hit14" ��INCLUDEPICTURE "D:\\TEMPORÄRE DATEIEN\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\Anwendungsdaten\\Microsoft\\Eigene Dateien\\LREGTirolKG+HG-Dateien\\CANAE1NN-Dateien\\leer.gif" \* MERGEFORMATINET ����Kindergarten� HYPERLINK "http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=lrti&q=++++++++und+%2820040516%3E%3DIDAT+und+20040516%3C%3DADAT%29+und+%28Kindergarten+und+hortgesetz%29&box=Check+All&e=LRTI.23.2&e=LRTI.392.3&e=LRTI.393.4&e=LRTI.394.5&e=LRTI.395.6&e=LRTI.396.7&e=LRTI.397.8&e=LRTI.398.9&e=LRTI.399.10&e=LRTI.400.11&e=LRTI.401.12&e=LRTI.402.13&e=LRTI.403.14&e=LRTI.404.15&e=LRTI.405.16&e=LRTI.406.17&e=LRTI.407.18&e=LRTI.408.19&e=LRTI.409.20&e=LRTI.410.21&e=LRTI.411.22&e=LRTI.412.23&e=LRTI.413.24&e=LRTI.414.25&e=LRTI.415.26&e=LRTI.416.27&e=LRTI.417.28&e=LRTI.418.29&e=LRTI.419.30&e=LRTI.420.31&e=LRTI.421.32&e=LRTI.422.33&e=LRTI.423.34&e=LRTI.424.35&e=LRTI.425.36&e=LRTI.426.37&e=LRTI.427.38&e=LRTI.428.39&e=LRTI.429.40&e=LRTI.430.41&e=LRTI.431.42&e=LRTI.432.43&e=LRTI.433.44&e=LRTI.434.45&Markierte+Dokumente+anzeigen.x=114&Markierte+Dokumente+anzeigen.y=12" \l "hit16" ��INCLUDEPICTURE "D:\\TEMPORÄRE DATEIEN\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\Anwendungsdaten\\Microsoft\\Eigene Dateien\\LREGTirolKG+HG-Dateien\\CANAE1NN-Dateien\\leer.gif" \* MERGEFORMATINET ����- und � HYPERLINK "http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=lrti&q=++++++++und+%2820040516%3E%3DIDAT+und+20040516%3C%3DADAT%29+und+%28Kindergarten+und+hortgesetz%29&box=Check+All&e=LRTI.23.2&e=LRTI.392.3&e=LRTI.393.4&e=LRTI.394.5&e=LRTI.395.6&e=LRTI.396.7&e=LRTI.397.8&e=LRTI.398.9&e=LRTI.399.10&e=LRTI.400.11&e=LRTI.401.12&e=LRTI.402.13&e=LRTI.403.14&e=LRTI.404.15&e=LRTI.405.16&e=LRTI.406.17&e=LRTI.407.18&e=LRTI.408.19&e=LRTI.409.20&e=LRTI.410.21&e=LRTI.411.22&e=LRTI.412.23&e=LRTI.413.24&e=LRTI.414.25&e=LRTI.415.26&e=LRTI.416.27&e=LRTI.417.28&e=LRTI.418.29&e=LRTI.419.30&e=LRTI.420.31&e=LRTI.421.32&e=LRTI.422.33&e=LRTI.423.34&e=LRTI.424.35&e=LRTI.425.36&e=LRTI.426.37&e=LRTI.427.38&e=LRTI.428.39&e=LRTI.429.40&e=LRTI.430.41&e=LRTI.431.42&e=LRTI.432.43&e=LRTI.433.44&e=LRTI.434.45&Markierte+Dokumente+anzeigen.x=114&Markierte+Dokumente+anzeigen.y=12" \l "hit15" ��INCLUDEPICTURE "D:\\TEMPORÄRE DATEIEN\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\Anwendungsdaten\\Microsoft\\Eigene Dateien\\LREGTirolKG+HG-Dateien\\CANAE1NN-Dateien\\leer.gif" \* MERGEFORMATINET ����Hortgesetz


� § 13 Vorarlberger Kindergartengesetz� HYPERLINK "http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=d&v=lrvb&d=LRVB&i=707&p=2&q=%20%20%20%20und%20%2820040516%3E%3DIDAT%20und%2020040516%3C%3DADAT%29%20und%20%28kindergartengesetz%29" \l "hit1" ��INCLUDEPICTURE "D:\\TEMPORÄRE DATEIEN\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\Anwendungsdaten\\Microsoft\\Eigene Dateien\\LregVorarlb.KGGes-Dateien\\taweb-Dateien\\leer.gif" \* MERGEFORMATINET ����





� § 2 Wiener Kindertagesheimverordnung


� § 3 Wiener Kindertagesheimverordnung 





� Ziel 26 des Netzwerkes  


� Gesetz über die fachlichen Erfordernisse für Kindergärtnerinnen, Erzieher an Horten und Erzieher an Schülerheimen + VO


� Gesetz über die fachliche Anstellungserfordernisse für Kindergärtnerinnen und für  Erzieher an Horten  


� z.B. in Niederösterreich und in Salzburg


� Gesetz vom 24. September 1996 über die über die fachlichen Anstellungserfordernisse für KindergärtnerInnen und ErzieherInnen  an Horten und Schülerheimen  


� § 9 Niederösterreichisches Kindergartengesetz� HYPERLINK "http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=d&v=lrni&d=LRNI&i=620&p=3&q=%20und%20%28kindergartengesetz%29" \l "hit1" ��INCLUDEPICTURE "D:\\TEMPORÄRE DATEIEN\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\Anwendungsdaten\\Microsoft\\Eigene Dateien\\LREGNiederö.KGGesetz-Dateien\\taweb-Dateien\\leer.gif" \* MERGEFORMATINET ���� 


� § 4 Abs 5 Kärntner Kindergartengesetz� HYPERLINK "http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=lrbg&q=++++++++und+%2820040516%3E%3DIDAT+und+20040516%3C%3DADAT%29+und+%28kindergartengesetz%29&box=Check+All&e=LRBG.10911.1&e=LRBG.391.4&e=LRBG.10903.5&e=LRBG.5816.6&e=LRBG.10887.7&e=LRBG.10888.8&e=LRBG.5818.9&e=LRBG.10889.10&e=LRBG.10890.11&e=LRBG.5839.12&e=LRBG.5821.13&e=LRBG.10891.14&e=LRBG.10892.15&e=LRBG.10893.16&e=LRBG.10894.17&e=LRBG.8013.18&e=LRBG.10895.19&e=LRBG.10896.20&e=LRBG.10897.21&e=LRBG.10898.22&e=LRBG.5831.23&e=LRBG.10899.24&e=LRBG.10900.25&e=LRBG.5834.26&e=LRBG.10901.27&e=LRBG.10902.28&e=LRBG.5837.29&e=LRBG.5838.30&Markierte+Dokumente+anzeigen.x=97&Markierte+Dokumente+anzeigen.y=6" \l "hit7" ��INCLUDEPICTURE "D:\\TEMPORÄRE DATEIEN\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\Anwendungsdaten\\Microsoft\\Eigene Dateien\\LREGBurgenl.KGGES-Dateien\\CAP8WVPT-Dateien\\leer.gif" \* MERGEFORMATINET ���� 


� § 20 Abs 2 Salzburger � HYPERLINK "http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=lrsb&q=++++++++und+%2820040516%3E%3DIDAT+und+20040516%3C%3DADAT%29+und+%28kinderbetreuungsgesetz%29&box=Check+All&e=LRSB.19641.2&e=LRSB.19658.3&e=LRSB.19659.4&e=LRSB.19660.5&e=LRSB.19661.6&e=LRSB.19662.7&e=LRSB.19663.8&e=LRSB.19664.9&e=LRSB.19665.10&e=LRSB.20244.11&e=LRSB.19667.12&e=LRSB.19668.13&e=LRSB.19669.14&e=LRSB.19670.15&e=LRSB.19671.16&e=LRSB.19672.17&e=LRSB.19673.18&e=LRSB.19674.19&e=LRSB.19675.20&e=LRSB.19676.21&e=LRSB.19677.22&e=LRSB.19678.23&e=LRSB.19679.24&e=LRSB.19680.25&e=LRSB.19681.26&e=LRSB.19682.27&e=LRSB.19683.28&e=LRSB.19684.29&e=LRSB.19685.30&e=LRSB.19686.31&e=LRSB.19687.32&e=LRSB.19688.33&e=LRSB.19689.34&e=LRSB.19690.35&e=LRSB.19691.36&e=LRSB.19692.37&e=LRSB.19693.38&e=LRSB.19694.39&e=LRSB.19695.40&e=LRSB.19696.41&e=LRSB.19697.42&e=LRSB.19698.43&e=LRSB.19699.44&e=LRSB.19700.45&e=LRSB.19701.46&e=LRSB.19702.47&e=LRSB.19703.48&e=LRSB.19704.49&e=LRSB.19705.50&e=LRSB.19706.51&e=LRSB.19707.52&e=LRSB.19708.53&e=LRSB.19709.54&e=LRSB.19710.55&e=LRSB.19711.56&e=LRSB.19712.57&e=LRSB.19713.58&e=LRSB.19714.59&e=LRSB.19715.60&e=LRSB.19716.61&e=LRSB.19717.62&e=LRSB.19718.63&e=LRSB.19719.64&e=LRSB.19720.65&e=LRSB.19721.66&e=LRSB.19722.67&e=LRSB.19723.68&e=LRSB.19724.69&Markierte+Dokumente+anzeigen.x=156&Markierte+Dokumente+anzeigen.y=8" \l "hit60" ��INCLUDEPICTURE "D:\\TEMPORÄRE DATEIEN\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\Anwendungsdaten\\Microsoft\\Eigene Dateien\\LREGSalzbKBG-Dateien\\CATK6X1F-Dateien\\leer.gif" \* MERGEFORMATINET ����Kinderbetreuungsgesetz 


� Ziel 25 des Netzwerkes


� Burgenländisches Kindergarten- und Hortedienstrechtsgesetz


� Burgenländischen Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetz 


� § 22 Abs 2 Salzburger Kinderbetreuungsgesetz 


� § 22 Abs 4 Salzburger Kinderbetreuungsgesetz 


�  § 6 Voralberger Kindergartengesetz


� Ziel 22


� Ziel 23


� Ziel 24


� § 24NÖ Kindergartengesetz� HYPERLINK "http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=d&v=lrni&d=LRNI&i=620&p=3&q=%20und%20%28kindergartengesetz%29" \l "hit1" ��INCLUDEPICTURE "D:\\TEMPORÄRE DATEIEN\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\Anwendungsdaten\\Microsoft\\Eigene Dateien\\LREGNiederö.KGGesetz-Dateien\\taweb-Dateien\\leer.gif" \* MERGEFORMATINET ���� 1996 


� z.B. in Salzburg 1 Stunde


� § 5 Salzburger � HYPERLINK "http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=lrsb&q=++++++++und+%2820040516%3E%3DIDAT+und+20040516%3C%3DADAT%29+und+%28kinderbetreuungsgesetz%29&box=Check+All&e=LRSB.19641.2&e=LRSB.19658.3&e=LRSB.19659.4&e=LRSB.19660.5&e=LRSB.19661.6&e=LRSB.19662.7&e=LRSB.19663.8&e=LRSB.19664.9&e=LRSB.19665.10&e=LRSB.20244.11&e=LRSB.19667.12&e=LRSB.19668.13&e=LRSB.19669.14&e=LRSB.19670.15&e=LRSB.19671.16&e=LRSB.19672.17&e=LRSB.19673.18&e=LRSB.19674.19&e=LRSB.19675.20&e=LRSB.19676.21&e=LRSB.19677.22&e=LRSB.19678.23&e=LRSB.19679.24&e=LRSB.19680.25&e=LRSB.19681.26&e=LRSB.19682.27&e=LRSB.19683.28&e=LRSB.19684.29&e=LRSB.19685.30&e=LRSB.19686.31&e=LRSB.19687.32&e=LRSB.19688.33&e=LRSB.19689.34&e=LRSB.19690.35&e=LRSB.19691.36&e=LRSB.19692.37&e=LRSB.19693.38&e=LRSB.19694.39&e=LRSB.19695.40&e=LRSB.19696.41&e=LRSB.19697.42&e=LRSB.19698.43&e=LRSB.19699.44&e=LRSB.19700.45&e=LRSB.19701.46&e=LRSB.19702.47&e=LRSB.19703.48&e=LRSB.19704.49&e=LRSB.19705.50&e=LRSB.19706.51&e=LRSB.19707.52&e=LRSB.19708.53&e=LRSB.19709.54&e=LRSB.19710.55&e=LRSB.19711.56&e=LRSB.19712.57&e=LRSB.19713.58&e=LRSB.19714.59&e=LRSB.19715.60&e=LRSB.19716.61&e=LRSB.19717.62&e=LRSB.19718.63&e=LRSB.19719.64&e=LRSB.19720.65&e=LRSB.19721.66&e=LRSB.19722.67&e=LRSB.19723.68&e=LRSB.19724.69&Markierte+Dokumente+anzeigen.x=156&Markierte+Dokumente+anzeigen.y=8" \l "hit18" ��INCLUDEPICTURE "D:\\TEMPORÄRE DATEIEN\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\Anwendungsdaten\\Microsoft\\Eigene Dateien\\LREGSalzbKBG-Dateien\\CATK6X1F-Dateien\\leer.gif" \* MERGEFORMATINET ����Kinderbetreuungsgesetz� HYPERLINK "http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=lrsb&q=++++++++und+%2820040516%3E%3DIDAT+und+20040516%3C%3DADAT%29+und+%28kinderbetreuungsgesetz%29&box=Check+All&e=LRSB.19641.2&e=LRSB.19658.3&e=LRSB.19659.4&e=LRSB.19660.5&e=LRSB.19661.6&e=LRSB.19662.7&e=LRSB.19663.8&e=LRSB.19664.9&e=LRSB.19665.10&e=LRSB.20244.11&e=LRSB.19667.12&e=LRSB.19668.13&e=LRSB.19669.14&e=LRSB.19670.15&e=LRSB.19671.16&e=LRSB.19672.17&e=LRSB.19673.18&e=LRSB.19674.19&e=LRSB.19675.20&e=LRSB.19676.21&e=LRSB.19677.22&e=LRSB.19678.23&e=LRSB.19679.24&e=LRSB.19680.25&e=LRSB.19681.26&e=LRSB.19682.27&e=LRSB.19683.28&e=LRSB.19684.29&e=LRSB.19685.30&e=LRSB.19686.31&e=LRSB.19687.32&e=LRSB.19688.33&e=LRSB.19689.34&e=LRSB.19690.35&e=LRSB.19691.36&e=LRSB.19692.37&e=LRSB.19693.38&e=LRSB.19694.39&e=LRSB.19695.40&e=LRSB.19696.41&e=LRSB.19697.42&e=LRSB.19698.43&e=LRSB.19699.44&e=LRSB.19700.45&e=LRSB.19701.46&e=LRSB.19702.47&e=LRSB.19703.48&e=LRSB.19704.49&e=LRSB.19705.50&e=LRSB.19706.51&e=LRSB.19707.52&e=LRSB.19708.53&e=LRSB.19709.54&e=LRSB.19710.55&e=LRSB.19711.56&e=LRSB.19712.57&e=LRSB.19713.58&e=LRSB.19714.59&e=LRSB.19715.60&e=LRSB.19716.61&e=LRSB.19717.62&e=LRSB.19718.63&e=LRSB.19719.64&e=LRSB.19720.65&e=LRSB.19721.66&e=LRSB.19722.67&e=LRSB.19723.68&e=LRSB.19724.69&Markierte+Dokumente+anzeigen.x=156&Markierte+Dokumente+anzeigen.y=8" \l "hit20" ��INCLUDEPICTURE "D:\\TEMPORÄRE DATEIEN\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\Anwendungsdaten\\Microsoft\\Eigene Dateien\\LREGSalzbKBG-Dateien\\CATK6X1F-Dateien\\leer.gif" \* MERGEFORMATINET ����


� signifikant höchster Wert im Ländervergleich


� Gottfried Wetzel, Ursula Itzlinger und Volker Krumm: Struktur- und Prozessqualitäten von Kindergärten - österreichspezifische Ergebnisse einer international vergleichenden Studie mit Deutschland, Spanien, Portugal und USA In: Salzburger Beiträge zur Erziehungswissenschaft 1997, 2, S. 66-86
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� Verordnung der Steiermarkischen Landesregierung über die Landes-Kinderbetreuungsbeihilfe


� www.wien.gv.at


� Kind max. 15 Jahre


� www.ams.org


� Quelle: Deven, Inglis, Moss, Petrie Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Europa 1997: Tabelle I.1.  und Bericht „Care in Europe“ 1998


� 3 %


� 1,00


� 1,32


� 1,34 


� Quelle: Deven, Inglis, Moss, Petrie Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Europa 1997: Tabelle I.2.  und Bericht „Care in Europe“ 1998


� 75%


� sog. Kindergartenmilliarde


� Quelle: Deven, Inglis, Moss, Petrie Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Europa 1997: Tabelle I.3.  und Bericht „Care in Europe“ 1998





� Pramling, I.: Die Qualität der Kinderbetreuung aus schwedischer Sicht. In: Fthenakis, W.E./Textor, M.R. (Hg.): Qualität von Kinderbetreuung: Konzepte, Forschungsergebnisse, internationaler Vergleich.1996


� Fix, B., Kindertagesbetreuung in Frankreich, Finnland und Schweden, 2001 S. 12 ff








� beziehungsweise vom 18.09.2003


� http://www.bmsg.gv.at/cms/site/detail.htm?channel=CH0092&doc=CMS1079081752797


� aufgrund des § 39 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 , BGBl. Nr. 367/1967 idF. BGBl. I/71/2003


�http://www.bmsg.gv.at/cms/site/detail.htm?channel=CH0092&doc=CMS1103633915021


� Richtlinien zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Ausweitung der Kinderbetreuung


� http://www.statistik.at/fachbereich_03/bildung_tab9a.shtml


� Salzburg: 0,5


� Salzburg: 4,7


� http://www.statistik.at/fachbereich_03/bildung_tab9a.shtml


� Salzburg: 57,1 %


� über 95 %


� Salzburg : 86 % der 4 jährigen und 95,5 der 5 jährigen 


� In den Mitgliedsstaaten der EU betragen die öffentlichen Bildungsausgaben  zwischen 4 und 6% des Bruttoinlandsproduktes


� bei Tagesbetreuungseinrichtungen 


� Tietze, W./Schuster, K.-M./Roßbach, H.-G.: Kindergarten-Einschätz-Skala. Berlin: Luchterhand 1997








� ab ca. 70 Kinder


� derzeit von 90 Stunden


� in Kinderhäuser insg. 5, sonst immer 2
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